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Editorial

,661������������3UDNW��$UE�PHG��������������

Die Betrachtungen der Stakeholder sind im 
klassischen Management der Vergangenheit 
sehr stark auf Kunden, Lieferanten und Mit-
arbeitende ausgerichtet gewesen. In Zukunft 
werden die weiteren Stakeholder Kapitalge-
ber, Konkurrenz, Staat und Öffentlichkeit im 
betrieblichen Management an Bedeutung ge-
winnen. Modernes Betriebssicherheitsma-
nagement (BSM) als Königsdisziplin wird eine 
wichtige Rolle für die Compliance des Unter-
nehmens spielen. Des Weiteren stellt die Ge-
nerierung funktional einwandfreier Leistungen 
im Streben nach Wettbewerbsvorteilen ein 
3ÀLFKWSURJUDPP�GDU�

Dabei versteht sich BSM nicht als ein System 
zur Umsetzung der Betriebssicherheitsverord-
nung. Die Anlagensicherheit ist ein wichtiger 
%HVWDQGWHLO�� %60� LVW� DEHU� ZHVHQWOLFK� PHKU��
Es vereint die Bereiche Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, Qualitätsmanagement, Risikoma-
nagement, Krisenmanagement, Brandschutz, 
Umweltschutz und Datenschutz in einem in-
tegrierten Managementsystem. Ein Unterneh-
men, das ein solches System „lebt“, wird si-
JQL¿NDQWH�:HWWEHZHUEVYRUWHLOH�JHJHQ�EHU�GHU�
Konkurrenz haben.

Dies wird sich auch auf die Organisation der 
arbeitsmedizinischen Dienstleistungen auswir-
ken. Der sich verändernde Markt fordert von 
den arbeitsmedizinischen Dienstleistern eine 
permanente Veränderungsbereitschaft. Die 
hohe Geschwindigkeit, mit der sich die Situa-
tionen verändern, sowie der ständig steigende 
Kostendruck im gesamten Gesundheitswesen, 
verlangen vom Dienstleister und seiner Orga-
nisation permanente Anpassungen an neue 
Situationen. Dies führt dazu, dass Organisa-
tionsstrukturen höher belastet werden und re-
gelmäßig an die jeweilige Situation anzupas-
VHQ� VLQG��+LHUDUFKLHQ�ZHUGHQ� DEJHÀDFKW� XQG�
Personal wird auf ein absolutes Minimum re-
duziert. Gleichzeitig ist aber abzusehen, dass 
zukünftig immer mehr ärztliche Tätigkeiten 
zwecks Kostenreduzierung auf nicht-ärzt-
liches Personal „runterdelegiert“ werden wird – 
als Beispiel sei hier nur auf die „Occupational 

health nursery“ verwiesen. Dadurch werden 
wiederum die Anforderungen an das Manage-
mentsystem zur Aufrechterhaltung der Compli-
ance weiter wachsen. Aufgabenstellungen von 
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Um-
weltschutz werden immer stärker in die bereits 
jetzt einzuführenden Qualitätsmanagementsy-
steme in den Arztpraxen integriert werden. Es 
bietet sich an, diese o. a. Bereiche - unter Be-
rücksichtigung des Datenschutzes - nicht ge-
trennt voneinander und vom restlichen Füh-
rungssystem des Unternehmens aufzubauen, 
sondern als integriertes Managementsystem. 

8P�GLH�4XDOLWlW�GHU�$UEHLW�EHL�KRKHU�(I¿]LHQ]�
zu gewährleisten und um den künftigen An-
forderungen gerecht zu werden, sind die Pro-
zesse im arbeitsmedizinischen Dienst optimal 
zu managen, wobei die Kommunikation und In-
formation einen immer höheren Stellenwert er-
fahren. Jedes System funktioniert nur so gut, 
wie die Mitarbeiter die es leben.

Eine der wichtigen Säulen ist daher auch die 
Mitarbeiterführung. Nicht jeder Mitarbeiter re-
DJLHUW�JOHLFK��MHGHU�KDW�VHLQ�HLJHQHV�3UR¿O�XQG�
erfordert daher einen individuellen Führungs-
stil. Wer seinen arbeitsmedizinischen Dienst 
zukünftig auch bei steigenden Anforderungen 
HI¿]LHQW�XQG�UHFKWVVLFKHU�I�KUHQ�ZLOO��PXVV�VLFK�
mit der Motivation und der Optimierung seiner 
Mitarbeiterführung auseinandersetzen.

Wir hoffen, Ihnen auch mit dieser Ausgabe von 
Praktische Arbeitsmedizin wieder Hilfestel-
lungen bei der Bewältigung der kommenden 
Aufgaben zu geben.

Dipl.-Min. Silvester Siegmann
- Sicherheitsigenieur -
- M. Sc. Betriebssicherheitsmanagement -

Schriftleiter Praktische Arbeitsmedizin
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Arbeitsschutzmanagement
Josef Merdian

1. Einführung
Durch die zunehmende Globalisierung und 
die sich dadurch ändernden wirtschaft-
lichen, politischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen wird der Nachweis des 
aktiven Arbeitsschutzes in den Unterneh-
men sowie die Sicherheit der hergestellten 
Produkte und Dienstleistungen zu einem 
immer wesentlicheren Wettbewerbsfak-
tor. Unternehmen, die sich diesem Wettbe-
werb nicht stellen, werden es in der Zukunft 
schwer haben, sich auf dem Markt zu be-
haupten. Althergebrachte und fest verwur-
zelte Strukturen sind in Frage gestellt und 
müssen einem immer stärkeren Flexibilisie-
rungsprozess angepasst werden.

Arbeitsschutzmanagement oder internatio-
nal „Occupational Health and Safety Manage-
ment“ (OHS Management)1 ist in Deutschland, 
in Europa und weltweit zu einem wichtigen 
Thema im Arbeitsschutz geworden. Es hat sich 
allgemein die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
Arbeitsschutzmanagementsysteme (ASM-Sys-
teme) ein nachhaltig wirkendes Instrument zur 
Prävention von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer und zur menschengerechten 
Gestaltung der Arbeit und des Arbeitsumfeldes 
darstellen und damit dem Wohle der Beschäf-
tigten dienen. Darüber hinaus haben sie das 
Ziel, „die Arbeitsschutzleistung von Organisa-
tionen zu verbessern“. Durch den integrativen 
Ansatz soll ferner die „Wirksamkeit und die Ef-
¿]LHQ]�GHU�/HLVWXQJ�GHU�2UJDQLVDWLRQ³�VWlQGLJ�
verbessert werden“.

Abbildung 1: „Verändertes Umfeld Arbeitsschutz“

2. Problemstellung      
Bekannterweise steht uns für den Bereich des 
Arbeitsschutzes in Deutschland ein umfas-
sendes Regelwerk zur Verfügung. Somit stellt 
VLFK�GLH�)UDJH��ÄIst es überhaupt notwendig, 
über Arbeitsschutzmanagement nachzu-
denken; brauchen wir ein Arbeitsschutzma-
nagementsystem (ASM-System)?“

Die Antwort hierauf  kann mit einer Gegenfrage 
EHDQWZRUWHW�ZHUGHQ��

„Wie setzen wir zuverlässig und nachhaltig 
die vielfältigen öffentlich-rechtlichen Ver-
SÀLFKWXQJHQ�GHU�$UEHLWVVLFKHUKHLW�XQG�GHV�
Gesundheitsschutzes in das betriebliche 
Handeln um?“

2GHU�

„Wie können die Sicherheit und der Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit so in die 
Führung und Organisation des Unterneh-
mens eingebunden werden, dass Arbeits-
unfälle vermieden, die Beschäftigten in 
ihrer Gesundheit nicht gefährdet, die Ar-
beitsbedingungen menschengerecht ge-
staltet und dabei die wirtschaftlichen Inte-
ressen gewahrt werden?“

3.  Istzustand des betrieblichen  
Arbeitsschutzes

Allgemein sehen die Leitungen von Unterneh-
men den Arbeitsschutz meist noch als eine Zu-
satzaufgabe, die sein muss, um die Vielzahl 
der Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Der 
$UEHLWVVFKXW]�¿QGHW� LQ�GHU�5HJHO�KlX¿J� LQ�HL-
ner ausgegliederten Abteilung (Arbeitssicher-
heit und Gesundheit) statt, der es nicht immer 
einfach gemacht wird, mit ihren Dienstleis-
tungen Teil von Produktions- und Leistungs-
prozessen zu werden.

Des Weiteren ist kennzeichnend für die derzei-
tige Situation im Arbeitsschutz, dass der tech-
nische Sicherheitsstandard hoch entwickelt ist 
und von den Unternehmen in der Regel er-
füllt wird, dass aber mit der technischen Aus-
richtung des Arbeitsschutzes allein eine signi-
¿NDQWH�XQG�QDFKKDOWLJH�ZHLWHUH�9HUEHVVHUXQJ�
des Arbeitsschutzes nicht mehr zu erwarten 
ist.

Grobanalysen der Arbeitsunfälle zeigen, dass 
menschliches oder technisches Versagen 
scheinbar oft die unmittelbare Ursache für Un-
fälle, Erkrankungen und Störfälle ist. Die eigent-
lichen Ursachen liegen jedoch meist woanders 
und ergeben sich z. B. aus organisatorischen 

Siehe hierzu auch:

Ɣ����$UEHLWVVFKXW]PDQDJHPHQWV\VWHPH��

Eckpunkte des BMA, der obersten 
Arbeitsschutzbehörden, der Bun-
desländer, der Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung und der 
Sozialpartner zur Entwicklung und 
Bewertung von Konzepten für Ar-
beitsschutzmanagementsysteme 

 Bek. des BMA vom 1. Februar 1999- III  
 b 2-36004 – 
 (BArbBl. 2/1999 S. 43)

Ɣ� �/HLWIDGHQ�I�U�

 Arbeitsschutzmanagementsysteme  
 6WDQG������������
 (BArbBl. 1/2003 S. 95) 
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Abbildung 2: „Istzustand des betrieblichen Arbeitsschutzes“

'H¿]LWHQ�LQ�GHU�$UEHLWVYRUEHUHLWXQJ��GHU�PDQ-
gelnden Unterweisung, der fehlenden Gesund-
heitsförderung und dem Monitoring der Einhal-
tung der Arbeitsschutzvorschriften.

Neuorientierung notwendig

Soll sich also die Situation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes spürbar verbessern, muss 
durch ein ASM-System sichergestellt werden, 
dass die notwendigen Arbeitsschutzmaßnah-
men bei allen Tätigkeiten und Abläufen beach-
tet werden. 

Durch ein solches ASM-System werden inner-
betriebliche Vorgaben festgelegt, um Aktivitäten 
und Verhaltensweisen so zu steuern, dass die 
vielfältigen Vorschriften und Regeln wirkungs-
voll umgesetzt und sinnvoll angewandt wer-
den. Nur so kommt es zu einer Vernetzung des 
Arbeitsschutzrechts mit den betrieblichen Or-
ganisationseinheiten (Abteilungen).

Die punktuellen Arbeitsschutzmaßnahmen 
müssen also systematisch in ihrem Gesamt-

spektrum vernetzt, nachvollziehbar geordnet 
und strukturiert werden. Deswegen werden 
unter anderem ASM-Systeme diskutiert, ent-
wickelt oder bereits in der betrieblichen Praxis 
angewendet. 

Moderner Arbeitsschutz kann in den Unter-
nehmen zukünftig nur ganzheitlich gesehen 
und angelegt werden. Die Maßnahmen müs-
sen verstärkt der Gestaltung der Arbeitsbedin-
gungen, der Optimierung von Betriebs- und 
9HUIDKUHQVDEOlXIHQ� XQG� GHU� %HHLQÀXVVXQJ�
von Verhaltensweisen dienen, um so die Ab-
wehr arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren 
sicherzustellen und die betriebliche Gesund-
heitsförderung weiterzuentwickeln. 

Arbeitsschutz muss in seiner interdisziplinären 
Gesamtheit im Unternehmen durchgängig, 
also auf allen Organisationsebenen und bei al-
len Tätigkeiten, integriert werden. Diese Inte-
gration kann und darf nicht dem Zufall über-
lassen sein. Der Arbeitsschutz muss vielmehr 
im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes (§ 3 Arb-
SchG) organisiert werden, d. h. Arbeitsschutz 
muss „gemanagt“ werden.

Wie bereits beim Qualitätswesen erfolgt, ist 
auch beim Arbeitsschutz ein Umorientieren 
notwendig. Nicht die Technik darf in der Be-
trachtung im Vordergrund stehen. Vielmehr 
sind die Schwachstellen auch in den Bereichen 
Mensch, Arbeitsumwelt, Gesundheitsschutz 
und in den entsprechenden organisatorischen 
Strukturen gleichrangig zu analysieren, wobei 
die Interaktionen besonders wichtig sind.

Der Arbeitsschutz ist neben Wirtschaftlichkeit, 
Qualität und Umweltschutz ein gleichrangiges 
Unternehmensziel.

4.  Modelle, Konzepte und 
Leitfäden zum ASM

Die ASM-Modelle, -Konzepte und –Leitfäden 
sind abstrakte Hilfsmittel, auf deren Grundla-
JH�GDV�8QWHUQHKPHQ�VHLQ�EHWULHEVVSH]L¿VFKHV�
ASM-System entwickeln, einführen, betreiben 
und weiterentwickeln kann.
Abbildung 5 zeigt derzeit in Deutschland 
bedeutende ASM-Konzepte.

Im Allgemeinen wird sich ein betriebliches 
ASM-System, egal ob für einen Großbetrieb 

Abbildung 3:�Ä*UXQGSÀLFKWHQ�GHV�$UEHLWJHEHUV������$UE6FK*³

Abbildung 4: „Gemeinsame Zielsetzung“
Abbildung 5: 
hEHUVLFKW�GHU�ZLFKWLJVWHQ�0RGHOOH��.RQ]HSWH�XQG�/HLWIlGHQ�]XP�$60

�0HUGLDQ��-���$UEHLWVVFKXW]PDQDJHPHQW�����,661������������3UDNW��$UE�PHG����������������
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oder ein kleines und mittleres Unternehmen, 
an einem Darlegungsmodell orientieren müs-
sen. Mit Hilfe der nachstehenden Modelle sol-
len die Aktivitäten im Arbeitsschutz so struk-
turiert und systematisiert werden, dass die 
gesamten Arbeitsschutzmaßnahmen mit einer 
großen Nachhaltigkeit sichergestellt sind. 

Die Struktur des Darlegungsmodells bündelt 
die verschiedenen Ansätze der Konzepte, Mo-
delle und Leitfäden. Werden alle die Elemente 
des Darlegungsmodells umgesetzt, sind alle 
gängigen Modelle, Konzepte und Leitfäden bis 
auf SCC damit abgearbeitet und umgesetzt. 

Dieses Darlegungsmodell ist so aufgebaut, 
dass es unter Berücksichtigung der betrieb-
lichen Gefährdungen und Risiken als ein Ori-
entierungsrahmen für den Aufbau betrieblicher 
ASM-Systeme unter Berücksichtigung einer 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Gestal-
tung dienen kann.

Die ASM-Elemente (E) des Darlegungsmo-
dells sind in einer Art und Weise strukturiert 
und dem Grundsatz nach beschrieben, dass 
sie nachvollziehbar und anwendbar sind. Die-
se ASM-Elemente, die hier neutral beschrie-
ben sind, sind für jede Organisation, jedes 
Unternehmen, jeden Betrieb – gleich welcher 
Größe und Branche – anwendbar, die die ar-
beitssicherheits- und gesundheitsschutzbezo-
genen Risiken ihrer Arbeitnehmer beseitigen 
oder auf ein Minimum reduzieren und die fer-
QHU� GLH� |IIHQWOLFK�UHFKWOLFKHQ� 9HUSÀLFKWXQJHQ�
einhalten wollen. 

Der Anwendungsbereich auf Branchen ist da-
bei nicht begrenzt. Das Darlegungsmodell ist 
ein abstraktes Hilfsmittel, auf dessen Grundla-
JH�GDV�8QWHUQHKPHQ�VHLQ�EHWULHEVVSH]L¿VFKHV�
ASM-System entwickeln, einführen, betreiben 
und weiterentwickeln kann.

$60�(OHPHQWH��(��

E1. Aufgaben und Verantwortung der Unternehmensleitung
     (ASM-Führungselemente)

E 1.1 Arbeitsschutzpolitik 
E 1.2 Bewertung 
E 1.3 Dokumentation des ASM-Systems 
E 1.4 Verknüpfbarkeit im Managementsystem 
E 1.5 Interne und externe Kommunikation
E 1.6 Bereitstellung von Personal und Mitteln
E 1.7  Arbeitsschutzziele
 
E 2. Aufbauorganisation (ASM-Aufbauelemente)
E 2.1 Festlegung der organisatorischen Strukturen 
E 2.2  Systemkoordinator für das ASM-System 
E 2.3 Organisationseinheit Arbeitsschutz 
E 2.4 Innerbetriebliche Ausschüsse und Arbeitskreise 
E 2.5 Mitwirkung und Mitbestimmung 
 
E 3.  Ablauforganisation (ASM-Ablaufelemente)
E 3.1 Lenkung und Analyse von Regelwerken
E 3.2 Ermittlung von Gefährdungen/Bewertung von Risiken 
E 3.3 Minimierung von Gefährdungen und Risiken 
E 3.4 Regelungen für den Notfall 
E 3.5 Vertragsprüfung 
E 3.6 Lenkung der ASM-Dokumente 
E 3.7 Planung 
E 3.8 Beschaffung 
E 3.9 Instandhaltung/Überwachungsbedürftige Anlagen 
(������/HQNXQJ�GHU�$XI]HLFKQXQJHQ�XQG�$XÀDJHQ��
E 3.11 Überprüfung, Überwachung  
E 3.12 Unfalluntersuchung und Korrekturmaßnahmen 
E 3.13 ASM-Systemaudits/Interne Arbeitsschutzaudits 
E 3.14 Aktionsprogramme/Gesundheitsförderung 
 
E 4. Personal (ASM-Personalelemente)
E 4.1 Rechte der Beschäftigten 
(����� 3ÀLFKWHQ�GHU�%HVFKlIWLJWHQ�
E 4.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge/Gesundheitsschutz 
E 4.4 Unterweisung der Beschäftigten 
(����� )RUWELOGXQJV��XQG�4XDOL¿]LHUXQJVPD�QDKPHQ

Abbildung 6: Struktur des Darlegungsmodells

5.  Grundlegende betriebliche  
Anforderungen (Voraussetzungen) für 
ein Arbeitsschutzmanagementsystem 
(ASM-System)

Die Unternehmensleitung muss die Vorausset-
zungen schaffen, dass das ASM-System ein-
geführt und angewandt werden kann. So muss 
die Unternehmensleitung die Arbeitsschutz-
politik festlegen, die Verantwortlichkeiten be-
schreiben, die Ziele im Arbeitsschutz vorgeben 
sowie die Maßnahmen dafür steuern und über-
wachen. 

Grundlage für den Erfolg von Managementsys-
temen ist, dass diese von der Unternehmens-
leitung mitgetragen werden. Nur die Unterneh-
mensleitung selbst kann über die Einführung, 
die Anwendung und die Optimierung von Ma-
nagementsystemen entscheiden.

Erklärung der Unternehmensleitung

Die Unternehmensleitung muss Grundsät-
ze (Leitlinien) formulieren, diese vorleben und 
weitergeben an alle Ebenen im Unternehmen. 
Solche Unternehmensleitlinien geben also 
Eckdaten für das Handeln und für die Tätig-
keit sowie für das Verhalten der Führungskräf-
te und der Beschäftigten vor. 

+lX¿J�VLQG�GLHVH�/HLWOLQLHQ�QXU� IRNXVVLHUW�DXI�
die wirtschaftliche Erbringung der Unterneh-
mensleistung. Der Bereich „Arbeitsschutz“ 
muss jedoch auch von diesen Leitlinien er-
fasst sein. Ein Unternehmensleitsatz könnte 
]�� %�� ODXWHQ�� ÄUnternehmenspolitische Ziel-
VHW]XQJ� LVW�� QHEHQ�4XDOLWlW� XQG� HUWUDJVRULHQ-
WLHUWHU�0DUNWOHLVWXQJHQ��GLH�6LFKHUKHLW�XQG�GHU�
6FKXW]�GHU�*HVXQGKHLW�GHU�%HVFKlIWLJWHQ�XQG�
GHU�8PZHOW�“

Aus diesen Unternehmensleitlinien lässt sich 
dann die Arbeitsschutzpolitik ableiten. Die-
se Arbeitsschutzpolitik ist Voraussetzung für 
die Erfüllung und Anwendung eines AMS-Sys-
tems. Die Arbeitsschutzpolitik ist somit eine 
„Erklärung eines Unternehmens über ihre um-
IDVVHQGHQ� $EVLFKWHQ�� *UXQGVlW]H� XQG� =LHO-
VHW]XQJHQ� LQ� %H]XJ� DXI� GLH� DUEHLWVVFKXW]R-
ULHQWLHUWH� *HVDPWOHLVWXQJ�� 'LHVH� ELOGHW� GHQ�
Rahmen für die Handlungen und für die Fest-
OHJXQJHQ�GHU�=LHOH�“

Die Unternehmensleitung muss gleichzeitig je-
GHP�0LWDUEHLWHU�NODU�PDFKHQ��
• wie die Arbeitsschutzziele lauten,
• warum sie für Arbeitsschutz einsteht,
• was sie für den Arbeitsschutz tut,
•  was von jedem Mitarbeiter und jedem  

Verantwortlichen hinsichtlich des  
Arbeitsschutzes erwartet wird.

Arbeitschutzziele
Die Arbeitsschutzpolitik schließlich bildet einen 
Rahmen für das Festlegen und Bewerten von 

�0HUGLDQ��-���$UEHLWVVFKXW]PDQDJHPHQW�����,661������������3UDNW��$UE�PHG����������������
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Abbildung 7: „Arbeitsschutzziele“ Abbildung 8: „Aufbau- und Ablauforganisation”

Abbildung 9: „Verfahrensanweisung Untersuchung von Unfällen …“ Abbildung 10:�Ä%HLVSLHOKDIWH�.HUQSUR]HVVH�LP�$UEHLWVFKXW]³

konkreten, messbaren Arbeitsschutzzielen. 
Damit werden Schwerpunkte für das Leiten der 
Organisation gesetzt sowie eindeutige betrieb-
sinterne Vorgaben festgelegt. Nur wenn auch 
der Arbeitsschutz strukturiert und kennzahlori-
entiert gesteuert wird, lässt er sich nachhaltig 
verbessern.

Aufbau- und Ablauforganisation
Organisation ist ein vielschichtiger Prozess, 
bei dem eine Vielzahl untereinander beste-
hender Beziehungen und Bedingungen zu re-
geln ist. Unter der Organisation eines Unter-
nehmens versteht man somit ein System von 
Regelungen, das die Aufgaben, Funktionen, 
Tätigkeiten und Vorgänge der Aufgabenträger 
und ihrer Arbeitsleistungen auf die zu lösende 
Aufgabe des Unternehmens bezweckt.

Das Organisieren des Arbeitsschutzes ist eine 
sehr komplexe Aufgabe, in der viele Kompo-
nenten unter Berücksichtigung der juristischen, 
fürsorglichen und betriebswirtschaftlichen Ver-
antwortung zusammengeführt werden müs-
sen. Ziel muss dabei sein, den Arbeitsschutz 

als integralen Bestandteil des Arbeitsablaufes 
bei allen Tätigkeiten und durch alle Führungs-
strukturen fest zu verankern.

Jede Organisation eines Unternehmens lässt 
sich in die Aufbau- und Ablauforganisation 
aufteilen.

Die Aufbauorganisation�EHLQKDOWHW�
• die Festlegung der Aufgaben
• Übertragung der Verantwortlichkeiten
• Regelung der Zuständigkeiten
• Benennung der Kompetenzen 
 
Die Ablauforganisation�UHJHOW�
•  die Art und Weise der Erfüllung  

von Aufgaben
•  die zeitlich-logische Reihenfolge der  

Aufgabenwahrnehmung  

Die Aufbauorganisation regelt z. B., wer für 
die Kernprozesse im Arbeitsschutz zuständig 
ist. 

%HLVSLHOKDIWH�)UDJHQ�]XU�$XIEDXRUJDQLVDWLRQ�

„Wer ist für die Schulung und Unterweisung 
der Mitarbeiter zuständig? Weiß der Verant-
ZRUWOLFKH�I�U�GDV�/DJHUZHVHQ��GDVV�HU� I�U�GLH�
sicherheitsgerechte Lagerung von Gefahr-
stoffen zuständig ist? Welche betriebliche Stel-
le kümmert sich um die Kenntnis von neuen Ar-
beitsschutzvorschriften und –regelungen? Wer 
ist für die Durchführung und Aktualisierung der 
Gefährdungsermittlung und –Risikobeurteilung 
verantwortlich? Wer generiert Programme zur 
Gesundheitsförderung?“

Die Ablauforganisation hingegen regelt z. B., 
wie die Prozesse ablaufen und welche betrieb-
liche Organisationseinheit wann in den Pro-
zess eingebunden wird. Sie ist für den Arbeits-
schutz von großer Bedeutung. 

%HLVSLHOKDIWH� )UDJHQ� ]XU� $EODXIRUJDQLVDWLRQ��
„Wie ist der Ablauf von Korrekturmaßnahmen 
�8QWHUVXFKXQJ� YRQ� 8QIlOOHQ�� 6W|UXQJHQ�� «��
organisiert?“

Die Ablauforganisation wird meist in Verfahren-
sanweisungen dokumentiert.

�0HUGLDQ��-���$UEHLWVVFKXW]PDQDJHPHQW�����,661������������3UDNW��$UE�PHG����������������
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Die Organisationsaufgabe für den Arbeitgeber 
besteht darin, durch konkrete Regelungen die 
abstrakten gesetzlichen Forderungen für sei-
nen Betrieb anwend- und umsetzbar zu ma-
chen. Die Arbeitssicherheit und der Gesund-
heitsschutz können nur dann effektiv sein, 
wenn er entsprechend organisiert wird. Jede 
Unternehmensfunktion trägt ihre Verantwor-
tung im Arbeitsschutz.

6. Prozessorientierter Arbeitsschutz
Der Arbeitsschutz wird sich nur dann weiter-
entwickeln und in seiner Akzeptanz steigern, 
wenn er prozessorientiert angelegt ist. Ganz-
heitlich beschriebene Prozesse lassen sich 
leichter führen, steuern, überwachen, überprü-
fen und verbessern.

Durch die Prozessorientierung lässt sich er-
reichen, dass der Arbeitsschutz nicht als Addi-
tiv angesehen wird, der womöglich sogar noch 
scheinbar behindert oder stört, sondern als 
notwendiger Teil eines qualitativ hochwertigen 
und rechtskonformen Ablaufprozesses.

Beispiele für mögliche Prozesse des Arbeits-
schutzes bzw. betriebliche Prozesse mit groß-
er Arbeitsschutzrelevanz sind in Abbildung 10 
aufgezeigt (siehe vorherige Seite).

Prozessorientierter Ansatz im 
Arbeitsschutz
Ein Beispiel aus dem Bereich der Beschaf-
fung investiver Anlagen soll dies verdeutlichen. 
Viele Vorschriften und Rechtsnormen betreffen 
bzw. tangieren diesen betrieblichen Prozess. 
(V�VLQG�]��%���GDV�$6LFK*�PLW�GHU�)RUGHUXQJ�
nach Mitwirkung der Arbeitsschutzexperten 
(Betriebsarzt, Sicherheitsfachkraft) bei der Be-
schaffung oder das ArbSchG bzw. die BGV A 
1 bzgl. der Koordinierung der Arbeiten bei der 
Montage bzw. der Beurteilung von Gefähr-
dungen oder das GPSG, um nur einige wich-
tige Vorschriften zu nennen. 

In Abbildung 11 ist die Aufnahme der Sicher-
heitsexperten (farbig hinterlegt) bei der Be-
schreibung des Ablaufverfahrens beispielhaft 
dargestellt.

Mithilfe des prozessorientierten Ansatzes wer-
den die relevanten Elemente der verschie-
denen zutreffenden öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften sinnvoll vernetzt und so strukturiert, 
dass sie nachhaltig angewandt werden.  Da-
mit ist eindeutig festgelegt, wann und welche 
5ROOH�GHU�$UEHLWVVFKXW]�PLW�NODU�GH¿QLHUWHQ�*H-
staltungsmerkmalen und Schnittstellen im Pro-
zessablauf einnimmt. Somit kann er in diesem 
institutionellen Rahmen seine inhaltliche Qua-
litätsarbeit erbringen.  

Ganzheitlich beschriebene Prozesse lassen 
sich leichter führen, steuern, überwachen, 
überprüfen und verbessern.

Abbildung 11: „Verfahrensanweisung mit Darstellung der Vernetzung (Prozessorientierung) der 
Arbeitsschutzaktivitäten“

Abbildung 12:�Ä40�$60�±�4XDOLWlW�GHV�$UEHLWVOHEHQV³

�0HUGLDQ��-���$UEHLWVVFKXW]PDQDJHPHQW�����,661������������3UDNW��$UE�PHG����������������
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7. Ein Beitrag zur Wirtschaftlichkeit
Der Arbeitsschutz gestaltet die Bedingungen 
mit, unter denen die Mitarbeiter die geforderte 
Qualitätsarbeit leisten können. Die durch den 
$UEHLWVVFKXW]�PLW�GH¿QLHUWH��Ä4XDOLWlW�GHU�3UR-
zesse“ schafft die Voraussetzungen für sichere 
Produktions- und Arbeitsbedingungen.

Die Arbeitsqualität ist daher ein unverzicht-
bares Element der Prozessqualität und liefert 
letztlich einen nachweisbaren Beitrag zur Wirt-
schaftlichkeit.
'XUFK�HLQ�HIIHNWLYHV�XQG�HI¿]LHQWHV�$60�6\V�
tem können die Nachhaltigkeit, die Qualität 
und die Zuverlässigkeit der getroffenen Ar-
beitsschutzmaßnahmen sichergestellt werden.

Somit trägt der Arbeitsschutz wesentlich zur 
Wertschöpfung bei.

Das Einbeziehen von vielen Merkmalen eines 
wirksamen ASM in ein übergeordnetes Ma-
QDJHPHQW�LVW�XQHUOlVVOLFK�XP�
•  die geschäftliche Leistungsfähigkeit zu  

verbessern,
•  den Organisationen zu helfen, am Markt ein 

verantwortungsvolles Image aufzubauen,
• Risiken zu minimieren.

8. Zusammenfassung
Ein ASM-System fördert und gestaltet die Qua-
lität der Arbeit und der Prozesse und liefert ei-
nen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung.

Ein so verstandenes ASM-System fördert und 
gestaltet die Qualität der Arbeit wesentlich mit. 
ASM und QM sind als zwei Aspekte eines in-
tegrativen Gesamtprozesses zu gestalten, der 

die Qualität der Arbeit und der Produkte bzw. 
Leistungen im Wertschöpfungsprozess ermög-
licht.

Ein geplanter Arbeitschutz (ASM-System) als 
„begin-of-the-pipe“ ist besser als ein zufallsge-
steuerter „end-of-the-pipe“-Arbeitsschutz.

Verschiedene Managementbereiche eines Un-
ternehmens sind prinzipiell und methodisch 
systemverwandt. So lassen sich die Anfor-
derungen an ein ASM-System in die Struk-
turen eines bestehenden Qualitäts- und 
Umweltschutzmanagements integrieren. Ar-
beitsschutz-, Umweltschutz- und das Qualitäts-
management sind vernetzt, ja bedienen sich 
sogar der gleichen Methoden und haben letzt-
lich die gleiche Zielsetzung. Deswegen sollte 
man weg von Partialkonzepten (isoliertes Ab-
arbeiten von Qualitätsmanagement, Arbeits-
schutz und Umweltschutz) und die Probleme 
in ihrer Komplexität ganzheitlich lösen. 

_______
1  Management von Gesundheit und Sicherheit 

bei der Arbeit

Literaturverzeichnis:
Josef Merdian, „Arbeitsschutzaudits“ Beuth-
Verlag Berlin

Dipl.-Ing. Josef Merdian

•  Studium der Elektrotechnik/ 
Systemtechnik an der Universität 
Kaiserslautern

•  Ausbildung zum Technischen  
Aufsichtsbeamten bei der BGN

•  Ausbildung bei der DGQ zum  
Qualitätsfachingenieur und zum 
Fachauditor

+DXSWDPWOLFKH�7lWLJNHLW��
•  Regionalleiter der Außenstelle der 

BGN in Nürnberg 
•  Leiter des Themenfeldes „AMS“ 

beim Hauptverband der  
gewerblichen BGen

•  Fachexperte für die Themen  
Gefährdungsbeurteilung und  
Managementsysteme 

•  Begutachtungen von Arbeitsschutz-
managementsystemen 

josef.merdian@bgn.de

Zur Person

Abbildung 13: „Vorteile eines ASM-Systems“

�0HUGLDQ��-���$UEHLWVVFKXW]PDQDJHPHQW�����,661������������3UDNW��$UE�PHG����������������
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Streitwert ��������¼

1. Instanz
Anwaltskosten ������¼

Gerichtskosten ������¼

Ingesamt �������¼

Dipl.-Betriebswirt Gunter Lochert

Geboren am 15. Mai 1965, Studium 
der Betriebswirtschaftslehre (BWL) zu-
nächst an der Universität Mannheim, 
dann Wechsel an die Berufsakademie 
Mannheim zur BWL-Fachrichtung Ver-
sicherung, mit dem Abschluss Dipl.-
Betriebswirt. Von 1987 bis 1991 bei 
der Mannheimer Versicherung in di-
versen Positionen tätig und seit 1991 
als Prokurist bei der Dr. Schmitt GmbH 
Würzburg, Versicherungsmakler, im 
Firmen- und Industriekundengeschäft.

$QVFKULIW�
Gunter Lochert
Dr. Schmitt Versicherungen GmbH 
Würzburg
- Versicherungsmakler -
Dieselstr. 2-6
97082 Würzburg

Zur Person

Schutz des Managements - Haftungsfallen 
und Absicherungen für Führungskräfte
Gunter Lochert

Für Führungskräfte in der Industrie gibt es, 
auf Grund ihrer verantwortungsvollen und 
außergewöhnlichen Stellung im Unterneh-
men, eine Vielzahl von Haftungsfallen. Die 
Versicherungswirtschaft hat reagiert und 
bietet entsprechende Absicherungsmög-
lichkeiten. Ein Überblick.

Wer viel macht, macht viel falsch, heißt es in 
einem Sprichwort. Die Risiken für eine Füh-
rungskraft sind vielfältig. Ansprüche kann es 
hier unter anderem von Seiten des eigenen 
Unternehmens, des Arbeitgebers, der Aktio-
näre oder Anteilseigner, von Gläubigern, Ar-
beitnehmern, Behörden oder sonstigen Drit-
ten geben. Nachdem Führungsaufgaben in der 
Regel unmittelbar mit einer sehr hohen Ver-
antwortung gegenüber dem eigenen Unter-
nehmen, den Mitarbeitern, dem Staat und der 
Gesellschaft verbunden sind, entsteht gegenü-
ber Managern eine wahre Flut von Anspruchs-
möglichkeiten. An dieser Stelle seien beispiel-
haft das GmbH- und das Aktiengesetz sowie 
die Vertrauensstellung, die von Führungskräf-
ten eingenommen wird, genannt.

D&O-Versicherung
Eine der Absicherungsmöglichkeiten ist die Di-
UHFWRUV��	�2I¿FHUV�/LDELOLW\�9HUVLFKHUXQJ��NXU]��
die D&O-Versicherung. Die D&O-Versiche-
rung hat ihre Wurzeln in Amerika und existiert 
im Rahmen der Globalisierung seit vielen Jah-
ren nun auch am deutschen und europäischen 
Versicherungsmarkt. Wie der Name sagt, wer-
den die „Directors“, also etwa Aufsichts- und 
%HLUlWH� VRZLH� Ä2I¿FHUV³�� DOVR� *HVFKlIWVI�K-
rer oder Vorstände, versichert. Der versicher-
te Personenkreis kann auf weitere Mitglieder 
der Geschäftsführung, wie zum Beispiel Pro-
kuristen, ausgedehnt werden. Manager kön-
nen zwar in einer Haupt- oder Gesellschaf-
terversammlung im Innenverhältnis entlastet 
werden, diese Entlastung hat jedoch keine 
Wirkung im Außenverhältnis, sodass Schaden-

ersatzansprüche gegenüber der Gesellschaft 
unverändert bestehen bleiben. Über eine so 
genannte Vermögensschaden-Rechtsschutz-
versicherung können für Führungskräfte die 
Gerichts-, Anwalts- und Gutachtenkosten ab-
gesichert werden; die Kosten für einen verur-
sachten Schaden bleiben hiervon jedoch un-
berührt. Unter bestimmten Voraussetzungen 
versichert die D&O-Versicherung genau den 
(UVDW]� GLHVHU� 6FKDGHQVNRVWHQ� I�U� GHQ� GH¿-
nierten Personenkreis. 

Zur Verdeutlichung hier einige Schadenbei-
VSLHOH�� ZHOFKH� GXUFK� HLQH� 3ÀLFKWYHUOHW]XQJ�
bei der ausgeübten Tätigkeit oder durch ei-
QHQ� 9HUVWR�� JHJHQ� JHVHW]OLFKH�+DIWSÀLFKWEH-
VWLPPXQJHQ� HQWVWHKHQ� N|QQHQ�� (LQH� )RUGH-
rung verjährt, weil ein Termin versäumt wurde. 
Rechnungen werden ohne ausreichende Kon-
trolle abgezeichnet. Verspätete Abführung von 
Lohn-/Kirchensteuer an das Finanzamt.

Kein einheitliches Konzept
Leider existiert auf Grund der Gestaltungsfrei-
heit der Versicherungsbedingungen am eu-
ropäischen Versicherungsmarkt kein einheit-
liches Versicherungskonzept. Grundsätzlich 
sei gesagt, dass über die D&O-Versicherung 
unter bestimmten Voraussetzungen Schä-
den im Innen- und im Außenverhältnis für eine 
Fehlentscheidung eines Managers versichert 
werden können.

Es versteht sich jedoch von selbst, dass zum 
Abschluss dieser komplexen Versicherung 
eine Vielzahl von Daten und eine detaillierte 
Darstellung der Organisations- und wirtschaft-
lichen Verhältnisse erforderlich ist, nicht zuletzt 
auch deshalb, um die Versichertengemein-
schaft vor Missbrauch der D&O-Versicherung 
durch Einzelne zu schützen. Bezieht sich die 
Versicherung jedoch auf namentlich genannte 
Personen und wird der Beitrag dafür vom Un-
ternehmen geleistet, ist der Beitrag für die ein-

Tabelle 1
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]HOQH�3HUVRQ� DOV� VWHXHUSÀLFKWLJHU�$UEHLWVORKQ�
anzusehen. Bezieht sich im Gegensatz die 
Versicherung auf das gesamte Management 
des Unternehmens, dient dem Zweck, primär 
das Unternehmen gegen Ansprüche von Drit-
ten zu schützen und basiert die Beitragskalku-
lation auf Unternehmens- und nicht Personen-
daten, wird der Beitrag als Betriebsausgabe 
betrachtet.

Vermögensschaden-Rechtsschutz
Die Vermögensschaden-Rechtsschutzversi-
cherung für Manager ist eine sinnvolle Ergän-
zung zur oben genannten D&O-Versicherung. 
Die Haftungssituationen für Manager gegenü-
ber der Gesellschaft, gegenüber Dritten oder 
gegenüber dem Fiskus aus unerlaubter Hand-
lung führen in der Praxis dazu, dass Führungs-
kräfte für eingetretene Schäden immer häu-
¿JHU� DXFK� SHUV|QOLFK� VFKDGHQHUVDW]SÀLFKWLJ�
gemacht werden.

Erschwerend in diesem Zusammenhang sei er-
wähnt, dass die Beweislast zur Entkräftung bei 
dem Manager oder Vorstand selbst liegt und 
dass die Entkräftung umso schwerer durchzu-
führen ist, je länger die Entscheidung, welche 
vermeintlich zum Schaden geführt hatte, zu-
rückliegt. Bei der D&O-Versicherung wird zwar 
auch für die Abwehr von Ansprüchen geleistet, 
aber der Versicherungsschutz über die Ver-
mögensschaden-Rechtsschutzversicherung 
geht in Bereiche, die in der D&O-Versicherung 
nicht mehr absicherbar sind. Als weiterer Un-
terschied zur D&O-Versicherung sei an dieser 
Stelle erwähnt, dass die Vermögensschaden-
Rechtsschutzversicherung keine Schadener-
satzleistungen wie einen Vermögensschaden 
in der D&O-Versicherung trägt, sondern ledig-
lich die Kosten zur Schadensabwehr leistet.

Der Versicherungsschutz beinhaltet die ge-
richtliche und wahlweise auch außergericht-
liche Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen, wenn der Versicherte auf Grund von in 

Streitwert (3 Jahresgehälter) ��������¼

1. Instanz
Eigene Anwaltskosten ������¼

Gegnerische Anwaltskosten bei Verlieren des 
Prozesses

������¼

Gerichtskosten ������¼

Insgesamt �������¼

2. Instanz
Eigene Anwaltskosten �������¼

Gegnerische Anwaltskosten bei Verlieren des 
Prozesses

�������¼

Gerichtskosten ������¼

Insgesamt �������¼

Tabelle 2

(XURSD� JHOWHQGHQ� JHVHW]OLFKHQ� +DIWSÀLFKWEH-
stimmungen wegen des Ersatzes von Vermö-
gensschäden durch sein Unternehmen oder 
durch einen Dritten in Anspruch genommen 
wird. Als Eintritt des Versicherungsfalls wird 
der Zeitpunkt betrachtet, an dem der Versi-
cherte begonnen haben soll oder begonnen 
hat, gegen vertragliche und/oder gesetzliche 
5HFKWVSÀLFKWHQ�]X�YHUVWR�HQ�

Anwaltshonorare, Gerichtskosten, gerichtlich 
auferlegte Kosten der Gegenseite sowie die 
Gebühren gerichtlich bestellter Sachverstän-
diger inklusive aller Vorschüsse auf diese Kos-
ten werden übernommen. Verfahren im Aus-
land werden nach den dortigen verbindlichen 
gesetzlichen Gebührensätzen erstattet, exis-
tieren solche nicht, gilt die im Inland übliche 
Gebührenordnung als Obergrenze.

(LQ�%HLVSLHO��'HU�$EWHLOXQJVOHLWHU�HLQHU�$*�OHJWH�
dem Vorstand ein festes Angebot über 255 000 
EUR vor. Der Vorstand prüfte dieses Angebot 
nicht ausreichend und erkannte nicht, dass es 
in einem wesentlichen Punkt falsch kalkuliert 
war. Die AG gab das Angebot ab und erhielt 
den Auftrag. Die tatsächlichen Kosten waren 
jedoch erheblich höher, sodass dem Unter-
nehmen ein Verlust in Höhe von 100 000 EUR 
entstand. Der Vorstand wurde zum Ersatz des 
Schadens verurteilt, da er die Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns nicht beachtet hatte.

Spezial-Strafrechtsschutz
Neben den bereits genannten Versicherungen 
HPS¿HKOW�VLFK�ZHLWHUKLQ�I�U�(QWVFKHLGXQJVWUl-
ger der Abschluss einer so genannten Spezial-
Strafrechtsschutzversicherung. Diese trägt die 
Kosten für die Verteidigung gegen strafrecht-
liche Vorwürfe und ist grundsätzlich als Ergän-
]XQJ� ]XU� %HWULHEVKDIWSÀLFKWYHUVLFKHUXQJ� ]X�
sehen, welche die Kosten zur Abwehr unbe-
rechtigter Ansprüche leistet. 

)ROJHQGH�.RVWHQ�ZHUGHQ�HUVHW]W��.RVWHQ�EHU-

nahme für die Abgabe von Firmenstellungnah-
men, Firmenstellungnahmen, Anwaltsbeistand 
bei der Zeugenvernehmung, Übernahme auch 
außergerichtlicher Sachverständigenkosten, 
Übernahme von Rechtsanwaltsgebühren zum 
Teil bis zu einem Vielfachen der gesetzlichen 
Gebühren gemäß der Bundesgebührenord-
nung für Rechtsanwälte, Übernahme der Rei-
sekosten der Prozessbevollmächtigten, Ge-
richtskosten einschließlich der Entschädigung 
für Zeugen und herangezogene Sachverstän-
dige, Nebenklägerkosten sowie Kautionsdar-
lehen.

Grundsätzlich genügt bereits ein Verdacht, 
um ein entsprechendes Verfahren, das sehr 
kostspielig werden kann, auszulösen. Ri-
siken liegen unter anderem in den Bereichen 
strafrechtliche Umweltverantwortung (z. B. 
Grundwasserschädigung), strafrechtliche Pro-
duktverantwortung (z. B. Körperverletzung auf 
Grund mangelhafter Produkte), strafrechtliche 
Betriebsstättenverordnung (z. B. Verstoß ge-
gen Unfallverhütungsvorschriften) sowie im 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht (z. B. 
gesellschaftsrechtsbezogene Straftaten).
Vorgesetzte werden auch dann in die straf-
rechtliche Verantwortung einbezogen, wenn 
sie nicht selbst, sondern ein Mitarbeiter der 
Schadensverursacher ist. Daher werden in der 
Regel das Unternehmen, die gesetzlichen Ver-
treter und alle Betriebsangehörigen in Ausü-
bung ihrer dienstlichen Tätigkeit versichert.

Anstellungsvertrags-Rechtsschutz
Nachdem gesetzliche Vertreter juristischer 
Personen bei Differenzen mit dem Arbeitge-
ber nicht auf die Schutzfunktion des Arbeits-
rechts über die Arbeitsgerichte vertrauen kön-
nen und sich im Bedarfsfall an die ordentlichen 
*HULFKWH� ZHQGHQ� P�VVHQ�� HPS¿HKOW� VLFK� I�U�
die Führungskräfte der Abschluss einer Anstel-
lungsvertrags-Rechtsschutzversicherung.

Streitigkeiten werden in diesen Fällen vor den 

�/RFKHUW��*���6FKXW]�GHV�0DQDJHPHQWV�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������
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Zivilgerichten (Landgericht, Oberlandesge-
richt, Bundesgerichtshof) ausgetragen. Folgen 
davon sind erheblich höhere Streitwerte als im 
Arbeitsrecht und volles Kostenrisiko, wenn der 
Prozess verloren wird, das heißt auch die Ge-
richtskosten und die Kosten der Gegenseite 
sind vom Manager zu tragen. Gründe für Strei-
WLJNHLWHQ�VLQG�EHLVSLHOKDIW��)ULVWORVH�RGHU� IULVW-
gerechte Kündigung, Nichtzahlung respektive 
Kürzung der Bezüge, Differenzen über die Ge-
ZLQQEHWHLOLJXQJ��6WUHLWLJNHLWHQ��EHU�$E¿QGXQJ�
und Ruhegehalt.

Der Versicherungsschutz umfasst die gericht-
liche und wahlweise außergerichtliche Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen aus dem An-
stellungsvertrag, und zwar sowohl im Aktiv- als 
auch im Passivprozess. Der Versicherungs-
fall tritt ein, sobald der Versicherte, der Geg-
ner oder ein Dritter begonnen hat oder begon-
QHQ� KDEHQ� VROO�� JHJHQ� 5HFKWVSÀLFKWHQ� RGHU�
Rechtsvorschriften zu verstoßen. Der Versi-
cherer trägt grundsätzlich die Kosten der versi-
cherten Verfahren, also Anwaltshonorare und 
Gerichtskosten, die auferlegten Kosten der 
Gegenseite, Gebühren gerichtlich bestellter 
Sachverständiger sowie alle Vorschüsse auf 
diese Kosten.

(LQ�%HLVSLHO��'HU�*HVFKlIWVI�KUHU�HLQHU�*PE+�
mit einem Jahresgehalt von 150 000 EUR er-
hält eine Kündigung. Er widerspricht und be-
antragt vor Gericht, festzustellen, dass sein 
Vertragsverhältnis durch die Kündigung nicht 
beendet wurde.

Rechtsschutz für Firmen
Last but not least sei an dieser Stelle noch die 
Rechtsschutzversicherung für Firmen erwähnt. 
Diese deckt folgende Risiken für Firmen und 
6HOEVWlQGLJH� DE�� 6FKDGHQHUVDW]�5HFKWV-
schutz, Arbeits-Rechtsschutz, Wohnungs- und 
Grundstücks-Rechtsschutz für ein selbstge-
nutztes Objekt, Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht (nur im privaten Bereich, für die 
Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten 
und als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter 
und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu 
Lande sowie Anhänger). Außerdem Steuer-
Rechtsschutz vor Gerichten, Sozialgerichts-
Rechtsschutz, Verwaltungs-Rechtsschutz in 
Verkehrssachen, Disziplinar- und Standes-
Rechtsschutz, Straf-Rechtsschutz, Ordnungs-
widrigkeiten-Rechtsschutz sowie Beratungs-
Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht. 
Gegen Zuschlag kann der Wohnungs- und 
Grundstücks-Rechtsschutz für Eigentümer, 
Vermieter, Verpächter, Mieter oder Pächter von 
Betriebsgebäuden abgeschlossen werden.

Die Rechtsschutzversicherung für Firmen stellt 
sicherlich eine sinnvolle Ergänzung zu den vor-
genannten Ereignissen dar und sollte in jedem 
Fall ebenfalls mit in die Absicherung von Füh-
rungskräften einbezogen werden.
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10 Jahre Bildschirmarbeitsverordnung 
- Eine Erfolgsgeschichte
Dieter Lorenz und Arnold Riedmann

Im Dezember 1996 trat die Bildschirmarbeit-
sverordnung in Deutschland in Kraft. Sie 
ist die nationale Umsetzung der europaweit 
geltenden 5. EU-Einzelrichtlinie „Arbeit an 
Bildschirmgeräten“ (90/270 EWG). Zehn 
Jahre nach ihrem Inkrafttreten wurde im 
Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) eine Pilotevaluation 
der Richtlinie für Deutschland durchgeführt. 
In weiteren europäischen Mitgliedsländern 
wurden ebenfalls Pilotevaluationen durch-
JHI�KUW�� HLQHUVHLWV� XP� KHUDXV]X¿QGHQ�� RE�

sich das Instrument einer Ex-post-Evalua-
tion dazu eignet, europäische Gesetze auf 
ihre Angemessenheit und Sinnfälligkeit zu 
überprüfen, und andererseits ggf. Potenzia-
le zur Überarbeitung aufzuzeigen (Strei-
chen obsolet gewordener Teile der Verord-
nung, z. B. auf Grund des sich ändernden 
Stands der Technik oder Aufnahme zusätz-
licher Elemente, z. B. auf Grund zuneh-
mender mobiler Arbeitsweisen). Die Ergeb-
nisse der europäischen Pilotevaluationen 
wurden auf einer vom BMAS organisier-
ten EU-Konferenz „More success through 
HI¿FLHQW�UHJXODWLRQ³�DP�����XQG�����-XQL�LQ�

Bonn vorgestellt und diskutiert.

In Deutschland wurde eine repräsentative Te-
lefonbefragung von 1000 Beschäftigten und 
1000 Unternehmen mit Bildschirmarbeits-
plätzen durchgeführt. Insgesamt gibt es laut 
Ergebnissen der Umfrage in ca. 80% aller 
Betriebe Bildschirmarbeitsplätze. Bildschirm-
arbeit hat eine sehr hohe quantitative Bedeu-
tung in Deutschland. In 43% der Betriebe mit 
Bildschirmarbeitsplätzen arbeitet mindestens 
die Hälfte der Belegschaft fast ständig am Bild-
VFKLUP� ��� ��� 6WXQGHQ�:RFKH��� hEHUZLHJHQG�
werden in den Unternehmen Bildschirmge-
räte für Dateneingabe und -bearbeitung (96%), 
Textverarbeitung (92%), sowie Kommunikati-
on und Information (80%) genutzt, gefolgt von 
*UD¿N��XQG�%LOGEHDUEHLWXQJ��������%LOGVFKLUP-
arbeitsplätze zur Programmierung und Ma-
schinen- und Prozesssteuerung werden nur in 
15% der Betriebe mit Bildschirmarbeitsplätzen 
angetroffen.

Etwa jeder zweite Betrieb verfügt über Lap-
tops. Die vorhandenen Laptops werden in den 
meisten Betrieben (80%) auch an regulären Ar-
beitsplätzen oder zur Telearbeit (48%) genutzt. 
32% der Beschäftigten nutzen für ihre Bild-
schirmarbeit einen Laptop, 14% sogar über-
wiegend oder ausschließlich. Um den geeig-
neten Sehabstand zum Display des Laptops 
und eine belastungsarme Tastaturbedienung 

Verordnung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit an Bild-
schirmgeräten 
BildscharbV - 
Bildschirmarbeitsverordnung 
vom 4. Dezember 1996
……
……

§ 3 Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen 
Bei der Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen nach § 5 des Arbeitsschutz-
gesetzes hat der Arbeitgeber bei Bild-
schirmarbeitsplätzen die Sicherheits- und 
Gesundheitsbedingungen insbesondere 
hinsichtlich einer möglichen Gefährdung 
des Sehvermögens sowie körperlicher 
Probleme und psychischer Belastungen 
zu ermitteln und zu beurteilen.
……
……

Anhang
Bildschirmgerät und Tastatur
……
……

6. Die Tastatur muss vom Bildschirmge-
rät getrennt und neigbar sein, damit die 
Benutzer eine ergonomisch günstige Ar-
beitshaltung einnehmen können. 

7. Die Tastatur und die sonstigen Einga-
EHPLWWHO�P�VVHQ�DXI�GHU�$UEHLWVÀlFKH�YD-
riabel angeordnet werden können. Die 
$UEHLWVÀlFKH� YRU� GHU� 7DVWDWXU� PXVV� HLQ�
$XÀHJHQ�GHU�+lQGH�HUP|JOLFKHQ��

���'LH�7DVWDWXU�PXVV�HLQH�UHÀH[LRQVDUPH�
2EHUÀlFKH�KDEHQ��

9. Form und Anschlag der Tasten müssen 
eine ergonomische Bedienung der Tasta-
tur ermöglichen. Die Beschriftung der Ta-
sten muss sich vom Untergrund deutlich 
abheben und bei normaler Arbeitshaltung 
lesbar sein.
……
……

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. 
Dieter Lorenz

Jahrgang 1952. Ist seit 1991 Professor 
für Arbeitswissenschaft an der Fach-
hochschule Gießen-Friedberg. Studi-
um zum Wirtschaftsingenieurwesen 
an der TU Karlsruhe von 1971 -1976. 
Nach Tätigkeit in einem international 
operierenden Unternehmen wechselte 
er 1980 zur Fraunhofer-Gesellschaft 
und leitete die Abteilung „Ergonomie, 
Arbeitsges-taltung und Büroplanung“ 
am Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO) in Stuttgart. Pro-
motion 1989.

In Ergänzung zur Lehre führt er For-
schungsprojekte mit dem Schwer-
punkt Bildschirmarbeit durch und berät 
Unternehmen. Er ist in Fachausschüs-
sen und Beiräten tätig. Er ist Autor ei-
ner Vielzahl von Veröffentlichungen zu 
Themen der Büroplanung und men-
schengerechten Arbeitsgestaltung.
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Abbildung 1:  %HNDQQWKHLWVJUDG�GHU�%LOGVFKLUPDUEHLWVYHURUGQXQJ� 
�%DVLV��$OOH�%HWULHEH�PLW�%LOGVFKLUPDUEHLWVSOlW]HQ�

Arnold Riedmann

Jahrgang 1968
M.A. Soziologie 

Studium an den Universitäten Augs-
burg und Cali/Kolumbien (von 1991 
bis 1997)

�������������(YDOXDWLRQ�YRQ�(QWZLFN-
lungshilfeprojekten im Auftrag der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn

�������������0LWDUEHLWHU�EHLP�8PIUDJH�
institut TNS Infratest München

6HLW� ������ 3URMHNWOHLWHU� $UEHLWVPDUNW-
forschung bei TNS Infratest Sozialfor-
schung, München

6RQVWLJHV�

Hauptverantwortlicher Projektleiter 
für die ex-post Evaluation der Umset-
zung der Bildschirmarbeitsverordnung 
in deutschen Betrieben, durchge-
führt 2007 von TNS Infratest Sozial-
forschung in Kooperation mit Prof. Dr. 
Dieter Lorenz, Fachhochschule Gie-
ßen-Friedberg, im Auftrag des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozi-
ales, Bonn 

Forschungsschwerpunkte: 
•  international vergleichende empi-

rische Forschung zu Arbeitsbedin-
gungen (u. a. Arbeitszeiten, betrieb-
licher Arbeitsschutz)

• Evaluationen
• Betriebsbefragungen

Veröffentlichungen (Auswahl):
•  Working time and work-life balan-

ce in European companies. Esta-
blishment Survey on Working Time 
2004-2005, European Foundation 
for the Improvement of Living and 
Working Conditions, Dublin 2006

•  In Koautorenschaft mit Dr. Lutz 
%HOOPDQQ�� hEHUVWXQGHQDUEHLW� XQG�
Arbeitszeitkonten in europäischen 
%HWULHEHQ�� LQ��DUEHLW�XQG�EHUXI������
Jg., August 2006

Zur Person

zu ermöglichen, sollten separate Tastaturen 
zur Verfügung gestellt werden. Obschon es 
sich dabei um ein nur geringes Invest handelt, 
werden in 46% der Fälle grundsätzlich keine 
separaten Tastaturen zur Verfügung gestellt. 
Lediglich in 28% der Betriebe mit Laptops, die 
auch am regulären Arbeitsplatz oder zur Tele-
arbeit genutzt werden, werden grundsätzlich 
separate Tastaturen zur Verfügung gestellt, in 
23% nur auf Anfrage. Etwa jeder zehnte Be-
schäftigte an einem Bildschirmarbeitsplatz ver-
richtet Teile seiner Bildschirmarbeit regelmäßig 
in Telearbeit.

Der Stellenwert des allgemeinen Arbeits-
schutzes wird von den Betrieben als mehrheit-
lich hoch eingestuft. Etwas niedriger ist der 
Stellenwert in Betrieben mit viel Bildschirmar-
beit. Die überwiegende Mehrzahl der mittleren 
und großen Betriebe sowie knapp jeder zweite 
Klein- oder Kleinstbetrieb befasst sich beim Ar-
beitsschutz jedoch auch mit Aspekten der Bild-
schirmarbeit. Auch 70% der Beschäftigten be-
stätigen, dass das Unternehmen großen Wert 
legt auf den betrieblichen Stellenwert des Ge-
sundheitsschutzes allgemein. Trotz der hohen 
Aufmerksamkeit, den Unternehmen dem be-
trieblichen Arbeitsschutz allgemein widmen, ist 
der Bekanntheitsgrad der Bildschirmarbeits-

verordnung stark abhängig von der Unterneh-
mensgröße (vgl. Abb. 1)

44% der Unternehmen mit Bildschirmarbeits-
plätzen sehen gesundheitliche Risiken mit der 
Arbeit an Bildschirmgeräten verbunden. Die 
PHLVW�JHQDQQWHQ�3UREOHPH�VLQG��$XJHQ��5�F�
ken, Haltungsschäden, Kopfschmerzen. Jeder 
fünfte Mitarbeiter, der am Bildschirm arbeitet, 
klagt über Beschwerden durch den Bildschirm-
arbeitsplatz. Mit zunehmender Arbeitszeit am 
Bildschirmgerät nehmen die Beschwerden zu 
(vgl. Abb. 2, nächste Seite).

=XU�(UNHQQXQJ�XQG�%HVHLWLJXQJ�YRQ�'H¿]LWHQ�
an Bildschirmarbeitsplätzen fordert die Bild-
schirmarbeitsverordnung die Beurteilung der 
Arbeitsplätze durch den Arbeitgeber. Die Hälf-
te der Betriebe hat eigenen Angaben zufolge 
derartige Beurteilungen bereits durchgeführt 
und damit wurden drei Viertel aller Beschäf-
tigten erreicht. In drei von vier Betrieben wur-
den dabei Ansatzpunkte für Verbesserungen 
gefunden und auch umgesetzt. Ca. 81% hier-
von erreichten durch deren Umsetzung eine 
spürbare und dauerhafte Verbesserung der Ar-
beitszufriedenheit. Bei 10% der Betriebe gin-
gen dadurch auch die krankheitsbedingten Ar-
beitsausfälle spürbar zurück.

/RUHQ]��'���5LHGPDQQ��$������-DKUH�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������
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Abbildung 2:    9RQ�GHQ�%HVFKlIWLJWHQ�JHQDQQWH�%HVFKZHUGHQ�DP�%LOGVFKLUPDUEHLWVSODW]� 
�%DVLV��%HVFKlIWLJWH�DQ�%LOGVFKLUPDUEHLWVSOlW]HQ�

Abbildung 3:  8PVHW]XQJ�ZLFKWLJHU�$QIRUGHUXQJHQ�GHU�%LOGVFKLUPDU-
EHLWVYHURUGQXQJ�LQ�$EKlQJLJNHLW�YRQ�GHUHQ�%HXUWHLOXQJ�
GXUFK�GLH�%HWULHEH� 
�%DVLV��$OOH�%HWULHEH�PLW�%LOGVFKLUPDUEHLWVSOlW]HQ�

Ein wesentliches Element zur Verbesse-
rung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
der Beschäftigten ist deren richtiges Verhal-
ten am Bildschirmarbeitsplatz. Aus diesem 
Grund fordert die Bildschirmarbeitsverord-
nung die Schulung der Beschäftigten. Die Hälf-
te aller Betriebe hat derartige Informationen 
an ihre Beschäftigten gegeben; bei Betrieben 
mit mehr als 500 Beschäftigten waren es so-
gar 84%. Dadurch werden ca. 70% aller Be-
schäftigten erreicht. Leider hält sich nur etwa 
die Hälfte der informierten Beschäftigten an 
die Empfehlungen. Von denjenigen, die sich 
nicht oder nur manchmal an die Empfehlungen 
halten, wurde dies damit begründet, dass sie 
sich nicht mehr genau erinnerten (30%) bzw. 
der Termindruck eine Einhaltung nicht zulasse 
(45%); 54% halten sich nicht daran, solange 
sie keine Beschwerden haben.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass 
sich die Unternehmen, die eine Arbeitsplatzbe-
gehung/-beurteilung oder Schulungen für  sinn-
voll erachten, diese Instrumente mehrheitlich 
auch anwenden. Bei Augenuntersuchungen 
lassen sich in der Umsetzung noch Verbesse-
rungspotenziale erkennen (vgl. Abb. 3).

Unter den als sinnvoll eingestuften Arbeits-
schutzmaßnahmen werden seitens der Be-
WULHEH�X��D��JHQDQQW�
•  ergonomisches Mobiliar  

(83% sinnvoll; 13% zum Teil sinnvoll)
•  arbeitsorganisatorische Maßnahmen  

(72% sinnvoll, 22% zum Teil sinnvoll)
•  Augenuntersuchungen 

(71% sinnvoll, 19% zum Teil sinnvoll).

Weitgehend unabhängig von der Betriebsgrö-
ße wird das Verhältnis von Aufwand zu Nut-
]HQ�GHU�%LOGVFKLUPDUEHLWVYHURUGQXQJ�JHVHKHQ��

Zwei Drittel der Betriebe betrachten den Auf-
wand als lohnenswert (vgl. Abb. 4).

Obwohl Anträge der Beschäftigten auf Ände-
rung der Arbeitsbedingungen am Bildschirmar-
beitsplatz in 46% der Fälle rasch und bereitwil-
lig erfüllt wurden, erfolgte dies bei 14% jedoch 
nur nach Ausübung von entsprechendem 
Druck und bei 37% überhaupt nicht oder nur 
unzureichend. Die Existenz einer gesetzlichen 
Basis hilft bei der Umsetzung berechtigter 

Wünsche seitens der Beschäftigten. Knapp ein 
Viertel der Bildschirmarbeiter hat bei Verbes-
serungsanträgen Bezug auf die gesetzlichen 
Mindestbestimmungen genommen.
Auch wenn hier nur ein Auszug der Ergebnisse 
dargestellt werden konnte, so ist doch festzu-
stellen, dass die Bildschirmarbeitsverordnung 
in Deutschland sehr positiv aufgenommen 
wurde und zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und des Gesundheitsschutzes deutlich 
beigetragen hat.

Abbildung 4:  .RVWHQ�1XW]HQ�%HZHUWXQJ�GHU�%LOGVFKLUPDUEHLWVYHURUG-
nung aus der Sicht der Unternehmen  
�%DVLV��$OOH�%HWULHEH�PLW�%LOGVFKLUPDUEHLWVSOlW]HQ�

/RUHQ]��'���5LHGPDQQ��$������-DKUH�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������
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Ganzheitliche Arbeitsgestaltung von 
Bildschirmarbeitsplätzen: Mitwirkung bei der 
%HVHLWLJXQJ�DUEHLWVRUJDQLVDWRULVFKHU�'H¿]LWH�DOV�

neues (?) Gestaltungsfeld von 
Sicherheitsfachkräften und Betriebsärzten
Silvester Siegmann und Andreas Meyer-Falcke

6LHJPDQQ��6���0H\HU�)DOFNH��$���*DQ]KHLWOLFKH�$UEHLWVJHVWDOWXQJ�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������

'LH� 9HUSÀLFKWXQJ� GHU�$UEHLWJHEHU� ]XU� %H-
urteilung der Arbeitsbedingungen bei Bild-
schirmarbeitsplätzen (BAP) ergibt sich aus 
§ 5 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG - so-
wie § 3 Bildschirmarbeitsverordnung - Bild-
scharbV. Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, die 
Arbeitgeber hierbei zu beraten (§§ 3 und 6 
Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG). Oftmals 
stehen dabei im Mittelpunkt der betriebs-
ärztlichen Tätigkeit die Vorsorgeuntersu-
chungen der Augen (§ 6 BildscharbV/G 37) 
oder klassische ergonomische Faktoren 
bei der Überprüfung der Büromöbel (z. B. 
DIN 4551/52) durch die Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit.

8P� WDWVlFKOLFK� EHVWHKHQGH�%HWUHXXQJVGH¿]L-
te aufzudecken, wurden für n = 250 BAP Ex-
pertenbeurteilungen erstellt. Die hierzu ver-
wendeten Fragebögen (anzufordern unter der 
Adresse der Autoren) umfassten insgesamt 88 
)UDJHQ�]X�GHQ�I�QI�.RPSOH[HQ��$UEHLWVRUJDQL-
sation, Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung, Hard-
ware und Software.

Die Anzahl der festgestellten Mängel hielt sich 
in vier der fünf untersuchten Bereiche mit re-
lativen Werten zwischen 2,19% und 11,24% 
LQ� *UHQ]HQ� �VLHKH� %LOG�� Ä+lX¿JNHLW� GHU� 0lQ-
gel in Abhängigkeit vom Item“). Dies bestätigt, 
dass an modernen BAP gravierende (ergono-
mische/technische) Mängel nur mehr selten 
vorhanden sind. Lediglich die unter „Arbeits-
organisation“ subsummierten Items waren mit 
�������VLJQL¿NDQW�KlX¿JHU��S�½��������PlQ-
gelbehaftet. 

Untergliedert man den erfassten Bereich wei-
WHU��VLHKH�%LOG��Ä2UJDQLVDWRULVFKH�0lQJHO��9HU-
teilung der Probleme“), zeigt sich, dass die 
Ursache dieser hohen Mängelquote nahezu 
ausschließlich in der fehlenden Unterweisung 
nach § 12 ArbSchG liegt. Dies ist umso er-
staunlicher, als die fehlende Unterweisung in § 
5 (3) ArbSchG ausdrücklich als potenzielle Ge-
fährdungsquelle aufgezählt wird.

Wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Unter-
nehmensführung ist die Einbindung der Be-

Abbildung 2

Abbildung 1
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schäftigten. Das gilt - selbstverständlich - 
auch für das betriebliche Arbeitsschutzsystem. 
Ein derartiger personenbezogen-ganzheit-
licher Ansatz ist explizit in § 3 (2) Nr. 2. Arb-
SchG (implizit auch in § 4 ArbSchG) gesetz-
lich gefordert. Konsequenterweise sind daher 
auch nur Arbeitsschutzberatungsansätze (§§ 
3 und 6 ASiG) zielführend, die gerade auf die-
se Mensch-Mensch-Schnittstelle einen ihrer 
Schwerpunkte legen. 

Die Unterweisung nach § 12 (1) ArbSchG, wo-
nach der Arbeitnehmer in allen Fragen von Si-
cherheit und Gesundheit, die mit seiner Ar-
beit zu tun haben (können), zu unterrichten ist, 
hat insoweit besondere Bedeutung. Erst hier-
durch werden die Arbeitnehmer in die Lage 
versetzt, ihre Rolle als Arbeitsschutzexper-
WHQ��ZLH�VLH�X��D��LQ�������XQG����$UE6FK*�¿-
xiert ist, ausfüllen zu können. Beide professio-
nellen Arbeitsschutzberater (Betriebsärzte und 
Sicherheitsfachkräfte) müssen Arbeitgeber 
und Beschäftigte für die Bedeutung einer „rich-
tigen“ Unterweisung als Basis partnerschaft-
licher Beziehung im Betrieb sensibilisieren. 

Dies ist kein neues, sondern ein von Be-
ginn an im ASiG verankertes Aufgabenfeld, 
dem es gleichwohl (endlich!) mehr Bedeu-
WXQJ�EHL]XPHVVHQ�JLOWҘ��$UEHLWJHEHU�ZlUHQ�JXW�
beraten, wenn sie zur Erfüllung ihrer Arbeits-
VFKXW]SÀLFKWHQ� DXFK� GLHVEH]�JOLFK� LKUH� $U-
beitsschutzberater als wichtige Bindeglieder 
einbänden - und hierdurch nicht zuletzt die 
Qualität der betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung erhöhten. Für kollek-
tive und individuelle Schulungen bieten sich 
JHQ�JHQG� *HOHJHQKHLWHQ�� ]XP� %HLVSLHO� DQ-
lässlich von Begehungen oder im Rahmen von 
Gesundheitsförderungsprogrammen.

Silvester Siegmann:
7HO����������������
)D[���������������
siegmann@uni-duesseldorf.de

Andreas Meyer-Falcke
7HO����������������������
)D[���������������������
DQGUHDV�PH\HU�IDOFNH#PJI¿�QUZ�GH
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Datenarchivierung nach Vorschrift
Wer die juristische Sachlage kennt, vermeidet Probleme bei der 
%HZlOWLJXQJ�GHU�XQWHUQHKPHQVLQWHUQHQ�'DWHQÀXW

Manfred Anduleit

Die Mehrheit der Unternehmen setzt die 
rechtlichen Bestimmungen zur Aufbe-
wahrung elektronischer Daten nur halb-
herzig um. Zwei Drittel der Firmen haben 
noch nicht einmal innerbetrieblich festge-
legt, wie elektronische Daten aufzubewah-
ren sind (Computerwoche 20/2006). Grün-
de dafür sind hauptsächlich in den Kosten 
und dem komplexen Zusammenspiel von 
juristischen, technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Vorgaben zu suchen. Wer 
nicht oder nur unsachgemäß archiviert, 
riskiert jedoch gravierende Haftungsrisiken 
für Geschäftsleitung und IT-Administration. 
Grund genug also, Archivierung nicht nur 
unter technischen, sondern auch strate-
gischen Gesichtspunkten zu betrachten.

Was sagt das Handelsgesetzbuch?
�� ���� +*%� YHUSÀLFKWHW� .DXÀHXWH� ]XU� %XFK-
führung und Aufbewahrung von Handelsbrie-
fen, die mit dem jeweils gesandten Original 
übereinstimmen. Um als Handelsbrief zu gel-
ten, reicht bereits ein entfernter, lockerer Zu-
sammenhang mit betrieblichen Interessen 
aus. Sämtliche Schriftstücke, die der Vorbe-
reitung, Durchführung und dem Abschluss (z. 
B. Angebote, Auftragsbestätigungen, Liefer-
schein, jedoch nicht Werbeschreiben und Pros-
pekte) oder der Rückgängigmachung eines 
Geschäfts (z. B. Reklamationsschreiben) die-
nen, sind daher als Handelsbriefe anzusehen 
– auch E-Mails (siehe Abbildung 1).

Aufbewahrungsanforderungen 
Bestimmte Unterlagen, wie u. a. Handelsbü-
cher, Abschlüsse, Buchungsbelege oder Han-
delsbriefe, sind nach § 257 HGB geordnet auf-
zubewahren. Das Gesetz schreibt weder ein 
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Abbildung 1

Ordnungs- oder Buchführungssystem vor noch 
legt es Speichertechnologien oder Aufzeich-
nungsverfahren fest. Für das elektronische Ar-
chivierungsverfahren gibt § 239 HGB lediglich 
HLQHQ�.ULWHULHQNDWDORJ� YRU��'LH� JHVSHLFKHUWHQ�
Dokumente müssen unveränderbar, reprodu-
zierbar und jederzeit verfügbar sein. Dabei ist 
entscheidend, dass eine ordnungsgemäße, 
TXDOL¿]LHUWH� XQG� JHRUGQHWH� $EODJH� VRZLH� VL-
chere Aufbewahrung der elektronischen Do-
kumente während des gesamten Aufbewah-
rungszeitraums erfolgt. Ausnahmen gelten nur 
für Eröffnungsbilanzen sowie Jahres- und Kon-
zernabschlüsse, die auch als Originale in Pa-
pierform aufzubewahren sind.

Aufbewahrungsfristen
Für Buchungsbelege, Handelsbücher, Inven-
tare, Jahres- und Konzernabschlüsse ist eine 
Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren vorgese-
hen. Für alle übrigen Dokumente wie Handels-
briefe gelten sechs Jahre. Die Frist beginnt mit 
dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die 
Unterlagen erstellt bzw. die Handelsbriefe ver-
schickt oder empfangen wurden. Nach Ablauf 
können die Unterlagen vernichtet werden.

Was ist steuerrechtlich zu beachten? 
6WHXHUUHFKWOLFK�P�VVHQ�DOOH�.DXÀHXWH�GLH�$Q-
forderungen an die Aufbewahrung und die Prü-
fung von Geschäftsunterlagen in §§ 145 - 147 
Abgabenordnung (AO) einhalten, wobei die 
gleichen Fristen und Regeln gelten wie gemäß 
HGB. Einzelheiten dazu sind in den „Grundsät-
zen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digi-
taler Unterlagen“ – kurz GDPdU – erläutert, die 
GDV�%XQGHV¿QDQ]PLQLVWHULXP������DOV�5HJHO-
werk für die Finanzbeamten zur elektronischen 
6WHXHUSU�IXQJ� KHUDXVJHJHEHQ� KDW�� :XUGHQ�
Daten mit einem Datenverarbeitungssystem 
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1.   Die elektronische Archivierung erfolgt zweckmäßig in einem auf Industriestandards  
basierenden Archiv und in einem ISO-genormten Datenformat (Tif, PDF).

2.   Die zu archivierenden Dokumente sind unveränderbar und im Kontext mit übrigen  
Dokumenten zu betreffenden Geschäftsfällen aufzubewahren. 

3.   Das Archivierungssystem muss über effektive Schutz- und Sicherheitsmechanismen 
verfügen. Unbefugte dürfen insbesondere zu vertraulichen Daten keinen Zugang  
haben. Vertrauliche Daten (z. B. Personaldaten) müssen verschlüsselt gespeichert 
werden.  

4.   Unzulässige Änderungen der elektronischen Dokumente, auch durch Berechtigte,  
müssen verhindert werden. Dies kann durch Systemeigenschaften und Art der  
Speicherung erreicht werden.

5.   Der Abruf der Daten muss problemlos, zeitnah, in korrekter Reihenfolge und über den 
gesamten geforderten Aufbewahrungszeitraum hinweg erfolgen.

6.  Die Archivierung sollte sich einfach benutzen und betreiben lassen. 

7.   Die elektronischen Daten und E-Mails sind zentral zu speichern – auch die von  
mobilen Geräten (Notebooks mit UMTS-Karten, PDAs, Blackberry etc.).

Bei der Erstellung eines Archivierungskonzepts spielen folgende Fragen eine Rolle: 

-  Welche Geschäftsunterlagen müssen aus betriebswirtschaftlichen und gesetzlichen  
Gesichtspunkten sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen aufbewahrt werden  
(Form, Gründe, Dauer)? 

-  Welche Anforderungen bestehen an die Sicherheit und das Archivierungssystem  
(technische Lösungsmöglichkeiten, Infrastruktur)? 

-  Wie sollen die Prozesse in Sachen Archivierung und Zugriff aussehen und in die  
operativen Geschäftsprozesse integriert werden? 

-  Wer sind die Stakeholder mit Interessen an Archivdaten und an wen werden die  
Verantwortlichkeiten delegiert?

-  Wie werden die Archive bereinigt bzw. die Dokumente nach Ablauf der  
Aufbewahrungsfrist vernichtet?

- Welche internen Arbeitsanweisungen sind erforderlich?

-  Welche Kontrollen müssen vorhanden sein, um einen sicheren und vertraulichen  
Archivierungsprozess zu gewährleisten?

Abbildung 2: 
'LH�YHUÀL[WHQ�6LHEHQ�±�7LSSV�]XU�WHFKQLVFKHQ�8PVHW]XQJ�GHU�HOHNWURQLVFKHQ�$UFKLYLHUXQJ

Abbildung 3

erzeugt, hat die Finanzbehörde das Recht, 
Einsicht zu nehmen und das System zur Prü-
fung zu nutzen. Für die Online-Kommunikati-
on – also den E-Mail-Verkehr – bedeutet dies 
LQ�GHU�3UD[LV��8QWHUQHKPHU�VLQG�QLFKW�QXU�GD]X�
YHUSÀLFKWHW��(�0DLOV�JHVHW]HVNRQIRUP�]X�DUFKL-
vieren. Sie müssen auch gewährleisten, dass 
den Betriebsprüfern alle betriebswirtschaftlich 
und steuerrechtlich relevanten E-Mails samt 
Anhängen jederzeit verfügbar gemacht und 
von diesen maschinell ausgewertet werden 
können.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-ge-
stützter Buchführungssysteme (GoBS) des 
%XQGHV¿QDQ]PLQLVWHULXPV�YRP�����������EH-
]LHKHQ�VLFK�DXI�DOOH�DXIEHZDKUXQJVSÀLFKWLJHQ�
elektronischen Daten und konkretisieren die 
$QIRUGHUXQJHQ� DQ� LKUH� 5HYLVLRQVVLFKHUKHLW��
Wie wird mit gescannten Dokumenten umge-
gangen? Wie müssen originär elektronische 
Daten verarbeitet werden? Wie muss ein inter-
nes Kontrollsystem implementiert sein? Auch 
wenn diese Vorschriften bereits seit über zehn 
Jahren existieren, sind sie in punkto elektro-
nischer Archivierung für Wirtschaftsprüfer, Fi-
nanzverwaltung und IT-Anwender relevanter 
denn je. Insbesondere Steuerprüfer geben 
sich nicht wie bisher mit Papier zufrieden, son-
dern prüfen elektronisch und legen beim Steu-
HUSÀLFKWLJHQ� VR�PDQFKH� /�FNH� LQ� GHU�*R%6�
Erfüllung offen.

Der Knackpunkt bei  
elektronischen Rechnungen?
Nach § 14 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
darf bei elektronischen Rechnungen die Vor-
steuer nur dann abgezogen werden, wenn die 
Echtheit und inhaltliche Unversehrtheit der 
Rechnung gewährleistet ist. Technisch brau-
FKHQ� GLHVH�5HFKQXQJHQ� HLQH� TXDOL¿]LHUWH�6L-
JQDWXU�RGHU�TXDOL¿]LHUWH�6LJQDWXU�PLW�$QELHWHU-
akkreditierung nach § 15 Abs. 1 Signaturgesetz 
(SigG), sonst erkennt das Finanzamt den Vor-
steuerabzug nicht an. Das Bundesministerium 
der Finanzen hat mit Schreiben vom 29. Januar 
2004 (IV B7 – S 7280 – 19/04) allerdings einige 
Sonderregelungen aufgestellt. Z. B. wird auch 
bei Online-Fahrausweisen der Vorsteuerabzug 
anerkannt, wenn der Fahrausweis im Online-
Verfahren abgerufen wird und durch das Ver-
fahren sichergestellt ist, dass eine Belastung 
auf einem Kunden- oder Kreditkartenkonto er-
folgt und der Rechnungsempfänger einen Pa-
pierausdruck des im Online-Verfahren abgeru-
fenen Dokuments aufbewahrt, der die nach § 
34 UStDV erforderlichen Angaben enthält.

Elektronische Rechnungen sind gemäß der 
GDPdU beim Absender und Empfänger „re-
visionssicher“ zu archivieren. Daher müssen 
gleichzeitig auch die Dokumentation der Si-
JQDWXUSU�IXQJ��6LJQDWXUSU�IVFKO�VVHO��=HUWL¿NDW�
und eventuell weitere Kryptographie-Schlüssel 
aufbewahrt werden. 

$QGXOHLW��0���'DWHQDUFKLYLHUXQJ�QDFK�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������
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Existieren Insiderverzeichnisse? 
Gemäß § 15b des Wertpapierhandelsgesetzes 
(WpHG) sind börsennotierte  Unternehmen 
und ihre Dienstleistungsunternehmen (z. B. 
HLQ� hEHUVHW]XQJVE�UR�� YHUSÀLFKWHW�� 9HU]HLFK-
nisse über Mitarbeiter zu führen, die bestim-
mungsgemäß Zugang zu Insiderinformationen 
haben. Egal, ob das Verzeichnis in Papierform 
oder elektronisch geführt wird, die Daten müs-
sen lückenlos, jederzeit verfügbar und inner-
halb angemessener Frist einsehbar sein. Die 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) befür-
wortet jedoch die elektronische Speicherung 
und Übermittlung. Die Daten sind sechs Jah-
re bereitzuhalten – mit jeder Aktualisierung be-
ginnt diese Frist erneut. 

Was steckt in Spezialregelungen?
Spezialrechtliche Vorgaben zur elektronischen 
$UFKLYLHUXQJ�¿QGHQ�VLFK�X��D��LP�*HOGZlVFKH-
gesetz (§ 9), der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift für das Rechnungswesen in der 
Sozialversicherung (§ 22 SRVwV) sowie in Re-
gelungen für Banken und Krankenhäuser und 
Ärzte. Letztere Regelungen schreiben sogar 
HLQH����MlKULJH�$XIEHZDKUXQJVSÀLFKW�YRU��]��%��
§ 6 Abs. 1 Krankengeschichtenverordnung, § 
28 Abs. 4 Röntgenverordnung sowie § 43 Abs. 
3 Strahlenverordnung). 

In der Pharmabranche gelten spezielle Rege-
lungen für Dokumente aus den Bereichen For-
schung, Produktion und Antragsdokumentati-
on, die sich weitgehend an den Vorgaben der 
Federal Drug Administration (FDA, USA) ori-
entieren. Für Unternehmen, die an US-Börsen 
notiert sind, greifen mit Sarbanes Oxley (SOX) 
und der Securities and Exchange Commission 
(SEC) auch hierzulande weit reichende Archi-
YLHUXQJVSÀLFKWHQ�I�U�(�0DLOV�XQG�HOHNWURQLVFKH�
Kommunikation. Die Europäische Union hat 
am 17. Mai 2006 die 8. Europäische Richtli-
nie (umgangssprachlich auch EURO-SOX ge-
nannt) beschlossen, die ähnlich wie SOX für 
ausreichende Transparenz in den Jahresab-
schlüssen sorgen soll und bis 29. Juni 2008 
in allen 27 EU-Mitgliedstaaten in nationales 
5HFKW� XP]XVHW]HQ� LVW�� :HOFKH� 3ÀLFKWHQ� LP�
Rahmen der elektronischen Archivierung ein-
geführt werden, bleibt abzuwarten. 

Investitionen in die Datenarchivierung können 
sich auch richtig auszahlen. Denn das in Ver-
bindung mit Basel II stehende Kreditranking der 
Banken ist abhängig von bestehenden betrieb-
lichen Risiken. Kreditanfragende Unternehmen 
müssen seit dem 1. Januar 2007 ihrer Bank 
gegenüber belegen, dass ihre Finanzkraft und 
ihre wirtschaftliche Zukunft auf solidem Fun-
dament stehen. Die Finanzinstitute bewerten 
die Firma bei der Kreditvergabe insbesonde-
UH�QDFK�GHQ�MHZHLOV�JHVFKlIWVVSH]L¿VFKHQ�.UL-
terien. Das von den Banken angewendete Ra-
ting-System erfasst dabei die im Unternehmen 
vorhandenen Risiken (zu denen als operatives 
Risiko explizit auch die IT-Sicherheit zählt) und 

(1) Wenn Mitarbeiter Hausputz im E-Mail-Postfach machen.

Wird eine E-Mail-Nachricht vom Benutzer gelesen und dann gleich gelöscht, sind die meisten 
Archivsysteme schon ausgetrickst. Mitarbeiter löschen im Unternehmen oft aus Unkennt-
nis über die Rechtslage ihre E-Mail-Konten in gewissen Zeitabständen nach eigenem Belie-
ben oder archivieren die Informationen in veränderter Form und nach eigenen Ordnungsprin-
zipien und provozieren damit ungewollt rechtliche Probleme für ihre Unternehmen. 

Lösung: 
Technisch sollte eine Kopie aller Nachrichten in einem eigens dafür angelegten E-Mail-Ord-
ner abgelegt werden. Organisatorisch  wenden entsprechende Firmenrichtlinien ab, dass 
persönliche Archivierungsregeln aufgestellt werden. Statt die Geschäftskorrespondenz zeit-
DXIZlQGLJ�DXI�LKUH�$UFKLYLHUXQJVUHOHYDQ]�KLQ�]X�¿OWHUQ�XQG�0LWDUEHLWHU�HYHQWXHOO�PLW�GHU�(LQ-
VWXIXQJ�DOV�DXIEHZDKUXQJVSÀLFKWLJ�]X��EHUIRUGHUQ��ODVVHQ�VLFK�3UR]HVVH�YHUHLQIDFKHQ�XQG�
sichern, indem die gesamte Geschäftskorrespondenz archiviert wird. Kommt es später zu ei-
ner Überprüfung oder einem Gerichtsprozess, können speziell berechtigte Personen nach 
den im konkreten Einzelfall relevanten elektronischen Dokumenten suchen und diese repro-
duzieren. 

����� :HQQ�VLFK�%HUXÀLFKHV�PLW�3ULYDWHP�PLVFKW� 

Werden auch private E-Mails von Mitarbeitern archiviert, kollidiert grundsätzlich das vollstän-
dige Protokollieren und Indexieren mit dem persönlichen Datenschutz der Mitarbeiter und 
dem Fernmeldegeheimnis. Gestattet oder duldet ein Unternehmen, dass seine Mitarbeiter 
ihre betrieblichen E-Mail-Konten auch zu privaten Zwecken nutzen dürfen, wird dieses Unter-
nehmen gegenüber seinen Mitarbeitern zum Telekommunikationsdienstleister im Sinne des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG), mit der Folge, dass dieses Unternehmen den strengen 
3ÀLFKWHQ�GHV�)HUQPHOGHJHKHLPQLVVHV�XQWHUOLHJW��'DV�8QWHUQHKPHQ�NDQQ�GDQQ�QXU�XQWHU�%H-
rücksichtigung der Datenschutzinteressen des Mitarbeiters die Inhalte wie auch die näheren 
Umstände der E-Mail-Kommunikation seiner Mitarbeiter archivieren und darauf zugreifen, 
wenn eine ausdrückliche Einwilligung des Mitarbeiters vorliegt. 

Lösung:
Die Einwilligung kann entweder über eine geeignete betriebliche Policy oder Betriebsverein-
barung zum Umgang mit E-Mails erfolgen oder auch im individuellen Arbeitsvertrag. Recht-
lich am einfachsten und saubersten ist es, die private Nutzung des betrieblichen E-Mail-Kon-
tos ganz zu verbieten. Auch wenn dies auf den ersten Blick als unzeitgemäß erachtet wird, 
sollte die tatsächliche Belastung für den Mitarbeiter nicht sehr groß sein, da doch unzähli-
ge kostenlose E-Mail-Anbieter existieren, die über Internet-Schnittstellen auch vom Arbeits-
platz abrufbar sind, ohne die betrieblich erforderlichen Archivierungsmaßnahmen zu beein-
trächtigen.

(3) Wenn für den Datenschutz die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen fehlen.

Bei der Archivierung fehlen datenschutzrechtliche oder aufgrund sonstiger rechtlichen oder 
vertraglichen Vertraulichkeitsregeln erforderliche Sicherungsmaßnahmen. Zum Beispiel gilt 
für die Aufbewahrung der Insiderverzeichnisse (§ 15 WpHG), dass nur die Personen, die im 
Unternehmen für die Führung des Verzeichnisses verantwortlich sind (z. B. Vorstand) und 
die mit der Führung des Verzeichnisses beauftragt sind (z. B. Compliance-Mitarbeiter), Zu-
griff haben dürfen. Daraus folgt, dass auch die Dateien mit Insiderinformationen, mit denen 
die im Insiderverzeichnis geführten Personen arbeiten, vertraulich aufbewahrt werden müs-
sen und dass sichergestellt werden muss, dass nur die im Insiderverzeichnis aufgeführten 
Personen tatsächlich Zugriff auf diese Dateien mit Insiderinformationen haben. Gleiches gilt 
auch bei sonstigen sensiblen Dokumenten (z. B. Personaldaten, Buchhaltung etc.), die elek-
tronisch archiviert werden.

Lösung:
8P�GLH�'DWHQVFKXW]YHUSÀLFKWXQJHQ�XQG�VRQVWLJHQ�9HUSÀLFKWXQJHQ�]XU�9HUWUDXOLFKNHLW�HUI�O-
OHQ�]X�N|QQHQ��VROOWHQ�WHFKQLVFKH�+LOIVPLWWHO�JUHLIHQ���6SH]LHOOH�,7�7HFKQRORJLHQ�XQG�'DWHQ-
verschlüsselungslösungen helfen, dass nur berechtigte Personen und nur in begründeten 
Fällen Zugriff auf archivierte Inhalte haben. Diese sollten von Datenschutzbeauftragten im 
Unternehmen eingerichtet und überwacht und begleitende organisatorische Maßnahmen 
etabliert werden.

Abbildung 4: 7RS���GHU�W\SLVFKVWHQ�&RPSOLDQFH�)HKOHU

$QGXOHLW��0���'DWHQDUFKLYLHUXQJ�QDFK�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������
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bewertet diese abschließend nach dem damit 
verbundenen Schuldnerausfallrisiko. Die Ein-
richtung von (IT-) Sicherheitsmaßnahmen (z. 
B. eine hervorragende Informationsverfügbar-
keit bzw. ein intelligentes Archivieren) durch 
die Geschäftsführung, so dass E-Mail Informa-
tionen nicht verloren gehen können, wird sich 
positiv auf mögliche Kreditkonditionen auswir-
ken. Gleiches wird für die im Rahmen von Sol-
vency II geplanten Anforderungen der Europä-
ischen Union an das Risikomanagement bei 
Versicherungen gelten. Auch hier wird Daten-
management eine zentrale Rolle spielen.

Was schreibt KonTraG 
zur Archivierung vor?
Gemäß dem Gesetz zur Kontrolle und Trans-
parenz in Unternehmen (KonTraG) sind Fir-
PHQ� XQWHU� DQGHUHP� GD]X� YHUSÀLFKWHW�� HLQ� HI-
¿]LHQWHV� NRQ]HUQZHLWHV� 5LVLNRPDQDJHPHQW�
einzuführen. Danach müssen Aufsichtsrat und 
Vorstand einer Aktiengesellschaft zum einen 
Entwicklungen, die die Existenz des Unterneh-
mens gefährden, frühzeitig erkennen, zum an-
deren entsprechende Gegenmaßnahmen er-
greifen und diese überwachen. Die Risiken, 
die sich für ein Unternehmen aus der Nutzung 
der Informationstechnik ergeben – vom Daten-
verlust oder Datenklau durch externe Attacken 
über interne Angriffe bis hin zur Datenzerstö-
rung durch fahrlässigen Umgang mit Informati-
onen am Arbeitsplatz -, sind nicht von der Hand 
zu weisen. Zum Risikomanagement einer Akti-
HQJHVHOOVFKDIW� JHK|UW� DXFK� GLH� 9HUSÀLFKWXQJ�
zur rechtskonformen Archivierung von elektro-
nischen Daten. Insbesondere muss dafür ge-
sorgt sein, dass ausreichende Speicherkapazi-
tät sowie entsprechende Schutzvorkehrungen 
gegen Datenverlust bestehen. Vorstand und 
$XIVLFKWVUDW� VLQG� LQVRIHUQ� YHUSÀLFKWHW�� JHHLJ-
nete Schutzmaßnahmen für die IT-Sicherheit 
ihrer geschäftskritischen Systeme und Daten 
zu konzipieren, umzusetzen sowie regelmä-
ßig zu kontrollieren und zu aktualisieren. Nach 
einem neuen Urteil des Landgerichts München 
vom 5. April 2007 ist es auch zwingend erfor-
derlich, dass diese Schutzmaßnahmen der IT-
Strategie im Rahmen des Risikomanagements 
schriftlich dokumentiert werden, sonst liegt ein 
schwerwiegender Rechtsverstoß vor, der sank-
tioniert werden kann. Letztendlich gilt das Risi-
komanagement für Geschäftsleiter und Kon-
trollgremien sämtlicher Gesellschaftsformen.

Welche Gefahren lauern?

Verlust der Vorsteuerabzugsberechtigung 
Elektronische Nachrichten aller Art sind ge-
schäftskritische Unterlagen und daher sorg-
sam zu behandeln und zu verwalten. Vor Ver-
nichtung von Originalunterlagen sollte man 
sich immer fragen, ob eine Aufbewahrung 
aus Beweisgründen notwendig ist. Bei Rech-
nungen sind die Originale zur Geltendma-
chung des Vorsteuerabzugs gemäß § 15 UStG 
notwendig. 

Fehlende Beweiskraft im Gerichtsprozess
Originale sind auch als Beweise in einem Ge-
ULFKWVSUR]HVV�YRQ�%HGHXWXQJ��6R�]XP�%HLVSLHO��
wenn ein Anspruch nur durch Vorlage des Ori-
ginals zu beweisen ist (z. B. Vollmacht, Wert-
papier etc.). Ist eine Partei nicht in der Lage, 
GLH�I�U�VLH�EHZHLVSÀLFKWLJHQ�7DWVDFKHQ�YRU]X-
legen, obwohl diese elektronisch dokumentiert 
sein müssten, kann sie in einem Zivilprozess 
schon allein aus diesem Grund unterliegen.

Negative wirtschaftliche Auswirkungen
Datenverlust – selbst wenn er nur von tempo-
rärer Dauer ist – kann gravierende wirtschaft-
liche Auswirkungen für das Unternehmen ha-
ben. Eine mangelnde Hochverfügbarkeit von 
Daten – etwa im Supportbereich – kann zu 
Schadensersatzansprüchen durch Vertrags-
partner oder sogar zu erheblichen Vertrags-
strafen führen. Der Imageschaden bei den be-
troffenen Kunden kann deutlich größer sein. 

Bei börsennotierten Aktiengesellschaften ge-
winnt die mit KonTraG eingeführte Vorschrift 
des § 91 Abs. 2 AktG noch eine zusätzliche 
%HGHXWXQJ�� 'HU� $EVFKOXVVSU�IHU� PXVV� VLFK�
im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
vom Vorhandensein eines Risiko-Früherken-
nungssystems überzeugen und auch Inhalt 
und Aussagekraft dieses Systems bei der La-
geberichterstattung beurteilen. Fehlen IT-Si-
cherheitsmaßnahmen in erheblichem Um-
fang (abhängig von der Industriebranche bzw. 
der Bedeutung mit dem Umgang von elektro-
nischen Daten wird dies u. U. auch bei nicht 
gesetzeskonformer Datenarchivierung der Fall 
sein), kann der Abschlussprüfer das Testat ein-
schränken oder sogar ganz verweigern.

Drohende Strafen und Bußgelder
Die Verletzung der ordnungsgemäßen Buch-
führung kann dazu führen, dass die Finanzbe-
hörden eine Steuerschätzung auf Basis der be-
kannten Besteuerungsgrundlagen (§ 162 Abs. 
2 AO) durchführen, die mit Sicherheit eher zu 
hoch als zu niedrig ausfällt. Zudem kann die 
)LQDQ]YHUZDOWXQJ� GLH� $XIEHZDKUXQJVSÀLFKW�
durch Zwangsgeld erwirken (§ 328 Abs. 1 AO) 
oder den Vorwurf der Steuerhinterziehung (§ 
370 AO) oder leichtfertigen Steuerverkürzung 
(§ 378 AO) erheben. Im Falle einer Verurtei-
lung drohen Geld- und Freiheitsstrafen bis zu 
fünf Jahren. 

Verstöße gegen die GDPdU können mit 5 000 
EUR Bußgeld wegen Steuergefährdung (§ 379 
AO) oder 50 000 EUR im Falle der Steuerord-
nungswidrigkeit (§  377 AO) oder schlichtweg 
mit bis zu 25 000 EUR Zwangsgeld (§ 328 AO) 
geahndet werden. 

Persönliche Haftung der Geschäftsleitung
Kommt der Vorstand einer Aktiengesellschaft 
VHLQHQ�3ÀLFKWHQ�GHV�5LVLNRPDQDJHPHQWV�QLFKW�
nach, droht eine persönliche Haftung auf Scha-
densersatz als Folge der durch das KonTraG 

eingeführten neuen Vorschrift des § 93 Abs. 2 
AktG. Diese Regelung wird noch dadurch ver-
schärft, dass die Vorstandsmitglieder im Zwei-
felsfall beweisen müssen, dass sie alle Maß-
nahmen ergriffen haben, um entsprechende 
Schäden zu vermeiden. Dazu gehören orga-
nisatorische Vorgaben, wie innerbetriebliche 
Archivierungsrichtlinien, Verfahrensdokumen-
tationen, Administratorrechte, Systemeinstel-
lungen sowie die Vergabe von Zugriffsrechten, 
als auch technische Aufwendungen, wie der 
Einsatz von Archivierungssoftware, Verschlüs-
selungstechniken, Datensicherung, Sabotage- 
und Ausfallschutz. 

Haftung der leitenden (IT-)Mitarbeiter
Aber auch bei leitenden Mitarbeitern – wie z. B. 
IT-Security-Managern und IT-Administratoren 
– drohen Regressansprüche seitens des Un-
ternehmens.  Mangelnde Sorgfalt bei der Ar-
FKLYLHUXQJ�VWHOOW�HLQH�3ÀLFKWYHUOHW]XQJ�GHV�$U-
beitsvertrages dar und führt zu entsprechenden 
Schadensersatzansprüchen, die nur nach den 
Grundsätzen der „schadensgeneigten Arbeit“ 
ausnahmsweise zu einer Haftungsfreistel-
lung oder zu einer Minderung der Schadens-
HUVDW]SÀLFKW� I�KUHQ�N|QQHQ��%HL�9RUVDW]�E]Z��
grober Fahrlässigkeit wird von einer unein-
geschränkten Haftung ausgegangen; im Fal-
le einer leichten Fahrlässigkeit gibt es eine 
6FKDGHQVWHLOXQJ��'DQHEHQ�N|QQHQ�3ÀLFKWYHU-
letzungen arbeitsrechtlich eine Abmahnung 
und im wiederholten Fall eine Kündigung zur 
Folge haben.

Der erste Schritt zur Compliance?

Entwicklung einer Archivierungsstrategie
Geschäftsleitung und IT sind gefragt, zusam-
men mit Sachkundigen (z. B. Recht, Steuern) 
eine fundierte Archivierungsstrategie zu ent-
wickeln. Je nach Unternehmen gilt es dabei, 
die organisatorischen und technischen An-
forderungen für die Archivierung zu ermitteln 
und die Rahmenbedingungen für das Archi-
vierungskonzept festzulegen (siehe Abbildung 
3, Seite 23). Dabei sind auch die betriebswirt-
schaftlichen Auswirkungen und Kosten der Ar-
chivlösungen zu berücksichtigen. Da Archivlö-
sungen in der Anschaffung nicht gerade billig 
sind, sollten sie möglichst den funktionalen Be-
dürfnissen entsprechen, umfassend global im 
Unternehmen eingesetzt werden und schon al-
lein wegen der langen Aufbewahrungsfristen 
höchst migrationsfreundlich sein.

$QGXOHLW��0���'DWHQDUFKLYLHUXQJ�QDFK�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������
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Ä+HUDXVIRUGHUXQJ�'HPRJUD¿H�

– Neue Wege bei der AUDI AG“
Nach Prognosen des Statistischen Bundes-
amtes wird im Jahr 2020 mehr als ein Drittel 
der Arbeitnehmer älter als 50 Jahre sein. Diese 
Entwicklung stellt Unternehmen vor neue He-
rausforderungen – wie gehen sie damit um?

Auf dem BEST PRACTICE Forum „Herausfor-
GHUXQJ�'HPRJUD¿H�±�1HXH�:HJH�EHL�GHU�$8',�

AG“ zeigte der Automobilhersteller, mit welchen 
0D�QDKPHQ� HU� GHP� GHPRJUD¿VFKHQ� :DQGHO�
entgegentritt. Gesundheitsmanagement, lebens-
langes Lernen und eine alternsgerechte Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen gehören ebenso 
dazu wie die Fertigung des Audi R8 in der „Audi 
SilverLine“ durch ältere Mitarbeiter.

Das Forum 2007 mit 160 Gästen war Teil der Ver-
anstaltungsreihe BEST PRACTICE EH&S. Unter-
nehmen können in diesem Rahmen beispielhafte 
Lösungen im Bereich Arbeits-, Gesundheits-, und 
Umweltschutz vorstellen. Das Projekt ist eine ge-
meinsame Initiative der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit (Basi) e.V. und der beiden Fachverlage UB 
MEDIA und WEKA MEDIA. 

'HPRJUD¿VFKHU�:DQGHO�DOV�&KDQFH

Audi hat sich bis 2015 das Ziel gesetzt, erfolg-
reichster Automobilhersteller im Premiumseg-
ment zu werden. Dieser Herausforderung wird 
sich das Unternehmen mit einer deutlich älteren 
%HOHJVFKDIW� DOV� KHXWH� VWHOOHQ�� 6FKRQ� ����� ZHU-
den etwa 7000 Arbeiter, ein Drittel aller Beschäf-
tigten in der Fertigung, über 50 Jahre alt sein. Um 
wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse die Beschäf-
tigungsfähigkeit der Mitarbeiter gesichert werden, 
so Dr. Werner Widuckel, Personalvorstand und 
Arbeitsdirektor der AUDI AG. Er sieht im demo-
JUD¿VFKHQ� :DQGHO� ÄNHLQHQ� *UXQG� I�U� .DWDVWUR-
phenszenarien“, sondern „eine Chance“. Peter 
Mosch, Vorstand des Gesamtbetriebsrats bei Audi 
EHWRQWH��Ä'HU�GHPRJUD¿VFKH�:DQGHO�PXVV�IHVWHU�
Bestandteil in einer modernen Unternehmens-
führung sein.“ Er sieht die Vorraussetzungen für 
eine vorausschauende Gestaltung des demogra-
¿VFKHQ�:DQGHOV�EHL�$XGL�ÄDXI�HLQHP�JXWHQ�:HJ³��

Ziel sei es, die Arbeitsmöglichkeiten für Mitarbei-
ter so zu gestalten, dass sie auch im Alter noch 
die geforderte Leistung erbringen können, so Wi-
duckel. Wechselnde Anforderungen und hori-
zontale Entwicklungsmöglichkeiten seien eine 
entscheidende Grundlage dafür. Gesundheitsför-
derung und  prävention, ergonomisch gestalte-
te Arbeitsplätze und alternative Arbeitszeitrege-
lungen gehörten ebenso dazu. So sei etwa eine 
„entdichtete und alternsgerechte Arbeitszeit“ mit 
mehr als 35 Stunden Anwesenheit, dafür aber mit 
Pausen, denkbar. 

Lebensbegleitendes Lernen
Lernen ist ein Prozess, der vom Lebensalter un-
abhängig ist. Wechselnde Tätigkeiten und geis-
tige Flexibilität könnten den Prozess des Alterns 

QDFKKDOWLJ� XQG� DNWLY� EHHLQÀXVVHQ�� EHWRQWH� DXFK�
Widuckel. Individuelle Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten motivieren die Mitarbeiter und wir-
ken dem Wunsch eines frühzeitigen Austritts aus 
dem Berufsalltag entgegen. Ralph Linde, Leiter 
Kompetenzentwicklung bei Audi, stellte ein um-
fangreiches Weiterbildungsprogramm für die Be-
schäftigten vor. Es bezieht alle Mitarbeiter von 
der Ausbildung bis zum Ruhestand ein. Linde 
sprach sich für „intergenerationelles Lernen“ aus. 
'LH�-�QJHUHQ�SUR¿WLHUWHQ�VR�YRP�:LVVHQ�XQG�GHU�
Lebenserfahrung der Älteren. Die ältere Genera-
tion hingegen sei dadurch stärker in die Gesell-
schaft integriert und habe Kontakt zu anderen Al-
tersgruppen.

Gesundheitsmanagement
2002 führte Audi ein ganzheitliches Gesund-
heitsmanagement ein. Ein Baustein ist der Audi 
Checkup, der jedem Mitarbeiter sein individuelles 
*HVXQGKHLWVSUR¿O�YHUPLWWHOW��Ä:LU�N|QQHQ�GLH�/HLV�
tungsfähigkeit der Mitarbeiter nur erhalten, wenn 
wir frühzeitig mit der Vorsorge beginnen und dies 
über die gesamte Lebensarbeitszeit fortführen“, 
so Dr. Joachim Stork, Leiter des Audi Gesund-
heitswesens. Chronische Erkrankungen gehörten 
vor allem bei älteren Mitarbeitern zu den wich-
tigsten Gründen krankheitsbedingter Fehlzeiten. 
Dazu zählen Erkrankungen des Bewegungsappa-
rats, psychische und psychosomatische Erkran-
kungen, Atemwegserkrankungen und Herz-Kreis-
lauferkrankungen. Herzinfarkte und Diabetes 
beispielsweise ließen sich durch eine erfolgreiche 
und frühzeitige Änderung der Lebensgewohn-
heiten um über 80 Prozent reduzieren. 

Audi konnte 2006 einen Wert von 97,1 Prozent 
beim Gesundheitsstand aller Mitarbeiter in den 
deutschen Werken aufweisen.

Pilotprojekt „Audi SilverLine“ 
in Neckarsulm, R8
Mehr als ein Drittel der Beschäftigten in der Audi 
R8-Fertigung hat das Unternehmen bewusst aus 

dem Kreis der über 40-jährigen für das Projekt 
„SilverLine“ ausgewählt. Altersgemischte Teams, 
längere Taktzeiten (45 statt 1,5 bis 3 Minuten) 
und damit abwechslungsreichere Tätigkeiten so-
wie eine gleichmäßigere körperliche Belastung 
unterscheiden die Kleinserienfertigung von der 
Großserie. Dabei war Helmut Stettner, Leiter der 
R8-Fertigung in Neckarsulm, anfangs gar nicht 
begeistert, so viele „SilverLiner“ in seinem Team 
]X�KDEHQ��6HLQH�6NHSVLV�LVW�OlQJVW�JHZLFKHQ��'LH�
älteren Mitarbeiter hätten nicht nur die größere Er-
fahrung und würden ihr Wissen auch bereitwilliger 
als die Jüngeren teilen. Laut Stettner gingen sie 
mit bestimmten Situationen bei der Montage des 
Sportwagens auch besonnener um. Die jüngeren 
Kollegen hätten da oft größere Schwierigkeiten – 
gerade bei der Zeiteinteilung für die einzelnen Ar-
beiten im 45-Minuten-Takt. 

Weitere Referenten von Audi waren Dr. Sonia 
Hornberger, Arbeitszeitgestaltung, Dr. Horst 
Mann, Leiter Gesundheitszentrum Neckarsulm, 
Klaus Schweiger, Personalleitung Geschäftsbe-
reich Produktion, sowie Karl Unger, Leiter Pro-
duktionsstrategie. Außerdem sprachen Werner 
Pehland, Geschäftsführer WEKA MEDIA/UB ME-
DIA, Prof. Klaus Scheuch vom Institut für Ar-
beits- und Sozialmedizin der TU Dresden sowie 
Bruno Zwingmann, Geschäftsführer der Basi 
e.V.. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr. 
Marc Beise, Ressortleiter Wirtschaft der Süd-
deutschen Zeitung. 

Auch der fachliche Austausch untereinander und 
mit den Referenten kam für die Teilnehmer des 
Forums nicht zu kurz. Weiteres Highlight war die 
Teilnahme an den anschließenden Probefahrten 
und der Werksführung.

4XHOOH��%(67�35$&7,&(�(+	6
Eine gemeinsame Initiative der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Basi) e.V. und 
der beiden Fachverlage UB MEDIA und WEKA MEDIA

Y�O�Q�U���.DUO�8QJHU��'U��+RUVW�0DQQ��:HUNVDU]W�$XGL�$*���.ODXV�6FKZHLJHU��+HOPXW�6WHWWQHU��'U��0DUF�
%HLVH��3URI��'U��%HUQG�6LHJHPXQG��*HVFKlIWVI�KUHU�GHU�%�$�'��*HVXQGKHLWVYRUVRUJH�XQG�6LFKHUKHLWV-
WHFKQLN�*PE+���'U��:HUQHU�:LGXFNHO��3HWHU�0RVFK��%UXQR�=ZLQJPDQQ��9RUVLW]HQGHU�%DVL���'U��-RDFKLP�
6WRUN��9RUVWDQGVPLWJOLHG�'*$80�XQG�:HUNVDU]W�$XGL�$*���:HUQHU�3HKODQG��'U��6RQMD�+RUQEHUJHU��5DO-
SK�/LQGH��(V�IHKOW�DXI�GHP�)RWR�3URI��'U��.ODXV�6FKHXFK�
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ASiG - Gesetz über Betriebsärzte, Si-
cherheitsingenieure und andere Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit 
vom 12. Dezember 1973 

…...
§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte 
(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, 
den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und 
bei der Unfallverhütung in allen Fragen 
des Gesundheitsschutzes zu unterstüt-
zen. Sie haben insbesondere 

1. den Arbeitgeber und die sonst für den 
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 
verantwortlichen Personen zu beraten, 
insbesondere bei 
…...
d) arbeitsphysiologischen, ……

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, ar-
beitsmedizinisch zu beurteilen und zu be-
raten ..….
…...
…...

'HU�EHUXÀLFKH�$XVODQGVDXIHQWKDOW��

Beratung und Impfmanagement
Tomas Jelinek

'LH� lU]WOLFKH� %HUDWXQJ� ]XP� EHUXÀLFKHQ�

Auslandsaufenthalt bietet eine Fülle von 
Ansätzen zur Krankheitsprävention. Ein 
besonderer Schwerpunkt sollte auf aus-
führlichen Informationen über wesentliche 
Risiken im Reisegebiet, auf Vorsorgemaß-
nahmen und Verhaltensregeln in den Tro-
pen liegen. Hierbei handelt es sich oft um 
einfache Maßnahmen, die jedoch zu einer 
effektiven Vermeidung von Infektionen füh-
ren können. Einen wichtigen Schwerpunkt 
der reisemedizinischen Beratung muss die 
Malariaprophylaxe bilden, die ebenfalls in-
dividuell an den Reisenden und sein Rei-
seziel angepasst werden sollte. Allgemein-
gültige Empfehlungen gibt es nicht, jedes 
Prophylaxekonzept muss individuell ab-
gestimmt werden. Einen weiteren, wesent-
lichen Punkt der Beratung bildet die Emp-
fehlung und Durchführung von Impfungen, 
die für das betreffende Reiseziel empfeh-
lenswert sind.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
schätzt, dass im weltweiten Durchschnitt ca. 
30% aller Reisenden an Reisedurchfall er-
kranken. Diarrhöe stellt damit das mit wei-
WHP� $EVWDQG� KlX¿JVWH� *HVXQGKHLWVSUREOHP�
auf Reisen dar [www.who.int]. Malaria führt 
bei ungeschützten Westafrika-Reisenden in 
HWZD������]XU�(UNUDQNXQJ��JHIROJW�YRQ�¿HEHU-
haften Atemwegsinfektionen, die ca. 1,6% aller 
Reisenden betreffen [1, 2]. Im Vergleich hier-
zu nimmt sich das Risiko, an Hepatitis A (ca. 
0,3%) oder Typhus (0,4% in Indien und Nord-
afrika, 0,004% in anderen Ländern) zu erkran-
ken, eher gering aus. Auffällig ist, dass Tier-
bisse mit Tollwutrisiko nach Angaben der WHO 
bei immerhin 0,2% der Reisenden auftreten 
und somit als Gesundheitsproblem deutlich 
KlX¿JHU�DOV�]XP�%HLVSLHO�+HSDWLWLV�%�JHQDQQW�
werden. Dagegen fallen weithin gefürchtete 
und in der medizinischen Reiseberatung von 
Laien oft angesprochene Erkrankungen wie 
Cholera oder Pest als Risikofaktoren für Rei-
sende praktisch nicht ins Gewicht. Werden 
Tropenreisende nach ihrer Rückkehr über auf-
getretene Gesundheitsproblemen befragt, so 
geben ca. 40% an, dass sie sich während der 
Reise krank gefühlt und/oder Medikamente be-
nutzt hätten. Immerhin 7% suchen ärztlichen 
Rat während der Reise, bei 0,35% kommt es 
zu einem Krankenhausaufenthalt. Jedes Jahr 
müssen 11 von 100 000 Tropenreisenden aus-
JHÀRJHQ�ZHUGHQ��HLQHU�YRQ���������YHUVWLUEW�
während der Reise. 

Viele Infektionen, die potentiell bei Reisen in 
tropische und subtropische Gebiete erworben 
werden können, sind durch einfache Verhal-
WHQVPD�QDKPHQ�YHUPHLGEDU�

•  Das Infektionsrisiko durch fäkal-orale Infek-
tionen kann durch entsprechende Hygiene-
maßnahmen bei der Nahrungsaufnahme 
deutlich reduziert werden. Weiterhin ist die 
Mitnahme von Notfallmitteln empfehlens-
wert. Hier bietet sich insbesondere die Kom-
bination Tanninalbuminat/Ethacrinlactat an.

•  Auf die Risiken des Barfußlaufens, vor allem 
auch am Strand, sollte hingewiesen werden. 
Durch ungeschützte Hautkontakte mit kon-
taminierter Erde kann es unter anderem zu 
LQ¿]LHUWHQ�+DXWZXQGHQ�� 6DQGÀRKEHIDOO� XQG�
zur Infektion mit Larva migrans cutanea 
kommen.

•  Süßwasserkontakte, also Baden oder Wa-
ten in Seen, Flüssen etc., sollten in Schisto-
somiasis-Endemiegebieten strikt vermieden 
werden.

•  Ein effektiver Schutz gegen Mückenstiche 
(Moskitonetz, Einsatz von Repellentien) 
kann das Risiko einer Malariainfektion um 
bis zu 70% senken. Ebenso wird das Risiko 
der Infektion mit anderen durch Arthropoden 
übertragenen Erkrankungen, wie zum Bei-
spiel Dengue-Fieber, deutlich reduziert.

•  Präventionsmaßnahmen bei Sexualkontak-
ten, vor allem die Benutzung von Kondo-
men, bieten nicht nur auf Reisen den offen-
sichtlichen Vorteil einer deutlichen Reduktion 
des Infektionsrisikos für Geschlechtskrank-
heiten.

Impfberatung und Durchführung von Reiseimp-
fungen sind ein wesentlicher Teil der reiseme-
dizinischen Beratung. Die Beratung sollte indi-
viduell auf den Reisenden, Reiseziel, Art und 
-dauer abgestimmt sein und mögliche Com-
SOLDQFHSUREOHPH�� DXFK� ¿QDQ]LHOOHU� 1DWXU�� EH-
rücksichtigen. Eine beachtliche Zahl von Impf-
VWRIIHQ� EH¿QGHW� VLFK� GHU]HLW� LQ� (QWZLFNOXQJ�
bzw. bereits in klinischer Prüfung, jedoch 
sind die Aussichten auf Marktreife sehr unter-
schiedlich zu beurteilen. Bei den Reiseimp-
IXQJHQ�VLQG�3ÀLFKWLPSIXQJHQ��GLH�]XU�(LQUHLVH�
in einzelnen Ländern vorgeschrieben sind, von 
Standardimpfungen, die generell allen Reisen-
den empfohlen werden und Indikationsimp-
fungen, die in besonderen Situationen ange-
zeigt sind, zu unterscheiden. 

Lesen Sie den zweiten Teil dieses 
Artikels in der nächsten Ausgabe der 

Praktischen Arbeitsmedizin!

/LWHUDWXU�¿QGHQ�6LH�YRUDE�XQWHU�
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PD Dr. Tomas Jelinek

Studium der Humanmedizin und  
Philosophie an der Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität Frankfurt/Main.

Weiterbildung zum Internisten, 
Zusatzbezeichnungen Tropenmedizin
und Infektiologie

Klinische Tätigkeit (Auszug)

����������
Stellvertretender Leiter am Institut für 
Tropenmedizin, Berlin

����������
Vertragsarzt am Bundeswehrkranken-
haus Berlin (Consiliarius 
Tropenmedizin)

VHLW������
Flughafenarzt Berlin

VHLW������
 •  Flughafenarzt Berlin
 •    Medizinischer Leiter am BCRT - 

Berliner Centrum für Reise- und 
Tropenmedizin

6HLW�������
Wissenschaftlicher Leiter des CRM – 
Centrum für Reisemedizin Düsseldorf

Weiteres (Auszug)

Vorsitz AG Tropen-Reisemedizin und 
Impfwesen im Bund Deutscher  
Internisten (seit 2007)

Professionelle Auslandserfahrung in 
China, Brasilien, England, Indien, Ke-
nia, Laos, Malaysia, Malawi, Portugal, 
Südafrika, Uganda, Uganda, USA

Zur Person
Impfungen, die für die Einreise in einzelnen 
Ländern vorgeschrieben sind
'LH�*HOE¿HEHU�,PSIXQJ�LVW�GLH�HLQ]LJH�,PSIXQJ��
für die die Gesundheitsbehörden vieler Länder 
Vorschriften erlassen haben. Lokale Bedeu-
tung hat die Meningokokken-Meningitis-Impf-
SÀLFKW��GLH�6DXGL�$UDELHQ�I�U�DOOH�HLQUHLVHQGHQ�
Pilger erlassen hat. Während der letzten Cho-
lera-Pandemie in den frühen 90er Jahren wur-
de von zahlreichen Ländern eine gültige Cho-
lera-Impfbescheinigung verlangt. Aktuell ist 
dies jedoch nicht mehr der Fall. Gelegentlich 
wird der Nachweis einer aktuellen Polio- oder 
Masernimpfung bei Einreise verlangt. 

*HOE¿HEHU

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Erreger und Übertragung
*HOE¿HEHUYLUHQ� ZHUGHQ� YRQ� 0HQVFK� ]X�
Mensch oder von Affe zu Mensch durch Stech-
mücken (Aedes) übertragen. Die Aedesmücke 
sticht typischerweise während der Morgen- 
und Abenddämmerung. Bislang ist nicht be-
kannt, weshalb die Krankheit nur in Afrika und 
Südamerika verbreitet ist, obwohl der Vektor 
(Aedes) auch in Südostasien vorkommt. Insge-
samt geht die WHO von einer massiven Mel-
delücke aus mit bis zu 200-fach höheren Fall- 
als Meldezahlen [3]. 

Klinische Manifestationen
Die Inkubationszeit liegt bei drei bis sechs Ta-
gen. In dieser Periode überträgt der Mensch 
den Virus auf Mücken (Aedes). Die Krank-
heit beginnt mit plötzlich einsetzendem Fie-
ber, Schüttelfrost, Kopfschmerz, Muskel-
schmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Nach 
einer kurzen Besserung entwickeln sich bei 5 
- 20% der Erkrankten ernsthafte Symptome in 
Form von Ikterus, Nierenversagen und inneren 
Blutungen. Die Sterberate variiert zwischen 5 
und mehr als 50% bei Epidemien. 

Risiko für Reisende
$XV�GHU�$EZHVHQKHLW� YRQ�*HOE¿HEHU�)DOOPHO-
dungen in einem Land kann nicht auf ein ver-
nachlässigbares Risiko geschlossen werden, 
da die Impfung in vielen Endemiegebieten zu 
den Routineimmunisierungen im Kindesalter 
JHK|UW�� 'LH� :+2� HPS¿HKOW� GLH� ,PSIXQJ� JH-
JHQ�*HOE¿HEHU� I�U� DOOH� 5HLVHQGHQ� LQ� /lQGHU��
LQ�GHQHQ�*HOE¿HEHU�YRUNRPPW�RGHU�GHU�9LUXV�
vermutlich unter Primaten verbreitet ist. Töd-
OLFKH�*HOE¿HEHULQIHNWLRQHQ�EHL�5HLVHQGHQ�VLQG�
in den letzten Jahren im Amazonasgebiet, Ve-
nezuela und Westafrika vorgekommen [www.
who.int].

Vorbeugung
Reisende sollten über Mückenschutzmaßnah-
men informiert werden. Aedes ist vor allem 
während der Morgen- und Abendstunden aktiv. 
Jedoch stechen die Moskitos auch außerhalb 
der Spitzenzeiten jederzeit, wenn sich die Ge-
legenheit bietet. Dieses Verhalten ist verstärkt 
an wolkigen Tagen und im Schatten. 

Indikationen für eine Impfung
Alle Reisenden in Länder mit potentiellem 
*HOE¿HEHUULVLNR�VROOWHQ�HLQH�,PSIXQJ�HUKDOWHQ��

Die Impfung und das internationale 
*HOE¿HEHU]HUWL¿NDW
Eine Einzeldosis der Lebendvakzine gibt eine 
mindestens zehnjährige Immunität bei mehr 
als 95% der Geimpften. Kombinationen mit an-
deren Lebendimpfungen (MMR) sind am sel-
ben Tag oder mit mindestens vierwöchigem 
Abstand möglich. Totimpfstoffe können jeder-
]HLW� XQG� LQ�EHOLHELJHU�0HQJH�PLW� GHU�*HOE¿H-
berimpfung kombiniert werden. Das internatio-
QDOH�*HOE¿HEHU]HUWL¿NDW�LVW�DE�GHP�����7DJ�ELV�
10 Jahre nach der Impfung gültig. 

Nebenwirkungen 
An der Einstichstelle kann lokal eine Reakti-
on auftreten. Als leichte Nebenwirkungen der 
*HOE¿HEHULPSIXQJ� N|QQHQ� �� ELV� ���7DJH� GD-
nach Fieber, Kopfschmerzen und Muskel-
schmerzen auftreten, die zwei bis drei Tage 
DQKDOWHQ�� :HQLJHU� DOV� ����� �������� KDEHQ�
eine sofortige allergische Reaktion mit Urtika-
ria, Asthma oder Anaphylaxie, in der Regel bei 
vorbestehender Hühnereiweißallergie.

In sehr seltenen Fällen kann es zu tödlichen 
Verläufen kommen. Daher sollte die Impfung 
nur dann verabreicht werden, wenn sie wirk-
lich notwendig ist. Zwischen 1996 und 2002 
wurden weltweit 13 Einzelfälle mit schweren 
unerwünschten Arzneimittelwirkungen in zeit-
lichem Zusammenhang mit der Impfung ge-
sehen, davon sechs mit tödlichem Ausgang. 
In fünf Fällen ist ein kausaler Zusammenhang 
durch Nachweis des Impfvirus anzunehmen. 
Die pathogenetischen Mechanismen sind nicht 
ausreichend geklärt, wahrscheinlich spielten 
Wirtsfaktoren die entscheidende Rolle [4]. Ak-
tuelle Daten lassen vermuten, dass Personen 
über 65 Jahre möglicherweise ein erhöhtes Ri-
siko für schwere Nebenwirkungen haben, dass 
jedoch der hauptsächliche Faktor für das Auf-
treten schwerer Nebenwirkungen auf dem Vor-
handensein bestimmter HLA-Subtypen liegt. 

.RQWUDLQGLNDWLRQHQ��
Absolute Kontraindikationen sind nicht ange-
JHEHQ��%HL�$XIHQWKDOW�LQ�HLQHP�*HOE¿HEHU�(Q-
demiegebiet, insbesondere aber bei Vorliegen 
einer epidemischen Situation, sollte die Imp-
fung in jedem Fall erwogen werden. Relative 
Kontraindikationen bestehen bei Kleinkindern 
unter 6 Monaten, in der Schwangerschaft, bei 
Hühnereiweißallergie und bei manifester Im-
munsuppression.

Cholera
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Cholera ist eine Darminfektion durch das Bak-
terium Vibrio cholerae. 

Klinische Manifestationen
Die Übertragung erfolgt durch die Aufnah-
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PH� LQ¿]LHUWHU� 1DKUXQJVPLWWHO� �YRU� DOOHP� URK-
er Fisch, Meeresfrüchte) sowie durch mit 
$XVVFKHLGXQJHQ� LQ¿]LHUWHV� 7ULQNZDVVHU�� 'LH�
Erkrankung ist weltweit verbreitet, nennens-
werte Ausbrüche sind jedoch auf Länder mit 
niedrigem Lebensstandard und Hygieneniveau 
begrenzt. Die Zeit zwischen Infektion und Aus-
bruch der Erkrankung beträgt wenige Stunden 
bis zu zehn Tage (meist zwei bis drei Tage). 
Cholera ist durch schwerste Durchfälle mit ho-
hen Wasser- und Elektrolytverlusten (bis zu 30 
reiswasserartige Stühle/Tag) charakterisiert. 
Als Folge hiervon treten Kreislaufbeschwer-
den, Auszehrung und schließlich Schock und 
Koma auf. 

Risiken für Reisende 
Während der letzten Cholerapandemie, die 
bis in die frühen 90er Jahre dauerte, erkrank-
ten Millionen von Menschen in Südamerika, 
Asien und Afrika. Seitdem sind die Fallzahlen 
stark zurückgegangen. Die Zahl von Cholera-
fällen bei Reisenden ist verschwindend gering. 
Freiwillige in Gesundheitsprojekten und bei der 
Katastrophenhilfe mögen einem größeren Risi-
ko ausgesetzt sein. 

Therapie
Ohne Behandlung sterben 20 - 70% der Er-
krankten, bei rechtzeitig einsetzender The-
rapie besteht eine weit günstigere Prognose 
(Sterblichkeit < 1%). 

Indikationen für die Choleraimpfung: 
•  Längere Aufenthalte in Endemiegebieten 

unter schlechten hygienischen Zuständen
•  Reisende, bei denen durch Krankheit oder 

Behandlung ein Magensäuremangel vor-
liegt

•  Medizinisches Personal, das mit Cholerapa-
tienten arbeitet

Indikationen für die 
ETEC-Reisediarrhöeimpfung:
Die Indikation für ETEC-Reisediarrhöe-Imp-
fung (Dukoral®) kann bei Reisenden beste-
hen, die in hochendemische Gebiete reisen 
und das Risiko für Durchfall reduzieren wollen 
[5]. Hier zeichnen sich sehr gute klinische Er-
folge bei der Durchfallprävention ab.

Dosis: 
Insgesamt 2 Dosen (Dukoral®, WC/rBS) oral 
im Abstand von mehr als einer Woche zwi-
schen den Impfungen. Auffrischimpfung mit ei-
ner Dosis nach zwei Jahren gibt einen Lang-
zeitschutz gegen Cholera.

Kinder 2 bis 6 Jahre�� �� 'RVHQ� LP� $EVWDQG�
von mehr als einer Woche zwischen den Imp-
fungen. Auffrischung mit einer Dosis nach 
sechs Monaten gibt einen Langzeitschutz ge-
gen Cholera. 

Wird der Impfstoff WC/rBS (Dukoral®) zum 
Schutz vor Reisediarrhöe angewandt, sind 
2 Dosen im Abstand von mehr als einer Wo-
che zwischen den Impfungen, sowohl für Er-
wachsene als auch für Kinder, ausreichend. 
Ein kurzzeitiger Schutz von drei Monaten vor 
ETEC-Reisediarrhöe in 60% der Fälle oder 
Reisediarrhöe allgemein (25%) ist zu erwar-
ten.

Meningokokken-Meningitis
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Meningokokken sind kapseltragende Bakte-
rien und werden durch gesunde Träger mit-
tels Tröpfchen oder Kontakt übertragen. Das 
Krankheitsbild ist eine Meningitis mit oder ohne 
Sepsis. Die Erkrankung tritt in Deutschland 
KlX¿J�EHL� MXQJHQ�0HQVFKHQ�XQWHU����-DKUHQ�

auf und hat in Deutschland bei ca. 5% einen 
tödlichen Verlauf. Die Erkrankung gilt als sehr 
ansteckend. Das generelle Risiko für Reisen-
de an einer Meningokokkeninfektion zu erkran-
ken, ist nicht bekannt. Es wird mit 0,4/100.000/
Monat Aufenthalt als sehr gering eingeschätzt. 
In Europa und Nordamerika wird die Erkran-
kung zu 40 bis 70% von Meningokokken der 
Gruppe B und zu 20 bis 40% von Meningokok-
ken der Gruppe C verursacht. In den Tropen 
geht das Infektionsrisiko von den Serogruppen 
A und C aus, seltener von den Serogruppen Y 
oder W135.

Bei einem längerfristigen Aufenthalt in diesen 
endemischen Gebieten wird eine Impfung ge-
gen Meningokokken angeraten, insbesonde-
re bei Kontakt mit vielen Einheimischen, Über-
nachtung in Schlafsälen oder unter einfachen 
Bedingungen und Reisen in Gebiete mit aktu-
ellem Ausbruch von Meningitis.

,PS¿QGLNDWLRQHQ�

'LH�ZLFKWLJVWHQ�(QGHPLHJHELHWH�EH¿QGHQ�VLFK�
im afrikanischen „Meningitisgürtel“, der sich 
südlich der Sahara von West- nach Ostafrika 
erstreckt. In den betroffenen Ländern laufen in 
der Trockenzeit (Dezember bis Mai) regelmä-
ßig Epidemien ab, die meist durch Meningo-
kokken der Serogruppe A, C oder W135 ver-
ursacht werden. Saudi-Arabien verlangt von 
Pilgern für ein Visum den Nachweis einer Imp-
fung, die auch gegen die Serogruppe W135 
schützt (Mencevax ACWY®) [6]. Das Impfzer-
WL¿NDW�ZLUG�HUVW�QDFK�]HKQ�7DJHQ�J�OWLJ�XQG�HQ-
det nach drei Jahren. 

•  Personen, die längere Zeit in engen Kontakt 
mit an Meningitis Erkrankten kommen 

•  Personen, die in Gebiete mit soeben über-
standener Meningitisepidemie reisen
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•  Reisende in den afrikanischen Meningitis-
gürtel (Sahel) in der Trockenzeit und solche, 
die mit Einheimischen längere Zeit in Kon-
takt kommen

•  Personen, die splenektomiert sind und in en-
demisch oder epidemische Gebiete reisen 

• Pilgerreisende nach Mekka

Darüber hinaus sollten auch Schüler und Stu-
denten geimpft werden, die zu Langzeitstudien-
aufenthalten in Länder reisen, welche generell 
für Jugendliche (Belgien, England, Griechen-
land, Niederlande, Irland, Kanada, Spanien) 
oder gefährdete Risikogruppen (Neuankömm-
linge in Internaten der USA) eine Meningokok-
ken-Impfung empfehlen. In Deutschland sind 
neben den schon lange verfügbaren Polysac-
charid-Impfstoffen (Mencevax ACWY®, Me-
QLQJRNRNNHQ�,PSIVWRII�$�&�0pULHX[���VHLW�ZH-
nigen Jahren auch konjugierte C-Impfstoffe 
(Meningitec®, Menjugate, Neisvac C™) ver-
fügbar. Die konventionellen Polysaccharid-
Impfstoffe können ab 2. Lebensjahr, die Kon-
jugat-Impfstoffe bereits ab 9. Lebenswoche 
eingesetzt werden. Außerdem können letztere 
erfolgreich mit unkonjugierten Impfstoffen ge-
boostert werden, da sie ein immunologisches 
Gedächtnis hervorrufen.

Allgemein empfohlene Impfungen

Tetanus, Diphtherie, 
Pertussis  und Poliomyelitis
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Grundsätzlich sollten alle Reisenden eine aus-
reichende Immunität gegen Tetanus, Diphthe-
rie, Pertussis und Poliomyelitis besitzen. Nach 
den aktuellen Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission am Robert Koch-Institut (STI-
KO) wird jede nachgewiesene Impfung gezählt 
und nur der fehlende Impfschutz vervollstän-
digt [7]. Die generelle zehnjährige Polio-Auf-
frischimpfung wird in Deutschland nicht mehr 
empfohlen, sondern bleibt Reisenden in Polio-
Endemiegebiete vorbehalten. Dies betrifft vor 
allem Aufenthalte in Ländern mit einem hohen 
muslimischen Bevölkerungsanteil, da die Imp-
fung seit einigen Jahren von islamischen Pre-
digern abgelehnt wird.

Masern
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Im Rahmen einer reisemedizinischen Bera-
tung ist auch der Impfschutz gegen Masern si-
cherzustellen. Er wird für alle nicht immunen 
Personen ab dem 12. Lebensmonat und für 
alle Länder empfohlen, wobei die Impfung im-

mer mit Mumps und Röteln kombiniert werden 
sollte (MMR). Es gibt keine obere Altersgren-
ze für diese Impfung und auch keine Hinwei-
se auf vermehrte Nebenwirkungen nach mehr-
maligen MMR-Impfungen oder anamnestisch 
angeblich durchgemachter (meist nicht bewie-
sener) Masernerkrankung. Bei erhöhter Infekti-
onsgefahr kann die Erstimpfung auch vor dem 
12., jedoch nicht vor dem 9. Lebensmonat er-
folgen. Sofern die Erstimpfung vor dem 12. Le-
bensmonat erfolgte, sollte die 2. MMR-Impfung 
bereits zu Beginn des 2. Lebensjahres wieder-
holt werden, da im 1. Lebensjahr noch persis-
tierende maternale Antikörper die Impfviren 
neutralisieren können [7].

,QÀXHQ]D

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
,QÀXHQ]D�(SLGHPLHQ�WUHWHQ�DOOMlKUOLFK�YRQ�'H-
zember bis April auf der nördlichen Halbkugel 
und von April bis Oktober auf der Südhalbku-
JHO�DXI��,Q�WURSLVFKHQ�5HJLRQHQ�NDQQ�,QÀXHQ]D�
das ganze Jahr über auftreten.

Virus
,QÀXHQ]D�(UNUDQNXQJHQ� N|QQHQ� EHLP� 0HQ-
VFKHQ� GXUFK� ]ZHL� 7\SHQ� YHUXUVDFKW� ZHUGHQ��
Typ A und Typ B. Nicht nur durch das Auftreten 
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QHXHU�,QÀXHQ]D�6WlPPH�EHVWHKW�GDV�5LVLNR�HL-
ner Erkrankung. Auch durch das Nachlassen 
GHU� W\SHQVSH]L¿VFKHQ� ,PPXQLWlW� EHL�(UNUDQN-
ten innerhalb von Jahren sowie bei Geimpften 
innerhalb von Monaten wird es nötig, sich je-
des Jahr im September/Oktober erneut impfen 
zu lassen, um über einen hohen Antikörper-Ti-
WHU�ZlKUHQG�GHU�,QÀXHQ]D�6DLVRQ�]X�YHUI�JHQ��
Bei Personen unter 60 Jahren ist mit einem 70 
- 90%-igen Schutz durch die Impfung zu rech-
nen, bei älteren Personen sinkt der allgemeine 
Schutz durch die Impfung auf 30 - 70%. Gegen 
schwere Verläufe mit Todesfolge ist jedoch in 
80% ein Schutz zu erwarten. [8].

,PS¿QGLNDWLRQ�

• Personen ab 65 Jahre
�� %HZRKQHU�YRQ�3ÀHJHHLQULFKWXQJHQ
•  Personen mit chronischen Lungen- bzw. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
•  Personen mit chronischen Stoffwechseler-

krankungen (z. B. Diabetes mellitus), Nie-
UHQLQVXI¿]LHQ]�RGHU�,PPXQVXSSUHVVLRQ�

•  Alle Personen in Berufen mit viel Kunden-
verkehr

•  Medizinisches Personal, um eine Anste-
ckung von Hochrisikogruppen zu verhindern

Reisende: 
'DV�([SRVLWLRQVULVLNR�I�U�,QÀXHQ]D�ZlKUHQG�HL-
ner Reise hängt sehr von der Jahreszeit und 
dem Ort ab. In den Tropen kann das ganze 
-DKU��EHU�,QÀXHQ]D�DXIWUHWHQ��:HQQ�DXFK�,QÀX-
enza in den gemäßigten Klimazonen während 
der Wintermonate eine wesentlich größere Be-
GHXWXQJ�KDW��VR�VLQG�HLQH�5HLKH�YRQ�,QÀXHQ]D�
Ausbrüchen, insbesondere unter Gruppenrei-
senden, bekannt geworden. 

'LH� ,QÀXHQ]D�6FKXW]LPSIXQJ� ZLUG� DOOHQ� 5HL-
senden ab dem 60. Lebensjahr empfohlen. 
Dies gilt ebenso für Kinder ab 6 Monaten, Ju-
gendliche und Erwachsene mit einem erhöhten 
5LVLNR�I�U�,QÀXHQ]D�DVVR]LLHUWH�.RPSOLNDWLRQHQ�
(z. B. Personen mit chronischen Krankheiten 
wie Diabetes, Herz-/Kreislauf-Erkrankungen, 
(UNUDQNXQJHQ�GHU�$WHPZHJH�RGHU�,PPXQGH¿-
ziente). Die Impfung sollte möglichst frühzeitig 
YRU�%HJLQQ�GHU� ,QÀXHQ]D�6DLVRQ��LQ�GHU�Q|UG-
OLFKHQ�+HPLVSKlUH��1RYHPEHU�ELV�$SULO��LQ�GHU�
V�GOLFKHQ�+HPLVSKlUH��0DL�ELV�2NWREHU��GXUFK-
geführt werden.

)�U�IROJHQGH�5HLVHQGH�VROOWH�GDKHU�HLQH�,QÀX-
HQ]D�,PSIXQJ�HUZRJHQ�ZHUGHQ�
•  Reisende in die Tropen unabhängig von der 

Jahreszeit, insbesondere bei Asienreisen
•  Reisende auf die Südhalbkugel in den Mo-

naten April bis September
•  Gruppenreisende, die gemeinsam mit Per-

sonen aus Epidemiegebieten reisen

Pneumokokken
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Pneumokokken (früher Diplococcus pneumo-
niae, jetzt Streptococcus pneumoniae) sind 
grampositive, eingekapselte Diplokokken. Die 
9HUWHLOXQJ� GHU� VSH]L¿VFKHQ� 3QHXPRNRNNHQ�
Serotypen ist je nach klinischen Infektions-
arten, Trägern, Zeitpunkt und Lokalisationen 
XQWHUVFKLHGOLFK��'LH�KlX¿JVWHQ�(UVFKHLQXQJV-
formen waren in letzter Zeit die Typen 1, 3, 4, 
7, 8 und 12 bei Erwachsenen sowie die Ty-
pen 6, 14, 19 und 23 bei Säuglingen und Klein-
NLQGHUQ�� (LQ� LP� +DQGHO� EH¿QGOLFKHU�� SRO\YD-
lenter Polysaccharidimpfstoff für Erwachsene 
richtet sich gegen die 23 Serotypen, die für 

über 85 - 90% der schweren Pneumokokken-
infektionen verantwortlich zeichnen. Er erzeugt 
VSH]L¿VFKH�$QWLN|USHU�EHL�GHQ�PHLVWHQ�.LQGHUQ��
über 2 Jahren und Erwachsenen. Pneumonien 
und andere bakterielle Infektionen vermin-
dern sich hierdurch um etwa 80%, die Morta-
lität durch derartige Infektionen um 40%. Der 
Schutz dauert fünf Jahre an, bei besonders 
anfälligen Patienten, besonders Kindern, wird 
eine Auffrischimpfung bereits nach drei Jahren 
empfohlen. Für Kleinkinder sind zudem Konju-
gatimpfstoffe zugelassen, die einen effektiven 
Schutz gegen die Pneumokokken-Menigitis als 
Komplikation der Otitis media bieten.

Die aktuellen Impfempfehlungen der Stän-
digen Impfkommission (STIKO) zur Pneumo-
kokkenvakzine schließen breite Bevölkerungs-
gruppen ein [7]. Insbesondere Patienten, die 
sich unter regelmäßiger ambulanter oder stati-
RQlUHU�.RQWUROOH�EH¿QGHQ��VROOWHQ�JHLPSIW�ZHU-
den. Eine Pneumokokken-Impfung wird allen 
Personen über 60 Jahren empfohlen. Dies gilt 
auch für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung in-
folge eines Grundleidens wie z. B. chronische 
Lungen-, Herz-Kreislauf-, Leber- und Nieren-
krankheiten, Diabetes und andere Stoffwech-
VHONUDQNKHLWHQ�� ,PPXQGH¿]LHQ]�HLQVFKOLH�OLFK�
HIV-Infektion, Erkrankungen der blutbildenden 
Organe, funktionelle oder anatomische Asple-
nie, vor Beginn einer immunsuppressiven The-
rapie oder vor Organtransplantationen. 

Den zweiten Teil dieses Artikel lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe der Prakt. Arb. med.!
/LWHUDWXU�¿QGHQ�6LH�YRUDE�XQWHU��
www.praktische-arbeitsmedizin.de��Ź$UFKLY�

-HOLQHN��7���'HU�EHUXÀLFKH�$XVODQGVDXIHQWKDOW�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������



Praktische Arbeitsmedizin

28 -HOLQHN��7���'HU�EHUXÀLFKH�$XVODQGVDXIHQWKDOW�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������

'HU�EHUXÀLFKH�$XVODQGVDXIHQWKDOW��

%HUDWXQJ�XQG�,PSIPDQDJHPHQW
7RPDV�-HOLQHN

Literatur

���� �6WHIIHQ� 5�� 7UDYHO� PHGLFLQH��SUHYHQWLRQ�
EDVHG� RQ� HSLGHPLRORJLFDO� GDWD�� 7UDQV� 5�
6RF�7URS�0HG�+\J������������������

���� �-HOLQHN�7��1RWKGXUIW�+'��/RVFKHU�7�0DODULD�
LQ� 1RQLPPXQH� 7UDYHOHUV�� $� 6\QRSVLV� RI�
+LVWRU\�� 6\PSWRPV�� DQG� 7UHDWPHQW� LQ�
���� 3DWLHQWV�� -� 7UDYHO� 0HG�� ����� 'HF�
��������������

���� �$QRQ\PRXV��<HOORZ�IHYHU�VLWXDWLRQ�LQ�$IUL�
FD�DQG�6RXWK�$PHULFD��������:NO\�(SLGH�
PLRO�5HF��������������������

���� �$QRQ\PRXV�� <HOORZ� )HYHU� 9DFFLQH�� 5H�
FRPPHQGDWLRQV�RI� WKH�$GYLVRU\�&RPPLW�
WHH� RQ� ,PPXQL]DWLRQV� 3UDFWLFHV��00:5�
���������55���������

���� �:LHGHUPDQQ� 8�� .ROODULWVFK� +�� 9DFFLQHV�
DJDLQVW� WUDYHOOHUµV� GLDUUKRHD� DQG� URWDYL�
UXV�GLVHDVH���D�UHYLHZ��:LHQ�.OLQ�:RFKHQ�
VFKU����������6XSSOHPHQW�������

���� �$QRQ\PRXV�� +HDOWK� FRQGLWLRQV� IRU� WUD�
YHOOHUV� WR� 6DXGL� $UDELD� IRU� WKH� SLOJULPD�
JH� WR�0HFFD� �+DMM��:NO\� (SLGHPLRO� 5HF��
����������������

���� �5.,�� ,PSIHPSIHKOXQJHQ� GHU� 6WlQGLJHQ�
,PSINRPPLVVLRQ� �67,.2�� DP� 5REHUW�
.RFK�,QVWLWXW�6WDQG� -XOL� ������ (SLGHPLRO�
%XOO�������������������

���� �.LHQ\�03��&RVWD�$��+RPEDFK�-��&DUUDV�
FR�3��3HUYLNRY�<��6DOLVEXU\�'��*UHFR�0��
*XVW� ,�� /D)RUFH� 0�� )UDQFR�3DUHGHV� &��
6DQWRV� -,�� 'µ+RQGW� (�� 5LPPHO]ZDDQ� *��
.DUURQ�5�� )XNXGD�.��$� JOREDO� SDQGHPLF�
LQÀXHQ]D� YDFFLQH� DFWLRQ� SODQ�� 9DFFLQH��
�����������������

���� �%HHFKLQJ�1-��&ODUNH�3'��.LWFKLQ�15��3LU�
PRKDPHG�-��9HLWFK�.��:HEHU�)��&RPSD�
ULVRQ� RI� WZR� FRPELQHG� YDFFLQHV� DJDLQVW�
W\SKRLG� IHYHU� DQG� KHSDWLWLV� $� LQ� KHDOWK\�
DGXOWV��9DFFLQH��������������

���� �(QJHOV�($��)DODJDV�0(��/DX�-��%HQQLVK�
0/��7\SKRLG�IHYHU�YDFFLQHV��D�PHWD�DQD�
O\VLV� RI� VWXGLHV� RQ� HI¿FDF\� DQG� WR[LFLW\��
%0-���������������±����

���� �5DFN� -�� :LFKPDQQ� 2�� .DPDUD� %�� *�Q�
WKHU�0��&UDPHU�-��6FK|QIHOG�&��+HQQLQJ�
7��6FKZDU]�8��0�KOHQ�0��:HLW]HO�7��)ULHG�
ULFK�-lQLFNH�%��)RURXWDQ�%��-HOLQHN�7��5LVN�
DQG�VSHFWUXP�RI�GLVHDVHV�LQ�WUDYHOOHUV�WR�
SRSXODU�WRXULVW�GHVWLQDWLRQV��-�7UDYHO�0HG�
������������������

���� �0HVOLQ�);��5DELHV�DV�D�WUDYHOHUµV�ULVN��HV�
SHFLDOO\�LQ�KLJK�HQGHPLFLW\�DUHDV��-�7UDYHO�
0HG�������$SU����6XSSO���6�����

���� �$QRQ\PRXV�� -DSDQHVH� HQFHSKDOLWLV� YDF�
FLQHV��:NO\�(SLGHPLRO�5HF��������������
���

���� �-HOLQHN� 7�� 1RWKGXUIW� +'�� -DSDQHVH� HQ�
FHSKDOLWLV�YDFFLQH�� LV�ZLGHU�XVH�SUXGHQW"�
'UXJ�6DIHW\�������������������
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PD Dr. med.  
Hans Martin Hasselhorn 

Hans Martin Hasselhorn ist Facharzt 
für Arbeitsmedizin und seit 1999 wis-
senschaftlich an der Bergischen Uni-
versität Wuppertal tätig. 

Seine Tätigkeitsfelder sind „Psychoso-
ziale Arbeitsfaktoren“, „Arbeit und Al-
ter“ sowie „Arbeitsfähigkeit“.

Zur PersonASiG - Gesetz über Betriebsärzte, Si-
cherheitsingenieure und andere Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit 
vom 12. Dezember 1973 
…...
§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte 
(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, 
den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und 
bei der Unfallverhütung in allen Fragen 
des Gesundheitsschutzes zu unterstüt-
zen. Sie haben insbesondere 

1. den Arbeitgeber und die sonst für den 
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 
verantwortlichen Personen zu beraten, 
insbesondere bei 
…...
d) arbeitsphysiologischen, und sonstigen 
....

'LH�SV\FKRVR]LDOH�$UEHLWVVLWXDWLRQ�YRQ�3ÀHJHSHU-
sonal und Krankenhausärzten im Berufsvergleich 
– beispielhafte Anwendung des COPSOQ
Hans Martin Hasselhorn und Matthias Nübling

hEHU� GLH� $UEHLWVEHGLQJXQJHQ� YRQ� 3ÀHJH-
personal und zuletzt auch Krankenhaus-
ärzten ist in jüngerer Zeit öffentlich ausführ-
lich diskutiert worden, zunehmend sind sie 
auch Gegenstand wissenschaftlicher Unter-
suchungen1,4,5,6. Nicht selten werden dabei 
die ungünstigen Arbeitszeiten und ein ho-
hes Ausmaß an Burnout thematisiert1,4,5,6. 

Die betriebsärztliche Betreuung im Gesund-
heitsdienst kann die dort vorherrschenden psy-
chosozialen Anforderungen nicht ignorieren. 
Während die hohen Belastungen oft thema-
tisiert werden, ist weniger bewusst, dass die 
Arbeit mit Menschen durchaus auch die Res-
sourcen der Beschäftigten stärken kann. Belas-
tung und Beanspruchung unterscheiden sich 
von Person zu Person und von Einrichtung zu 
Einrichtung – oft sogar deutlich. Daher kön-
nen Betriebsärzte vor die Frage gestellt wer-
den, wie psychosoziale Belastungen und Be-
anspruchungen bei Einzelnen und in Gruppen 
erfasst werden können.

In diesem bewusst begrenzten Beitrag soll auf 
den Copenhagen Psychosocial Questionnaire 
(COPSOQ) beispielhaft anhand der Gruppe 
GHV�3ÀHJHSHUVRQDOV�VRZLH�GHU�.UDQNHQKDXV�
ärzte hingewiesen werden. Der COPSOQ ist 
ein schriftliches Fragebogeninstrument, das 
von den Autoren in den Jahren 2003 bis 2005 
im Auftrag der BAuA für Deutschland ange-
passt und validiert wurde (siehe 6,9-11 und www.
copsoq.de). In 24 Skalen und 87 Fragen er-
fasst er zentrale Aspekte des psychosozialen 
Arbeitsmilieus einschließlich möglicher Kon-
sequenzen (Abbildung 1). Er ist prinzipiell in 
allen Berufsgruppen und Branchen einsetz-
bar. Aus der Sicht von Betriebsärzten ist der 
COPSOQ zur Erhebung in Gruppen sowie bei 
einzelnen Beschäftigten denkbar. Der betriebs-
ärztliche Einsatz bei Einzelnen dient vor allem 
als Dialoginstrument; dabei werden nicht nur 
Schwächen, sondern auch Stärken des psy-
chosozialen Arbeitsmilieus erkennbar. Beim 
Gruppeneinsatz kann der COPSOQ auf be-
sondere Risikobedingungen hinweisen und 
JJI��5LVLNRJUXSSHQ�LGHQWL¿]LHUHQ��:�QVFKHQV-
wert wäre es sicherlich, wenn der COPSOQ 
künftig vermehrt zur Evaluation von Interven-
tionsmaßnahmen im psychosozialen Bereich 
zum Einsatz käme.

Inzwischen liegen uns COPSOQ-Daten von 
ca. 5500 Beschäftigten vor. Vor allem durch 
Vergleich mit möglichst relevanten Gruppen 

Abbildung 1:  6FKHPDWLVFKH�hEHUVLFKW�GHU�GHXWVFKHQ�$QZHQGHUYHUVLRQ�GHV�&23624�� 
���6NDOHQ�����)UDJHQ��1�EOLQJ�HW�DO��������5HIHUHQ]����

gewinnen die COPSOQ-Ergebnisse Aussa-
gekraft und damit besonderen Wert. Für die-
sen Beitrag haben wir die COPSOQ-Daten von 
���� .UDQNHQSÀHJHNUlIWHQ� XQG� ���� .UDQNHQ-
hausärzten mit einer kontrastär ausgewählten 
Gruppe von 844 Personen verglichen, die wir 
anhand ihrer Berufsbezeichnung in zwei Tätig-
NHLWVJUXSSHQ�HLQJHWHLOW�KDEHQ������3HUVRQHQ��
die vorwiegend manuell und 637 Personen, die 
vorwiegend geistig tätig sind.
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Arbeitsinhalt und Arbeitsorganisation
'DV� SV\FKRVR]LDOH� $QIRUGHUXQJVSUR¿O� YRQ�
3ÀHJHSHUVRQDO� XQG� .UDQNHQKDXVlU]WHQ� JOLFK�
erwartungsgemäß bezüglich der emotionalen 
Anforderungen deutlichdem derjenigen, die 
vorwiegend manuell bzw. geistig tätig sind 
(Abbildung 2). Ins Auge fallen die ärztlich als 
sehr hoch empfundenen quantitativen Anfor-
derungen (Arbeitsintensität), die auch die be-
NDQQW�KRKHQ�:HUWH�GHV�3ÀHJHSHUVRQDOV��EHU-
treffen. 

Dass Krankenhausärzte nicht einen hohen, 
sondern eher geringen (LQÀXVV und Entschei-
dungsspielraum� EHL� GHU�$UEHLW� HPS¿QGHQ�� LVW�
bereits zuvor festgestellt worden7. Dagegen 
liegen bei beiden medizinischen Berufsgrup-
pen die Werte für die (wichtigen) Entwicklungs-
möglichkeiten sehr hoch. Bei Ärzten war dies 
]X� HUZDUWHQ�� EHL� 3ÀHJHSHUVRQDO� MHGRFK� ZH-
niger. Wenn man allerdings die dieser Skala 
zugrunde liegenden Fragen betrachtet (z. B. 
„Können Sie bei Ihrer Arbeit Neues lernen?“), 
lässt sich spekulieren, ob diese hohen Werte 
die Folgen ständiger Neuerungen und der zu-
nehmenden Übernahme ärztlicher Tätigkeiten 
widerspiegeln, was durchaus auch eine Chan-
FH�I�U�GLH�3ÀHJHSURIHVVLRQ�GDUVWHOOHQ�N|QQWH�

Soziales Arbeitsumfeld
Im Bereich des Sozialen Arbeitsumfelds lag 
GDV�3ÀHJHSHUVRQDO�]XPHLVW�GHXWOLFK�J�QVWLJHU�
als die übrigen Gruppen. Ihr Wert für Füh-
rungsqualität ist für deutsche Verhältnisse weit 
überdurchschnittlich. Dies ist zweifellos darauf 
zurückzuführen, dass die Beziehung zum „di-
rekten Vorgesetzten“ abgefragt wurde, dies 
LVW� EHL� 3ÀHJHSHUVRQDO� GLH� 6WDWLRQVOHLWXQJ�� LP�
)DOOH� GHU� 3ÀHJHGLHQVWOHLWXQJ� ZlUHQ� GHXWOLFK�
schlechtere Werte zu erwarten gewesen. Auch 
GLH�VR]LDOH�8QWHUVW�W]XQJ� LVW�EHL�3ÀHJHSHUVR-
nal hoch. Krankenhausärzte liegen in den Di-
mensionen des sozialen Arbeitsumfelds – ins-
besondere bei der Führungsqualität und der 
Rückmeldung� �� LP� 9HUJOHLFK� ]X� 3ÀHJHSHU-
sonal eher schlecht dar, was angesichts der 
Überlastung auch des ärztlichen Führungs-
personals sowie der oftmals noch allzu hierar-
chischen Strukturen in Krankenhäusern zu er-
warten war.

Endpunkte
„Endpunkte“ sind mögliche Konsequenzen 
bzw. Wirkungen der psychosozialen Arbeitsex-
position. Die %HGHXWXQJ�GHU�$UEHLW�wird bei me-
dizinischem Personal immer sehr hoch bewer-
WHW��EHL�3ÀHJHSHUVRQDO�RIIHQEDU�QRFK�K|KHU�DOV�
bei Krankenhausärzten. 

Auffällig ist der mit 73 von 100 Punkten ex-
trem hohe $UEHLW�)DPLOLHQ�.RQÀLNW bei Kran-
NHQKDXVlU]WHQ�� DQ� GHQ� DXFK� 3ÀHJHSHUVRQDO�
mit 48 Punkten nicht ansatzweise heranreicht. 
COPSOQ-Daten weisen darauf hin, dass der 
$UEHLW�)DPLOLHQ�.RQÀLNW eng mit z. B. %XUQRXW�
und Arbeitszufriedenheit zusammenhängt.

Abbildung 2: 
0LWWHOZHUWH�I�U�SV\FKRVR]LDOH�$UEHLWVIDNWRUHQ�VRZLH�DVVR]LLHUWH�(QGSXQNWH�EHL�����.UDQNHQSÀH-
JHNUlIWHQ�����.UDQNHQKDXVlU]WHQ�LP�9HUJOHLFK�]X������3HUVRQHQ��GLH�ÄYRUZLHJHQG�PLW�0HQVFKHQ�
DUEHLWHQ³������3HUVRQHQ��GLH�YRUZLHJHQG�PDQXHOO� WlWLJ�VLQG�XQG�����3HUVRQHQ��GLH�YRUZLHJHQG�
JHLVWLJ�WlWLJ�VLQG��0|JOLFKH�6SDQQH�DOOHU�)DNWRUHQ�YRQ�Ä�³��JHULQJH�NHLQH�$XVSUlJXQJ��ELV�Ä���³�
�PD[LPDOH�$XVSUlJXQJ��

3ÀHJHSHUVRQDO Krankenhausärzte Manuelle Arbeit Geistige Arbeit
1.  Bedeutung der  

Arbeit
2.  Arbeit-Familien- 
.RQÀLNW

3. Führungsqualität
4.  Quantitative  

Anforderungen
5.  Entwicklungsmög-

lichkeiten
6.  Emotionale  

Anforderungen
����(LQÀXVV�EHL�GHU� 

Arbeit
8.  Anforderungen, 

Emotionen zu  
verbergen

1.  Entwicklungsmög-
lichkeiten

2. Führungsqualität
3.  Arbeit-Familien- 
.RQÀLNW

����(LQÀXVV�EHL�GHU�
Arbeit

���5ROOHQNRQÀLNW
6. Mobbing

1.  Bedeutung der 
Arbeit

2.  Entwicklungsmög-
lichkeiten

3. Führungsqualität
4.  Gemeinschafts-

gefühl
���5ROOHQNRQÀLNW
6.  Arbeit-Familien- 
.RQÀLNW

1.  Bedeutung der 
Arbeit

2.  Entwicklungsmög-
lichkeiten

3.  Arbeit-Familien- 
.RQÀLNW�

4.  Führungsqualität
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����(LQÀXVV�EHL�GHU�

Arbeit

Abbildung 3:  
$VSHNWH�GHU�SV\FKRVR]LDOHQ�$UEHLWVXPJHEXQJ��GLH�EHVRQGHUV�HQJ�PLW�Ä$UEHLWV]XIULHGHQKHLW³�YHU-
NQ�SIW�VLQG��0XOWLYDULDWH�/LQHDUH�5HJUHVVLRQVDQDO\VH��QXU�VLJQL¿NDQWH�(UJHEQLVVH�GDUJHVWHOOW�PLW�
S�������

Trotz der teilweise hohen Belastung der Kran-
kenhausärzte im Vergleich zu den weiteren un-
tersuchten Gruppen sehen sie ihre körperliche 
Gesundheit als ausgesprochen gut an und un-
terscheiden sich bezüglich %XUQRXW und der 
Arbeitszufriedenheit nicht von den anderen 
Gruppen.

Auch wenn sich das Ausmaß der Arbeitszu-
friedenheit in den vier untersuchten Grup-
pen nicht unterschied, so ist doch von Interes-
se, mit welchen der erhobenen Faktoren des 

psychosozialen Arbeitsmilieus dieser zentra-
le Aspekt des Daseins am meisten assoziiert 
ist. Hierzu haben wir Ranglisten für jede Grup-
pe errechnet (Abb. 3). Offenkundig spielt hier 
die empfundene %HGHXWXQJ der Arbeit bei al-
len Gruppen außer den Krankenhausärzten 
die größte Rolle. Sowohl der Arbeit-Familien-
.RQÀLNW als auch die Führungsqualität und die 
Entwicklungsmöglichkeiten sind in allen vier 
Gruppen sehr eng mit der Arbeitszufriedenheit 
verknüpft. Diese Aspekte scheinen also grund-
sätzlich in großen Teilen des Arbeitslebens von 
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besonderer Wichtigkeit für die Beschäftigten 
XQG�LKU�:RKOEH¿QGHQ�DP�$UEHLWVSODW]�]X�VHLQ�

Der COPSOQ in der 
Hand des Betriebsarztes
Diese kurz gefassten Ausführungen zum 
COPSOQ sollten nach unserer Meinung dar-
legen, dass das Instrument dort in der Ar-
beitswelt, wo die psychosozialen Arbeitsbe-
dingungen thematisiert werden sollen (oder 
müssen), durchaus einen Platz haben kann. Er 
ersetzt weder das persönliche Gespräch noch 
zeigt er konkrete Lösungsansätze auf. Dage-
gen bietet er eine Grundlage für Gespräche 
und Diskussionen und sichert durch seine the-
matische Breite, dass betriebliche Schwächen 
nicht umgangen werden. 

Der in Deutschland praktizierte Arbeitsschutz 
wird sich grundlegend ändern, woran auch der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales, Franz 
Müntefering keinen Zweifel gelassen hat8 (sie-
he auch DGAUM 20063). Die reformierte Un-
fallverhütungsvorschrift BGV A 2 zeigt bereits, 
in welche Richtung die Veränderungen auch 
für Betriebsärzte gehen werden, nämlich eher 
in Richtung Beratung. Der COPSOQ könnte 

niedergelassene Betriebsärzte dabei unterstüt-
zen, auch bezüglich Fragen psychosozialer Ar-
beitsbedingungen kompetent agieren und be-
raten zu können.
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Ermittlung des Lärmexpositionspegels
am Arbeitsplatz
Jürgen Maue

1 Einleitung
Mit der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-
verordnung vom 06. März 2007 [1] wurden 
zwei europäische Arbeitschutzrichtlinien 
zu Lärm (2003/10/EG) [2] und Vibrationen 
(2002/44/EG) in nationales Recht umge-
setzt. Durch die damit für den Bereich des 
Lärmschutzes um 5 dB(A) reduzierten Aus-
lösewerte sehen sich viele Betriebe veran-
lasst, ergänzende Lärmmessungen an ihren 
Arbeitsplätzen durchzuführen. Als Kenn-
wert zur Beurteilung der Lärmsituation ist 
dabei der Lärmexpositionspegel zu bestim-
men, der als ein neuer Begriff für den bis-
her gebräuchlichen Beurteilungspegel ein-
geführt wurde.

Zur Durchführung der entsprechenden 
Lärmmessungen verweist die Lärm- und Vi-
brations-Arbeitsschutzverordnung auf den 
Stand der Technik (§ 4) und stellt damit eine 
Verknüpfung zu den einschlägigen tech-
nischen Messnormen her. Messverfahren 
und Messgeräte müssen den vorhandenen 
Arbeitsplatz- und Expositionsbedingungen 
angepasst sein. Die Messungen müssen 
von fachkundigen Personen durchgeführt 
werden (§ 5).

Als Messnorm zur Ermittlung der Lärmbe-
lastung an Arbeitsplätzen wird in Deutsch-
land seit vielen Jahren die DIN 45645 Teil 
2 [3] herangezogen. Als die entsprechende 
internationale Norm ist die ISO 9612 [4] zu 
nennen, die nach Verabschiedung der EG-
Lärmschutz-Richtlinie 2003/10/EG vollstän-
dig überarbeitet und bereits als neuer Ent-
wurf verabschiedet wurde. Nach einem 
positiven Votum der Europäischen Länder 
liegt diese Norm bereits als Europäischer 
Normentwurf (DIN EN ISO) vor. Mit der für 
2008 zu erwartenden Endfassung DIN EN 
ISO 9612 ist sie dann für alle derartigen 
Geräuschmessungen an Arbeitsplätzen in 
Deutschland maßgebend und die entspre-
chende deutsche Norm DIN 45645-2 muss 
zurückgezogen werden. Deshalb lohnt es 
sich, diesen neuen Normentwurf einmal et-
was näher zu betrachten und mit der bisher 
üblichen Messpraxis entsprechend der DIN 
45645 Teil 2 zu vergleichen.

2  Lärmexpositionspegel – orts- bzw.  
personenbezogene Beurteilung

Der Normentwurf ISO 9612 [4] gibt eine aus-
führliche Beschreibung zur messtechnischen 

Ermittlung der Lärmbelastung an Arbeitsplät-
zen und Berechnung des Lärmexpositionspe-
gels. Dabei werden drei Messstrategien unter-
schieden, die weitgehend mit den Verfahren 
nach DIN 45645-2 in Einklang sind, dort jedoch 
nicht so deutlich als Messverfahren nebenei-
nander gestellt sind (siehe [5]).

Der zu ermittelnde Lärmexpositionspegel LEX,8h 
entspricht dem Tagesbeurteilungspegel Lrd 

nach der inzwischen zurückgezogenen Unfall-
verhütungsvorschrift „Lärm“ BGV B 3 [6] bzw. 
nach DIN 45645-2, wobei keine Zuschläge für 
Impulshaltigkeit oder Tonhaltigkeit zur Anwen-
dung kommen. 
 
Der Lärmexpositionspegel beschreibt die 
durchschnittliche Geräuschimmission am Ar-
beitsplatz und wird aus dem äquivalenten 
Dauerschallpegel LAeq einer typischen Ar-
beitsschicht unter Bezug auf die festgelegte 
Beurteilungszeit T0 von 8 h entsprechend der 
IROJHQGHQ�*OHLFKXQJ�EHVWLPPW�

mit
LpAeq, Te  äquivalenter Dauerschallpegel der 

typischen Arbeitsschicht
Te    Dauer der Arbeitsschicht
T0=8 h  Beurteilungszeit

Entsprechend ISO 9612 [4] wird dieser Lärm-
expositionspegel jeweils personenbezogen er-
mittelt, d. h. er beschreibt die für einen ein-
zelnen Beschäftigten oder eine Gruppe von 
gleichartig exponierten Beschäftigten anzu-
nehmende Lärmbelastung. 

Der personenbezogene Lärmexpositionspegel 
ist z. B. im Rahmen der Begutachtung eines 
Lärmschwerhörigkeitsfalles von Bedeutung, 
da er die individuelle Lärmexposition des Be-
schäftigten beschreibt. 

Es gibt jedoch vielfach Aufgabenstellungen, 
die eine ortsbezogene Beurteilung erfordern, 
d. h. die Erfassung der auf einen festen Ort 
(Arbeitsplatz) oder einen Bereich einwirkenden 
Geräuschimmission. Diese ortsbezogene Be-
urteilung kann in Analogie zu dem in ISO/DIS 
9612 beschriebenen Verfahren erfolgen, in-
dem anstelle der Person ein bestimmter Mess-
ort, z. B. ein Arbeitsplatz an einer Maschine, 
betrachtet wird und die dort über die gesamte 
Arbeitsschicht einwirkenden Geräuschimmis-
sionen erfasst werden. Diese Anwendung ist z. 
B. für die Erstellung einer Lärmkarte gefordert, 

die die Schalldruckpegelverteilung in einem 
Raum beschreibt. Auch für die Ermittlung von 
Lärmbereichen werden entsprechend der bis-
her üblichen Praxis ortsbezogene Lärmexposi-
tionspegel zu Grunde gelegt. 

3 Schallmessgeräte und Mikrofonposition
Nach ISO/DIS 9612 lassen sich für die Lärm-
messungen an den Arbeitsplätzen sowohl in-
tegrierende Schallpegelmesser nach DIN EN 
61672 [7] als auch die am Körper zu tragenden 
Personen-Schallexposimeter nach DIN EN 
61252 [8] – sogenannte Personen-Schalldo-
simeter – einsetzen. Empfohlen wird die Ver-
wendung von Schallmessgeräten der Klasse 
���'HU�(LQVDW]�YRQ�.ODVVH���*HUlWHQ�LVW�3ÀLFKW��
wenn die Geräuschbelastung durch hochfre-
quente Anteile bestimmt wird oder sehr nied-
rige Temperaturen (unter 0°C) vorliegen. Die 
Forderung nach Klasse 1-Messgeräten kann 
allerdings bei Verwendung von Lärmdosime-
tern zu Problemen führen, da diese Dosime-
ter nach der entsprechenden Messgerätenorm 
DIN EN 61252 nur mit Schallpegelmessern der 
Klasse 2 vergleichbar sind. Es gibt bisher nur 
einzelne Schalldosimeter, die nach Angaben 
des Herstellers die Anforderungen für einen 
Schallpegelmesser der Klasse 1 erfüllen.
 
Integrierende Schallpegelmesser werden in 
der Regel für ortsfeste Messungen an den Ar-
beitsplätzen eingesetzt, wobei das Mikrofon in 
Ohrnähe des Beschäftigten gehalten und ggf. 
seinen Bewegungen nachgeführt wird. Schall-
dosimeter sind dagegen für personengebun-
dene Messungen konzipiert, d. h. sie werden 
von dem beobachteten Beschäftigten über die 
gesamte Messzeit am Körper getragen. Das 
Mikrofon sollte dabei entsprechend ISO DIS 
9612 mittig auf der Schulter befestigt werden, 
wie es die Abbildung 1 (Seite 38) zeigt. Alter-
nativ sind in der DIN 45645-2 noch die Mikro-
fonpositionen direkt am Ohr und am Helm über 
dem Ohr angegeben. Übereinstimmend emp-
fehlen beide Messnormen einen Abstand des 
Mikrofons zur Kleidung bzw. zum Körper der 
Person von ca. 4 cm, um damit mögliche Stör-
HLQÀ�VVH� GXUFK� GHQ� .|USHU� �5HÀH[LRQ�� $E-
schattung) zu verringern (siehe auch [9]). Da 
die Messgerätehersteller bisher keine geeig-
neten Mikrofonhalterungen anbieten, setzt 
das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung – BGIA - bei 
derartigen Messungen ein selbst entwickeltes 
Gurtsystem ein, das eine entsprechend aus-
gerichtete Befestigung des Mikrofons auf der 
Schulter mit Hilfe einer Klettverbindung ermög-
licht (siehe Abbildung 1, Seite 38).
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Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen
LärmVibrationsArbSchV - Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 
vom 6. März 2007
(BGBl. I Nr. 8 vom 8.3.2007 S. 261)

….
….
§ 3 Gefährdungsbeurteilung 
(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Beschäf-
tigten Lärm oder Vibrationen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein könnten. Ist dies der Fall, hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen für 
die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu beurteilen. Dazu hat er die auftretenden Expositionen am Arbeitsplatz zu ermitteln und zu 
bewerten. Der Arbeitgeber kann sich die notwendigen Informationen beim Hersteller oder Inverkehrbringer von Arbeitsmitteln oder bei anderen 
ohne weiteres zugänglichen Quellen beschaffen. Lässt sich die Einhaltung der Auslöse- und Expositionsgrenzwerte nicht sicher ermitteln, hat er 
den Umfang der Exposition durch Messungen nach § 4 festzustellen..…….
….
….

§ 4 Messungen 
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Messungen nach dem Stand der Technik durchgeführt werden. Dazu müssen 

1. Messverfahren und -geräte den vorhandenen Arbeitsplatz- und Expositionsbedingungen angepasst sein; dies betrifft insbesondere die Eigen-
schaften des zu messenden Lärms oder der zu messenden Vibrationen, die Dauer der Einwirkung und die Umgebungsbedingungen und 

2. die Messverfahren und -geräte geeignet sein, die jeweiligen physikalischen Größen zu bestimmen, und die Entscheidung erlauben, ob die in 
den §§ 6 und 9 festgesetzten Auslöse- und Expositionsgrenzwerte eingehalten werden. 

Die durchzuführenden Messungen können auch eine Stichprobenerhebung umfassen, die für die persönliche Exposition eines Beschäftigten re-
präsentativ ist. Der Arbeitgeber hat die Dokumentation über die ermittelten Messergebnisse mindestens 30 Jahre in einer Form aufzubewahren, 
die eine spätere Einsichtnahme ermöglicht. 
….
….

§ 5 Fachkunde 
Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung nur von fachkundigen Personen durchgeführt wird. Verfügt der Arbeitge-
ber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig beraten zu lassen. Fachkundige Personen sind insbesondere der 
Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Der Arbeitgeber darf mit der Durchführung von Messungen nur Personen beauftragen, die 
über die dafür notwendige Fachkunde und die erforderlichen Einrichtungen verfügen. 
….
….

§ 11 Unterweisung der Beschäftigten
….
(3) Um frühzeitig Gesundheitsstörungen durch Lärm oder Vibrationen erkennen zu können, hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass ab dem 
Überschreiten der unteren Auslösewerte für Lärm und dem Überschreiten der Auslösewerte für Vibrationen die betroffenen Beschäftigten eine 
allgemeine arbeitsmedizinische Beratung erhalten. Die Beratung ist unter Beteiligung des in § 13 Abs. 4 genannten Arztes durchzuführen, falls 
dies aus arbeitsmedizinischen Gründen erforderlich sein sollte. Die arbeitsmedizinische Beratung kann im Rahmen der Unterweisung nach Ab-
satz 1 erfolgen. 
….
….

§ 13 Arbeitsmedizinische Vorsorge
….
(6) Für Beschäftigte, die nach § 14 Abs. 1 ärztlich untersucht worden sind, ist vom Arbeitgeber eine Vorsorgekartei zu führen. Die Vorsorgekar-
tei muss insbesondere die in § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 genannten Angaben zur Exposition sowie das Ergebnis der arbeitsmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchung enthalten. Die Kartei ist in angemessener Weise so zu führen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet werden 
kann. Die betroffenen Beschäftigten oder von ihnen bevollmächtigte Personen sind berechtigt, die sie betreffenden Angaben einzusehen.
….
….

0DXH��-���(UPLWWOXQJ�GHV�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������
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Abbildung 1: 
1DFK�,62�',6������I�U�'RVLPHWHUPHVVXQJHQ�
vorgegebene Mikrofonposition

Es sei darauf hingewiesen, dass der Einsatz 
von Personendosimetern eine besondere 
Sorgfalt erfordert, um mögliche Fehler durch 
.|USHUHLQÀXVV� XQG�0DQLSXODWLRQHQ� ]X� YHUULQ-
JHUQ��'HVKDOE�HPS¿HKOW�GLH�,62�',6������QH-
ben der Beobachtung des Beschäftigten auch 
die Aufzeichnung der Ergebnisse mit einem 
speichernden Lärmdosimeter und die zusätz-
liche Absicherung der Ergebnisse durch Stich-
probenmessungen mit einem integrierenden 
Schallpegelmesser. 

4 Messstrategien
Die ISO/DIS 9612 [4] beschreibt folgende drei 
Messstrategien zur Ermittlung der Lärmexpo-
VLWLRQ�
í�WlWLJNHLWVEH]RJHQH�0HVVXQJHQ
í�EHUXIVELOGEH]RJHQH�0HVVXQJHQ
í�*DQ]WDJV�0HVVXQJHQ

Diese Strategien sollen hier kurz erläutert wer-
den.

4.1  Tätigkeitsbezogene Messungen  
(Strategie 1)

Das in Deutschland wohl am weitesten ver-
breitete Messverfahren an Arbeitsplätzen wird 
in ISO/DIS 9612 als Strategie 1 bzw. tätigkeits-
bezogene Messung beschrieben. Dazu sind 
die Tätigkeiten eines Arbeitstages genau zu 
analysieren, sodass die Arbeitsschicht in meh-
rere typische Teilzeiten/Tätigkeiten mit in sich 
gleichartiger Lärmexposition zerlegt werden 
kann. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die Zer-
legung einer Arbeitsschicht in drei Teilzeiten. 
Dieses aus der DIN 45641 [10] stammende 
Bild wurde von der ISO übernommen, weil es 
das Verfahren besonders gut veranschaulicht. 
Der Lärmexpositionspegel kann dann durch 
separate Messung der einzelnen Tätigkeiten 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Zeitan-
WHLOH�EHUHFKQHW�ZHUGHQ�

Abbildung 2 
=HUOHJXQJ�GHU�$UEHLWVVFKLFKW�LQ�7lWLJNHLWHQ��PRGL¿]LHUW�QDFK�',1�������

mit
Ti     Dauer der Tätigkeit
Li      äquivalenter Dauerschallpegel LAeq 

für die Tätigkeit i
T0 = 8 h  Beurteilungszeit

Das Verfahren hat den wesentlichen Vorteil, 
dass man in der Regel mit einer relativ kurzen 
Messzeit innerhalb der einzelnen Tätigkeit aus-
kommt. Andererseits kann gegebenenfalls ein 
hoher Aufwand nötig sein, um die Arbeitsplatz-
situation zu analysieren und die Zeitanteile für 
die einzelnen Tätigkeiten mit ausreichender 
Sicherheit zu ermitteln. Eine ausführliche Be-
schreibung dieses Verfahrens enthält das 
Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 01-400 [5].

4.2  Berufsbildbezogene Messungen  
(Strategie 2)

Als Strategie 2 bzw. berufsbildbezogene Mes-
sungen wird in ISO/DIS 9612 ein Stichproben-
verfahren beschrieben, das auf einem ent-
sprechenden Vorschlag von französischer 
Seite basiert. Danach ist die Lärmexposition 
für eine möglichst homogene Gruppe eines 
bestimmten Berufsbildes durch zeitlich zufäl-
lige Stichprobenmessungen zu erfassen. Ein 
Stichprobenverfahren, wie es auch in DIN 
45645-2 im Anhang B beschrieben wird, bietet 
sich vor allem für Berufsbilder mit vielfältigen 
Aufgaben von unbekannter Dauer an, weil sich 
dabei entsprechende Teilzeiten nur mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand ermitteln 
lassen. Man kann sich eine aufwändige Ana-
lyse der Arbeitsplatzsituation sparen, muss je-
doch mit einem hohen Aufwand für die Durch-
führung der Messungen rechnen.
Leider gibt es in diesem Verfahren kein ver-
nünftiges Abbruchkriterium, das wie in DIN 

45645-2 auch die Streuung der Messwerte be-
rücksichtigt. Daraus resultiert gegebenenfalls 
ein mehrfach höherer Aufwand als nach der 
DIN 45645-2, ohne dass sich das statistisch 
begründen ließe. Deshalb ist das Stichproben-
verfahren nach DIN auf jeden Fall vorzuzie-
hen. Es sollte sich auch weiterhin anwenden 
lassen, da es einer allgemein anerkannten Me-
thode der Datenerhebung durch Multimoment-
aufnahme entspricht und statistisch abgesi-
cherte Ergebnisse liefert. 

4.3 Ganztagsmessungen (Strategie 3)
Nach der in ISO/DIS 9612 als Strategie 3 bzw. 
Ganztagsmessungen bezeichneten Mess-
methode ist die Lärmexposition durch Lang-
zeitmessungen über mehrere möglichst voll-
ständige Arbeitsschichten zu erfassen. Diese 
Strategie wird vor allem für mobil eingesetzte 
Beschäftigte mit vielfältigen unterschiedlichen 
Tätigkeiten empfohlen. Da man diese Be-
schäftigten wohl kaum über die gesamte Zeit 
mit einem Handschallpegelmesser verfolgen 
kann, erfordert dieses Verfahren in der Regel 
personengebundene Messungen mit Schalldo-
simetern.

Die Messvorschrift sieht zunächst mindestens 
drei Ganztagsmessungen vor. Wenn sich die 
damit gewonnenen Messwerte um weniger 
als 3 dB unterscheiden, kann daraus unmittel-
bar die anzunehmende durchschnittliche Lärm-
exposition berechnet werden. Unterscheiden 
sich die Messwerte von Tag zu Tag um 3 dB 
und mehr, sind drei zusätzliche Tagesmes-
sungen erforderlich. Die einzelnen Tagespegel 
werden dann wie Stichprobenmesswerte be-
handelt und entsprechend der Strategie 2 sta-
tistisch ausgewertet. Je nach Streuung der ge-
wonnenen Tagesmittelungspegel können sich 
daraus zusätzliche erforderliche Messungen 
ergeben.

0DXH��-���(UPLWWOXQJ�GHV�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������
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Zur Person Arbeits-
platz Arbeitsaufgabe

Strategie

1 2 3

tätigkeitsbezogene 
Messungen

berufsbildbezogene 
Messungen

Ganztagsmessungen

fest
einfach oder einzeln

komplex oder vielfältig

mobil

vorhersehbarer Arbeitsablauf, 
kleine Zahl an Aufgaben

vorhersehbarer Arbeitsablauf - 
große Zahl an Aufgaben oder 
komplexer Arbeitsablauf

unvorhersehbarer Arbeitsablauf
nur zur Unterstützung 

von Strategie 3

fest oder 
moibil

vielfältige Tätigkeiten mit  
unbekannter Dauer

keine vorgegebenen Tätigkeiten

���6WUDWJLH�LVW�JHHLJQHW���������������HPSIRKOHQH�6WUDWHJLH

Tabelle 1:  
$QZHQGXQJVP|JOLFKNHLWHQ�XQG��HPSIHKOXQJHQ�I�U�GLH�GUHL�0HVVVWUDWHJLHQ�QDFK�,62�',6�����

Obwohl die Strategie 3 in DIN 45645-2 nicht 
so explizit als eigenes Verfahren beschrieben 
wird, hat sich dieses Verfahren in ähnlicher 
Form in der betrieblichen Praxis schon lan-
ge bewährt. So wird diese Messmethodik vom 
BGIA seit mehr als 20 Jahren erfolgreich zur 
Erfassung der Lärmbelastungen in Bauberufen 
eingesetzt [11]. 

4.4 Vergleich der drei Messstrategien
Wie in den vorherigen Abschnitten erläutert, 
weisen die hier beschriebenen Strategien je-
ZHLOV� VSH]L¿VFKH�9RU�� XQG�1DFKWHLOH� DXI��'LH�
Tabelle 1 gibt einen Überblick in welchen Fäl-
len die einzelnen Strategien anwendbar und 
wann sie besonders zu empfehlen sind. Da-
QDFK�ELHWHW�VLFK�GLH�6WUDWHJLH���í�WlWLJNHLWVEH-
]RJHQH�0HVVXQJ�í�LPPHU�GDQQ�DQ��ZHQQ�VLFK�
die Arbeitsschicht in eine überschaubare An-
zahl von Tätigkeiten zerlegen lässt. Wenn dies 
wegen der vielfältigen Tätigkeiten mit unbe-
kannter Dauer nicht möglich ist, kommen die 
als Strategie 2 beschriebenen berufsbildbezo-
genen Stichprobenmessungen in Betracht. Bei 
mobilen Arbeitsplätzen mit einer großen Zahl 
an Tätigkeiten sind schließlich Ganztagsmes-
sungen entsprechend der Strategie 3 zu em-
pfehlen.

5 Messunsicherheit
ISO/DIS 9612 beschreibt verschiedene Fehler-
möglichkeiten und Unsicherheiten bei der Be-
stimmung der Lärmexposition an Arbeitsplät-
zen. Die Messunsicherheiten sollen möglichst 
in Übereinstimmung mit dem ISO-Leitfaden 
zur Angabe der Unsicherheit beim Messen [12] 
bestimmt und angegeben werden. Die dabei 
]X�EHU�FNVLFKWLJHQGHQ�(LQÀXVVIDNWRUHQ�VLQG�LQ�
der Tabelle 2 zusammengestellt.

(LQÀXVVIDNWRU
Standard-

Unsicherheit
Messgerät u1

Mikrofonposition u2

Erfassung der 
kennzeichnenden

Geräuschimmission
u3

Tabelle 2:   %HL�GHU�(UPLWWOXQJ�GHU�0HVVXQVL-
cherheit zu berücksichtigende Ein-
ÀXVVIDNWRUHQ��QDFK�,62�',6������

Die jeweils anzunehmenden Standard-Unsi-
cherheiten lassen sich nach ISO/DIS 9612 
mit Hilfe entsprechender Formeln berechnen 
oder aus Tabellen entnehmen. Aus den einzel-
nen Standard-Unsicherheiten ui lässt sich nach 
GHP�*HVHW]�GHU�)HKOHUIRUWSÀDQ]XQJ�GLH�NRP-
ELQLHUWH�HUZHLWHUWH�8QVLFKHUKHLW�X�EHUHFKQHQ�

Je nach Messbedingungen können sich so 
kombinierte Standard-Unsicherheiten von ca. 
1,1 bis 7 dB(A) ergeben. Um einen Pegelbe-
reich anzugeben, in dem man die Messgröße 
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit er-
warten kann (erweiterte Messunsicherheit U), 
muss man die hier genannten Werte noch mit 
dem Erweiterungsfaktor multiplizieren. Nach 
ISO/DIS 9612 ist die Ermittlung und Angabe 
eines einseitigen Vertrauensbereiches mit ei-
ner Aussagewahrscheinlichkeit von 95% - ent-
sprechend einem Erweiterungsfaktor von 1,6 
– vorgegeben. Somit ergibt sich die erweiterte 
8QVLFKHUKHLW�8�]X�

U = 1,6 • u

0DXH��-���(UPLWWOXQJ�GHV�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������



Praktische Arbeitsmedizin

40

Das bedeutet, dass der Lärmexpositionspegel 
LEX,8h mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% 
unter dem Wert [LEX,8h���8@�DQ]XQHKPHQ�LVW�

Nach DIN 45645-2 sind bei der Unsicherheits-
EHWUDFKWXQJ� QXU� ]ZHL� (LQÀXVVIDNWRUHQ� ]X� EH-
rücksichtigen, und zwar die Genauigkeitsklas-
se des Messgerätes und die Unsicherheit bei 
der Erfassung der längerfristig typischen Ge-
räuschbelastung (begrenzte Messzeit). Da-
raus wird zunächst die Genauigkeitsklasse des 
Beurteilungsergebnisses bestimmt, wobei zwi-
schen Genauigkeitsklasse 1 (Präzisionsmes-
sungen), 2 (Betriebsmessungen) und 3 (Ori-
entierungsmessungen) unterschieden wird. 
Diesen Genauigkeitsklassen werden per Kon-
vention Messunsicherheiten  L von 0 dB, 3 dB 
und 6 dB zugeordnet, die beim Grenzwertver-
gleich zu berücksichtigen sind.

Weitere Informationen zur Ermittlung der Mess-
unsicherheit und zum Vergleich mit Grenz-
werten enthält das LSA-Blatt 01-400 [5].

6 Zusammenfassung
Mit der Umsetzung der Europäischen Richtli-
nie „Lärm“ 2003/10/EG durch die Lärm- und 
Vibrations-Arbeitsschutzverordnung wird in 
Deutschland der Lärmexpositionspegel als ein 
neuer Begriff eingeführt, der den bis dahin zu 
bestimmenden Beurteilungspegel ersetzt. Die 
Ermittlung des Lärmexpositionspegels wird in 
dem neuen Entwurf der ISO/DIS 9612 aus-
führlich beschrieben. Da diese Norm parallel 
als Europäische Norm herausgegeben wurde 
und für das Jahr 2008 in der Endfassung als 
DIN EN ISO 9612 zu erwarten ist, sollte diese 
Norm dann für alle derartigen Lärmmessungen 
an den Arbeitsplätzen in Deutschland maßge-
bend sein. Die entsprechende nationale Norm 
DIN 45645-2 muss zurückgezogen werden. In 
diesem Beitrag werden die wesentlichen In-
halte der ISO/DIS 9612 beschrieben und mit 
den entsprechenden Festlegungen in der DIN 
45645-2 verglichen. Die in der ISO beschrie-
benen drei Messstrategien zur Bestimmung 
des Lärmexpositionspegels stimmen weitge-
hend mit den entsprechenden Verfahren der 
DIN-Norm überein. Sehr ausführlich wird in der 
ISO-Norm die Ermittlung der Messunsicherheit 
behandelt. Das von deutscher Seite wesentlich 
mitgestaltete Verfahren kann als eine Verbes-
serung gegenüber dem bisherigen Verfahren 
nach DIN angesehen werden, erfordert jedoch 
einen größeren rechnerischen Aufwand.

'LH� /LWHUDWXU� ]X� GLHVHP�$UWLNHO� ¿QGHQ� 6LH�

online unter:
www.praktische-arbeitsmedizin.de
Ź$UFKLY�

Seminartermine 2008
Februar
22.02.2008
Tagesseminar – 
Rund um den Sehtest
2UW��.DUOVUXKH
*HE�KU�¼��������I�U�bU]WH�
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO

März 

06.03.2008
Halbtagesseminar – 
Lungenfunktionsprüfung 
2UW��'RUWPXQG
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO�

07.03.2008
Tagesseminar – Perimetrie für Einsteiger 
mit praktischen Übungen
2UW��/HLS]LJ
*HE�KU�¼��������I�U�bU]WH�
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO�

07.03.2008
Tagesseminar – Rund um den Sehtest
2UW��'RUWPXQG
*HE�KU�¼��������I�U�bU]WH�
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO�

07.03.2008
Tagesseminar - Psychometrie
2UW��'RUWPXQG
*HE�KU�¼�������

April
04.04.2008
Tagesseminar - Perimetrie für 
Fortgeschrittene
:LVVHQVFKDIWOLFKH�/HLWXQJ��
Dr. med. Peter W. Frank 
2UW��+HLGHOEHUJ
*HE�KU�¼��������I�U�bU]WH
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO�

18.04.2008
Tagesseminar – Rund um den Sehtest
2UW��%UHPHQ
*HE�KU�¼��������I�U�bU]WH�
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO�

Mai
30.05.2008
Tagesseminar - Perimetrie für 
Fortgeschrittene
2UW��.|OQ
*HE�KU�¼�������
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO

Juni
06.06.2008
Tagesseminar – Perimetrie für Einsteiger 
mit praktischen Übungen 
2UW��'RUWPXQG
*HE�KU�¼��������I�U�bU]WH�
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO�

20.06.2008
Tagesseminar – Perimetrie für Einsteiger 
mit praktischen Übungen 
2UW��+HLGHOEHUJ
*HE�KU�¼��������I�U�bU]WH�
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO�

20.06.2008
Tagesseminar – Rund um den Sehtest
2UW��/HLS]LJ
*HE�KU�¼��������I�U�bU]WH�
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO�

26.06.2008
Halbtagesseminar – 
Lungenfunktionsprüfung 
2UW��+DQQRYHU
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO�

27.06.2008
Tagesseminar – Rund um den Sehtest
2UW��+DQQRYHU
*HE�KU�¼��������I�U�bU]WH�
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO

Juli 
11.07.2008
Tagesseminar – Perimetrie für Einsteiger 
mit praktischen Übungen 
2UW��+DPEXUJ
*HE�KU�¼��������I�U�bU]WH�
*HE�KU�¼��������I�U�$VVLVWHQ]SHUVRQDO

9HUDQVWDOWHU��9LVWHF�$*�
:LVVHQVFKDIWOLFKH�/HLWXQJ��
Dr. med. Peter W. Frank 

$QPHOGXQJ�XQG�,QIRUPDWLRQ�
Vistec AG Vision Technologies 
Werner-v.-Siemens-Str. 13, 
82140 Olching 

7HO�������������������
)D[������������������
(�0DLO��DGHOLQD�HLGLQJHU#YLVWHF�DJ�GH

- A N Z E I G E -
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Ermittlung des Lärmexpositionspegels
am Arbeitsplatz
Jürgen Maue
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Bereichsleiter
Bildungsangebote für Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit    
7HO����������������� � � �
Reinhard.Zipperer@dguv.de

Dr. Carola Kästner
Bereichsleiterin
Bildungsangebote für betriebliche
Fach- und Führungskräfte
7HO�����������������
Carola.Kaestner@dguv.de

Zur Person

Koordinator für Managementsysteme 
Ein neues bedarfsorientiertes 
4XDOL¿]LHUXQJVDQJHERW
Reinhard Zipperer und Carola Kästner

Warum wurde dieses neue 
4XDOL¿]LHUXQJVDQJHERW�HQWZLFNHOW"

Auf diese Frage gibt es eine ganz einfache 
$QWZRUW��:HLO� LQVEHVRQGHUH�)DFKNUlIWH�I�U�$U-
beitssicherheit diesen Bedarf signalisieren. In 
einer laufenden Studie schätzen ca. 60% der 
ca. 2000 befragten Fachkräfte ein, dass sich 
ihre betriebliche Wirksamkeit gesteigert hat 
bzw. steigern ließe, wenn sie noch besser als 
bisher strategisch-konzeptionelle Aufgaben im 
Unternehmen wahrnehmen können. 

Sicherheit und Gesundheitsschutz brau-
chen zukünftig und in zunehmendem Maße 
eine feste Verankerung im betrieblichen Ma-
nagement. Das in der Ausbildung vermittelte 
Grundlagenwissen beschränkt sich auf Ar-
beitsschutzmanagementsysteme, doch die An-
forderungen in den Unternehmen gehen darü-
ber hinaus. Die Unternehmen haben erkannt, 
dass optimal gestaltete Produktionsprozesse 
eine wesentliche Voraussetzung für die Steige-
rung der Produktivität sind. Dabei stellen ins-
besondere sichere und gesundheitsgerechte, 
qualitäts- und umweltgerechte Prozesse ent-
scheidende Faktoren dar, um im nationalen 
und internationalen Wettbewerb erfolgreich 
bestehen zu können. Das bedeutet, dass die 
Qualitäts-, Umweltschutz- und Arbeitsschutz-
managementsysteme enger als bisher zusam-
menrücken müssen. Kapazitäten bündeln und 
Ziele koordinieren ist in den Unternehmen an-
gesagt.

Eine Reihe von Fachkräften würde sich gern 
diesen Herausforderungen stellen, denn sie 
sehen darin ihre Zukunftschancen. Mit un-
serem Angebot wollen wir Sie dabei unterstüt-
]HQ�XQG�I�U�GLH�=XNXQIW�¿W�PDFKHQ�

An wen richtet sich dieses Angebot?
'HVKDOE� ULFKWHW� VLFK� GLHVHV� QHXH� 4XDOL¿]LH-
rungsangebot vordergründig an Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, aber auch Arbeitsmedizi-
ner, Führungskräfte, Qualitätsmanagementbe-
auftragte und Umweltmanagementbeauftragte 
können dieses Angebot wahrnehmen.

Welchen Nutzen hat Ihr 
Unternehmen davon?
Mit der Einführung von Qualitäts-, Umwelt- und 
Arbeitsschutzmanagementsystemen verfügen 
die Unternehmen über bewährte Instrumente 
zur Unternehmensführung und -steuerung.
 
$EHU��
•  Auf Grund der unterschiedlichen und oft los 

gelöst voneinander aufgebauten und exis-
tierenden Managementsysteme laufen die 
Unternehmen Gefahr, das zentrale Ziel, ein 
ganzheitliches Steuerungsinstrument für 
alle wichtigen Prozesse zu schaffen, aus 
den Augen zu verlieren. 

•  Durch eine Vielzahl thematischer Über-
schneidungen zwischen den 

Managementsystemen kann es zu Doppelar-
beit und im schlimmsten Fall sogar zu wider-
sprüchlichen Regelungen kommen. 

Mit erfolgreicher Absolvierung dieser neuen 
4XDOL¿]LHUXQJ� YHUI�JW� ,KU� 8QWHUQHKPHQ� �EHU�
einen Fachexperten, der mit den notwendigen 
Kompetenzen ausgestattet ist, Management-
systeme aufzubauen bzw. einzelne bereits exis-
tierende Managementsysteme miteinander zu 
verzahnen. Er ist in der Lage, betriebliche Akti-
YLWlWHQ�]X�NRRUGLQLHUHQ�XQG�GDPLW�I�U�PHKU�(I¿-
zienz und Transparenz zu sorgen.

Haben auch Sie Interesse, Ihre Zukunft 
mitzugestalten?

Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

BGAG – Institut Arbeit und Gesundheit 
der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung
Königsbrücker Landstr. 2
01109 Dresden
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Rezension:
Information Security Management
Silvester Siegmann

Verlässliche betriebliche IT-Infrastrukturen 
sind mittlerweile die Grundlage und der 
Schlüssel für den unternehmerischen Er-
folg. Je stärker Unternehmen von ihrer EDV 
jedoch existenziell abhängig sind, umso 
mehr wird der Schutz vor Datenverlust, Da-
tenkorruption und unerlaubten Datenzu-
griffen sowie die Gewährleistung der stän-
digen Verfügbarkeit der IT zur vorrangigen 
Managementaufgabe.

Das Praxiswerk „Information Security Manage-
ment“ richtet sich an Information-Security-Be-
auftragte, -Berater, Datenschutzbeauftragte, 
IT-Dienstleister und alle weiteren Verantwort-
lichen für die betriebliche IT-Sicherheit. Es bie-
tet ihnen eine umfassende Hilfestellung bei der 
Organisation nachhaltiger IT-Sicherheitskon-
zepte im Unternehmen.

Das Loseblattwerk 
�� �XQWHUVW�W]W�$XIEDX�� =HUWL¿]LHUXQJ� XQG� VWlQ-

dige Weiterentwicklung von Information-Se-
curity-Managementsystemen (ISMS); 

•  zeigt, welche Anforderungen das IT-Grund-
VFKXW]]HUWL¿NDW�VWHOOW�XQG�ZLH�VLH�HUI�OOW�ZHU-
den; 

•  beschäftigt sich eingehend mit der Imple-
mentierung eines ISMS gemäß ISO/IEC 
27001 und ISO/IEC 17799; 

•  informiert über die neuesten Gesetze, Nor-
men und Standards und liefert klare Hand-
lungsanleitungen für die Durchführung ge-
setzlich vorgeschriebener Maßnahmen; 

•  erläutert die Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen zur Sicherung des Gebäudes 
und Arbeitsumfeldes; 

•  vermittelt praktische Erfahrungen mit tech-
nischen und organisatorischen Richtlinien 
(z. B. Public Key Infrastructure, Virtual Pri-
vate Network, digitale Signaturen usw.); 

•  beschreibt die Anforderungen an eine wirk-
same Kontrolle des Datenschutzes durch 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

Die mitgelieferte CD-ROM enthält über den 
Inhalt des Loseblattwerkes hinaus zahlreiche 
praxiserprobte Dokumentvorlagen, die an in-
dividuelle Anforderungen angepasst werden 
können.

+LHU]X�JHK|UHQ�]��%���
•  Mustertexte zur Information Security Policy, 

zur Bestellung des Datenschutzbeauftrag-
ten und zur Datenschutzerklärung; 

•  Checklisten zum Informationssicherheits-
Audit und zum Datenschutz-Audit; 

•  Formulare zur Erfassung von IT-Systemen, 
IT-Anwendungen, IT-Anwendern und zur 
Festlegung des Schutzbedarfes.

Dieter Burgartz / Ralf Röhrig (Hrsg.)
Information Security Management
Praxishandbuch für Aufbau, 
=HUWL¿]LHUXQJ�XQG�%HWULHE
Grundwerk 2003 / inkl. 17. Erg. 2007
',1�$�����2UGQHU�������6HLWHQ���&'�
ROM

149,00 EUR

Aktualisierungs- und Ergänzungsliefe-
rung 3- bis 4-mal jährlich; 
Preis pro Seite 0,32 EUR
ISBN 978-3-8249-0711-3
Bestell-Nr. 90711

Information

Bundesminister Franz Müntefering ernennt
Isabel Rothe zur Präsidentin der BAuA
Amtsantritt erfolgte am 1. November 2007

Bundesminister Franz Müntefering hat Isa-
bel Rothe zur neuen Präsidentin der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) ernannt. Sie hat am 1. 
November 2007 die Leitung der BAuA über-
nommen. Damit tritt sie die Nachfolge von 
Hans-Jürgen Bieneck an, der zum 1. Juli 
2007 nach achtjähriger Amtszeit in den Ru-
hestand verabschiedet wurde.

Isabel Rothe war zuletzt Geschäftsführerin der 
Jenapharm GmbH & Co. KG., einem Tochter-
unternehmen der Bayer Schering Pharma AG. 
Die gebürtige Bonnerin studierte Arbeits- und 
Organisationspsychologie an der Technischen 

Universität Berlin. Nach ihrem Abschluss 1989 
war sie für die Gesellschaft für interdiszipli-
näre Technikforschung Technologieberatung 
Arbeitsgestaltung mbH (GITTAmbH) tätig. Die 
heute 44-Jährige betreute dabei Projekte zur 
Arbeitsgestaltung. 1992 erfolgte ein Wechsel 
zur Schering AG, bei der sie zuletzt als kauf-
männische Leiterin des Berliner Produktions-
standortes wirkte. Anfang 2004 übernahm 
Isabel Rothe dann die Geschäftsführung der 
Jenapharm. 

Zum 1. November 2007 erfolgte ihr Wech-
sel an die Spitze der BAuA. Als Ressortfor-
schungseinrichtung des Bundes im Geschäfts-

bereich des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales unterstützt die BAuA mit rund 600 Be-
schäftigten das Bundesministerium in Fragen 
von Sicherheit, Gesundheit und der menschen-
gerechten Gestaltung der Arbeit. Die BAuA 
hat ihren Hauptsitz in Dortmund, Standorte 
in Berlin und Dresden sowie eine Nebenstel-
le in Chemnitz. Zum umfangreichen Aufgaben-
spektrum der BAuA zählt auch die Geschäfts-
führung der Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA).
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Rezension:
Information Security Management
Silvester Siegmann

Verlässliche betriebliche IT-Infrastrukturen 
sind mittlerweile die Grundlage und der 
Schlüssel für den unternehmerischen Er-
folg. Je stärker Unternehmen von ihrer EDV 
jedoch existenziell abhängig sind, umso 
mehr wird der Schutz vor Datenverlust, Da-
tenkorruption und unerlaubten Datenzu-
griffen sowie die Gewährleistung der stän-
digen Verfügbarkeit der IT zur vorrangigen 
Managementaufgabe.

Das Praxiswerk „Information Security Manage-
ment“ richtet sich an Information-Security-Be-
auftragte, -Berater, Datenschutzbeauftragte, 
IT-Dienstleister und alle weiteren Verantwort-
lichen für die betriebliche IT-Sicherheit. Es bie-
tet ihnen eine umfassende Hilfestellung bei der 
Organisation nachhaltiger IT-Sicherheitskon-
zepte im Unternehmen.

Das Loseblattwerk 
�� �XQWHUVW�W]W�$XIEDX�� =HUWL¿]LHUXQJ� XQG� VWlQ-

dige Weiterentwicklung von Information-Se-
curity-Managementsystemen (ISMS); 

•  zeigt, welche Anforderungen das IT-Grund-
VFKXW]]HUWL¿NDW�VWHOOW�XQG�ZLH�VLH�HUI�OOW�ZHU-
den; 

•  beschäftigt sich eingehend mit der Imple-
mentierung eines ISMS gemäß ISO/IEC 
27001 und ISO/IEC 17799; 

•  informiert über die neuesten Gesetze, Nor-
men und Standards und liefert klare Hand-
lungsanleitungen für die Durchführung ge-
setzlich vorgeschriebener Maßnahmen; 

•  erläutert die Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen zur Sicherung des Gebäudes 
und Arbeitsumfeldes; 

•  vermittelt praktische Erfahrungen mit tech-
nischen und organisatorischen Richtlinien 
(z. B. Public Key Infrastructure, Virtual Pri-
vate Network, digitale Signaturen usw.); 

•  beschreibt die Anforderungen an eine wirk-
same Kontrolle des Datenschutzes durch 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten.

Die mitgelieferte CD-ROM enthält über den 
Inhalt des Loseblattwerkes hinaus zahlreiche 
praxiserprobte Dokumentvorlagen, die an in-
dividuelle Anforderungen angepasst werden 
können.

+LHU]X�JHK|UHQ�]��%���
•  Mustertexte zur Information Security Policy, 

zur Bestellung des Datenschutzbeauftrag-
ten und zur Datenschutzerklärung; 

•  Checklisten zum Informationssicherheits-
Audit und zum Datenschutz-Audit; 

•  Formulare zur Erfassung von IT-Systemen, 
IT-Anwendungen, IT-Anwendern und zur 
Festlegung des Schutzbedarfes.

Dieter Burgartz / Ralf Röhrig (Hrsg.)
Information Security Management
Praxishandbuch für Aufbau, 
=HUWL¿]LHUXQJ�XQG�%HWULHE
Grundwerk 2003 / inkl. 17. Erg. 2007
',1�$�����2UGQHU�������6HLWHQ���&'�
ROM

149,00 EUR

Aktualisierungs- und Ergänzungsliefe-
rung 3- bis 4-mal jährlich; 
Preis pro Seite 0,32 EUR
ISBN 978-3-8249-0711-3
Bestell-Nr. 90711

Information

Bundesminister Franz Müntefering ernennt
Isabel Rothe zur Präsidentin der BAuA
Amtsantritt erfolgte am 1. November 2007

Bundesminister Franz Müntefering hat Isa-
bel Rothe zur neuen Präsidentin der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) ernannt. Sie hat am 1. 
November 2007 die Leitung der BAuA über-
nommen. Damit tritt sie die Nachfolge von 
Hans-Jürgen Bieneck an, der zum 1. Juli 
2007 nach achtjähriger Amtszeit in den Ru-
hestand verabschiedet wurde.

Isabel Rothe war zuletzt Geschäftsführerin der 
Jenapharm GmbH & Co. KG., einem Tochter-
unternehmen der Bayer Schering Pharma AG. 
Die gebürtige Bonnerin studierte Arbeits- und 
Organisationspsychologie an der Technischen 

Universität Berlin. Nach ihrem Abschluss 1989 
war sie für die Gesellschaft für interdiszipli-
näre Technikforschung Technologieberatung 
Arbeitsgestaltung mbH (GITTAmbH) tätig. Die 
heute 44-Jährige betreute dabei Projekte zur 
Arbeitsgestaltung. 1992 erfolgte ein Wechsel 
zur Schering AG, bei der sie zuletzt als kauf-
männische Leiterin des Berliner Produktions-
standortes wirkte. Anfang 2004 übernahm 
Isabel Rothe dann die Geschäftsführung der 
Jenapharm. 

Zum 1. November 2007 erfolgte ihr Wech-
sel an die Spitze der BAuA. Als Ressortfor-
schungseinrichtung des Bundes im Geschäfts-

bereich des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales unterstützt die BAuA mit rund 600 Be-
schäftigten das Bundesministerium in Fragen 
von Sicherheit, Gesundheit und der menschen-
gerechten Gestaltung der Arbeit. Die BAuA 
hat ihren Hauptsitz in Dortmund, Standorte 
in Berlin und Dresden sowie eine Nebenstel-
le in Chemnitz. Zum umfangreichen Aufgaben-
spektrum der BAuA zählt auch die Geschäfts-
führung der Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA).
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Rezension:
DVS-QM - Das QEP-basierte QM-Handbuch 
in elektronischer Form
Silvester Siegmann

Nach den Forderungen des Gesetzgebers 
ist die Aufbau- und Ablauforganisation einer 
jeden Praxis im Rahmen des Qualitätsma-
nagements in geeigneter Weise schriftlich 
zu dokumentieren und diese Dokumenta-
tion in Form eines Qualitätsmanagement-
Handbuchs zusammenzuführen.

Ein Qualitätsmanagement-Handbuch besteht 
typischerweise nicht aus einem einzelnen Do-
kument, sondern setzt sich aus einer Vielzahl 
von Einzeldokumenten, basierend auf den 
QEP-Zielvorgaben in Form von zielbeschrei-
benden Dokumenten, Organigrammen, Ar-
beits- und Prozessbeschreibungen und -an-
weisungen, gesetzlichen Grundlagen und 
vielem mehr zusammen. Das Qualitätsma-
nagement besteht aus einer ganzen Reihe von 
dynamischen, nie endenden Prozessen, wo-
bei der Verwaltung der erzeugten Qualitätsma-
nagement-Dokumente eine bedeutende, wenn 
nicht gar eine entscheidende Rolle zukommt.

Sicherlich ist es möglich, die Vielzahl der in der 
Praxis erzeugten Dokumente in einer eigens 
dafür angelegten Ordnerstruktur zu verwalten, 
jedoch wird sich ein aktives Arbeiten mit den 
eingespeicherten Dokumenten recht schwierig 
gestalten. Denn ein aktives Arbeiten mit den 
QM-Dokumenten bedingt eine Revisionsfort-
schreibung bei Ergänzung und Änderung der 
Inhalte. Die Revisionsfortschreibung und die 
3ÀHJH� ZHLWHUHU� I�U� GDV� 40� QRWZHQGLJHU� 3D-
rameter, wie z. B. Speicherpfad, Autor, Erstel-
lungsdatum, Freigebende Person, Freigabe-
GDWXP�VLQG�LQ�GLHVHP�)DOOH�PDQXHOO�]X�SÀHJHQ�

und selten wird es möglich sein, ein konse-
quentes Grundlayout der Dokumente (Kopf- 
und Fußzeilenbereich) zu erreichen. Darüber 
hinaus wird die Menge der zu verwaltenden 
Dokumente es kaum möglich machen, einheit-
lich strukturierte Dokumentennamen und ein 
auf die Erfordernisse des QM-Zielkatalogs an-
gepasstes elektronisches Ablagesystem (Ord-
nersystem) zu generieren. 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschrie-
benen Probleme und Schwierigkeiten wurde 
DVS-QM entwickelt, welches es dem Anwen-
der erlaubt, die im Rahmen des QM benötig-
ten Dokumente strukturiert zu verwalten, auf 
elektronischem Wege den Erstellungs-, Bear-
beitungs-, Freigabe- und Änderungsprozess 
(Revisionierung) der Dokumente automatisch 
elektronisch zu dokumentieren und in Form 
eines elektronischen Qualitätsmanagement-
Handbuchs nachzuweisen. In DVS-QM bilden 
Sie Ihr QM-Handbuch in elektronischer Form 
DE��'LH�YRQ�,KQHQ�LQ�'96�40�HLQJHSÀHJWHQ�,Q-
halte in Form selbst erstellter Dokumente oder 
in Form von importierten Musterdokumenten 
sind das QM-Handbuch der Praxis. 

Was DVS-QM nicht kann
Auch wenn Mechanismen zur Verwaltung der 
QM-Dokumente vorhanden sind, so kann DVS-
QM Ihnen nicht die Arbeit abnehmen, sich mit 
dem Qualitätsmanagement auseinanderzuset-
zen und die an die Hand gegebenen Vorlagen 
und Muster auf Ihre praxiseigenen Gegeben-
heiten anzupassen und diese ggf. noch durch 
weitere Dokumente zu ergänzen.

DVS-QM
Mebeq GmbH & Co KG
Weinstrasse 50
67146 Deidesheim 
7HO������������������
)D[��������������
(�0DLO��LQIR#PHEHT�GH�

849,00 EUR
(Der Preis beinhaltet die gesetzliche 
Mehrwertsteuer.)

Information
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4. bundesweiter Betriebsärztetag     
08. und 09. März 2008 in der Stadthalle der
Hanse- und Friedensstadt Osnabrück

Auch in diesem Jahr lädt der Bundesver-
band selbstständiger Arbeitsmediziner und 
IUHLEHUXÀLFKHU� %HWULHEVlU]WH� �%V$I%� H�9���

wieder zum bundesweiten Betriebsärztetag 
ein. Die bereits vierte Veranstaltung dieser 
$UW�¿QGHW�DP�����XQG�����0lU]�HUQHXW�LQ�GHU�

Hanse- und Friedensstadt Osnabrück statt, 
die schon im vergangenen Jahr aufgrund 
der guten verkehrstechnischen Erreichbar-
keit und des ansprechenden Ambientes der 
Stadthalle und der Kongresshotels zahl-
reich Besucher aus dem ganzen Bundesge-
biet anlockte. 

Für den Betriebsärztetag wurden sowohl bei 
der Ärztekammer Niedersachsen als auch bein 
VDSI Fortbildungspunkte beantragt. Für die 
insgesamt 13 Referate wurden uns im Febru-
ar 2007 von der niedersächsischen Akademie 
für ärztliche Fortbildung insgesamt 18 CME-
Punkte anerkannt.

Der BsAfB heißt auch Nichtmitglieder herz-
lich willkommen!

Der späte Veranstaltungsbeginn am Samstag 
(10.45 Uhr) und das frühe Tagungsende am 
Sonntag (16.00 Uhr) erlaubt auch Besuchern 
aus entfernteren Bundesländern eine ange-
nehme und bequeme Anreise.

Die Möglichkeiten der Teilnahme an einem 
warmen italienischen Buffet und einer 
Nachtwächterführung durch die historische 
Altstadt Osnabrücks runden das Veranstal-
tungsprogramm ab.

Teilnahmegebühren
& Anmeldung:

BsAfB-Mitglieder 150,- Euro
Nichtmitglieder     190,- Euro 

Die oben angegebene Seminargebühr beinhal-
tet die Teilnahme an beiden Seminartagen. Ein 
Tag kostet jeweils die Hälfte. Sollten Teilneh-
mer/-innen zu einem späteren Zeitpunkt (bis 
spätestens 29.02.2008) von einem unserer 
Sponsoren eine Einladung erhalten, wird die 
gezahlte Gebühr erstattet, wenn uns die Einla-
dungskarte per Fax (05472 - 978 319) zugeht. 

Zur Anmeldung nutzen Sie bitte das Formular 
auf S. 47 oder unter www.betriebsaerztetag.de 
�Ź)O\HU�$QPHOGXQJ���%LWWH�P|JOLFKVW�)D[QXP-
mer angeben! 

Bankverbindung für die Teilnahme am 
%HWULHEVlU]WHWDJ�

.RQWRQXPPHU�� ���������
%/=��� � � � � ����������
%DQN�� � � � � 6SDUNDVVH�%DG�(VVHQ�
%HWUHII��� � � � %b7����1DPH��9RUQDPH 

Nach Zahlungseingang der Kongressgebühr 
erhalten Sie eine schriftliche Buchungsbestä-
tigung.

Übernachtung
Bitte buchen Sie rechtzeitig Ihr Hotelzimmer im 
6WHLJHQEHUJHU� +RWHO� 5HPDUTXH� RGHU� GHP�
5RPDQWLNKRWHO� :DOKDOODS unter folgender 
$GUHVVH�

Informations- und Reservierungsservice 
Osnabrücker Land, 
Bierstraße 22/23, 49074 Osnabrück 
7HO���������������

Unter dieser Adresse können Sie sich auch für 
das italienische Buffet und die Nachtwächter-
führung anmelden!

Anreise
Osnabrück ist über die Autobahnen A1 (aus 
Nord und Süd) sowie A30 (aus Ost und West)  
hervorragend mit dem Auto zu erreichen. 

Vom Hauptbahnhof zur Stadthalle und den Ho-
tels braucht das Taxi etwa 5-10 Minuten.

Vom Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) be-
nötigen Sie etwa eine halbe Stunde (Shuttle).

Hotel Remarque****

(LQ]HO]LPPHU�� � ���(XUR
'RSSHO]LPPHU��� ����(XUR

Romantik Hotel Walhalla***S

(LQ]HO]LPPHU�� � ���(XUR
'RSSHO]LPPHU��� ����(XUR

(Preise bei beiden Hotels verstehen 
sich pro Nacht und Zimmer und inkl. 
Frühstück)

Hotels

,661������������3UDNW��$UE�PHG��������������
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Schirmherrschaft
Grußwort von Ministerin Mechthild Ross-Luttmann

Die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähig-
keit von Unternehmen beruhen zu einem we-
sentlichen Teil auf der Gesundheit und dem 
:RKOEH¿QGHQ�GHU�%HVFKlIWLJWHQ��-HGHU��GHU�LP�
Erwerbsleben steht, hat zumeist selbst Vorstel-
lungen davon, was sinnvoll und wünschens-
wert zum Erhalt dieser Voraussetzungen und 
zur Schaffung eines sicheren und gesunden 
Arbeitsplatzes ist. Mit solchen ersten Ansät-
zen des Arbeitsschutzgedankens allein kommt 
eine umsichtige Unternehmensführung jedoch 
alleine heute nicht mehr aus.

Neben grundsätzlichen Überlegungen zur Or-
ganisation des internen Arbeitsschutzes, der 
Umsetzung aktueller Erkenntnisse und neu-
er Rechtsgrundlagen, kommen betriebsspezi-
¿VFKH�JHVXQGKHLWOLFKH�)UDJHVWHOOXQJHQ�KLQ]X��
wie beispielsweise der Hautschutz bei be-
stimmten Tätigkeiten. Für solche speziellen 
Fragen wird neben dem eigenen Wissen die 
Unterstützung der Fachkräfte für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin benötigt.
 
Das Tagungsprogramm des 4. bundesweiten 
Betriebsärztetages in Osnabrück, für den ich 
die Schirmherrschaft als Landesgesundheits-
ministerin gerne übernommen habe, ist ein 
Spiegelbild dieser vielfältigen Anforderungen. 
Diesen stellen sich vor allem auch die Betrieb-
särztinnen und -ärzte in Ihrer täglichen Arbeit. 
Sie leisten damit einen ganz wichtigen Bei-
trag zur Gesundheit in den Unternehmen und 
für unsere Volkswirtschaft. Für dieses Enga-
gement bedanke ich mich und wünsche Ihnen 
einen konstruktiven Austausch während Ihrer 
Tagung.

Mechthild Ross-Luttmann
Niedersächsische Ministerin für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit

Oben: 'LH�9HUDQVWDOWXQJ�¿QGHW�LP�.RQJUHVVVDDO�GHU�2VQDEU�FNHU�6WDGWKDOOH�VWDWW����%V$I%�
Unten��'HU�HUOHXFKWHWH�5DWKDXVSODW]�LP�KLVWRULVFKHQ�6WDGWNHUQ����207�*PE+�

,661������������3UDNW��$UE�PHG��������������
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10.45 Uhr
Begrüßung 
 
11.00 Uhr
Dr.-Ing. Andreas Wittmann, 
Bergische Universität Wuppertal, 
Fachbereich Arbeitsmedizin, 
Arbeitsphysiologie und Infektionsschutz:
Die Risikobeurteilung als Grundlage für 
Präventionsmaßnahmen - betriebsärztliche 
und sicherheitstechnische Mitwirkung
 
11.45 Uhr
Prof. Dr. med. Swen Malte John,
Universität Osnabrück, Fachgebiet 
Dermatologie, Umweltmedizin, 
Gesundheitstheorie:
Bundesweite Kampagne zum Schutz der 
Haut, Hautschutz im Betrieb
 
12.30 Uhr
Kaltes und warmes Buffet 
(nicht im Tagungspreis enthalten) 
 
14.00 Uhr
Michael Knappik, Arzt, 
Diplom Tropenmedizin, BCRT Berliner 
Centrum für Reise- und Tropenmedizin:
Reise- und Tropentauglichkeit nach G35 
- aktuelle Bestimmungen

14.45 Uhr
Prof. Dipl.-Ing. Bernd Tenckhoff, MRT,
Erich-Klausner-Strasse 8, 48346 Ostbevern 
Betriebssicherheitsmanagement/
Arbeitsschutzmanagement

15.30 Uhr  Kaffeepause 

16.00 Uhr
Dipl.-Min. Silvester Siegmann,
Sicherheitsingenieur, M. Sc. Betriebssi-
cherheitsmanagement, Institut für 
Arbeitsmedizin und Sozialmedizin
Universitätsklinikum Düsseldorf:
Risikomanagement - Risikokommunikation
 
16.45 Uhr
Priv.-Doz. Dr. med. habil. 
Andreas Meyer-Falcke, 
LtdMinRat, Ministerium für 
Generationen, Familie, Frauen und 
Integration des Landes NRW:
Einbindung der Arbeitsmedizin in eine 
ganzheitliche Medizin aller Fachrichtungen

17.30 Uhr
Ende der Vortragsreihe am Samstag 

17.45 Uhr
BsAfB-Mitgliederversammlung

Betriebsärztetag 2008
Programm am Samstag, 
den 08. März 2008 Schirmherrschaft:

Mechthild Ross-Luttmann
Niedersächsische Ministerin für Sozi-
ales, Frauen, Familie und Gesundheit

Organisation:
BsAfB e.V.
Gartenstraße 29
49152 Bad Essen
Telefon 0800 - 101 61 87
Sie erreichen unter o. g. Nummer 
kostenfrei unsere Geschäftsstelle.

Wissenschaftliche Leitung:
Dr. med. Uwe Ricken
Vorsitzender des BsAfB e.V.
Facharzt für Allgemeinmedizin / 
Betriebsmedizin
Ärztlicher Leiter des AMD 
Arbeitsmedizinischer Dienst
IUHLEHUXÀLFKHU�%HWULHEVlU]WH�*PE+
Gartenstraße 29
49152 Bad Essen
7HO���������������������
)D[��������������������
dr.ricken@bsafbev.de

Dipl.-Min. Silvester Siegmann
Sicherheitsingenieur, M. Sc.  
Betriebssicherheitsmanagement
Institut für Arbeitsmedizin und 
Sozialmedizin, Universitätsklinikum 
Düsseldorf
Universitätsstr.1
40225  Düsseldorf
7HO����������������������
)D[���������������������
siegmann@uni-duesseldorf.de

Wissenschaftliche Leitung
Postersession:
Dr.-Ing. Andreas Wittmann
Bergische Universität Wuppertal,
Fachbereich D - Abteilung 
Sicherheitstechnik,
Fachgebiet Arbeitsphysiologie, Ar-
beitsmedizin und Infektionsschutz
Gaußstraße 20
42097 Wuppertal
*HElXGH���5DXP���(EHQH��8������
7HO��������������������������
)D[���������������������������
andwitt@uni-wuppertal.de

Weitere Informationen unter:
www.bsafb.de

Informationen

Mit dem Nachwächter durch die historische Osnabrücker Altstadt. © OMT GmbH

,661������������3UDNW��$UE�PHG��������������
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Anmeldung zum 4. bundesweiten Betriebsärztetag
08. und 09. März 2008 in der Friedensstadt Osnabrück

Fax an:  0 54 72 - 978 319

Kostenfreies Infotelefon unter 0800 - 101 61 87

Bitte alle Lücken gut leserlich ausfüllen!
Nach Eingang Ihrer Überweisung erhalten Sie innerhalb einiger Tage eine schriftliche Bestätigung (bitte Faxnummer und E-Mail-Adresse angeben!)

Bitte überweisen Sie auf unser BsAfB-Konto:
Kontonummer: 2 052 538          Bankleitzahl: 265 501 05          Bank: Sparkasse Bad Essen          Betreff: BÄT 2008, Name, Vorname

Titel Name

Straße, Hausnummer PLZ Ort

Telefon Fax

Vorname

Bemerkung

E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

9.00 Uhr
Dr. med. Uwe Ricken,
FA für Allgemeinmedizin, Betriebsmedizin, 
Rettungsmedizin, 
Vorsitzender des BsAfB e.V.:
Betriebliche Gesundheitsförderung - 
Anwendungen; u. a. Risikoscores, Prävention 
und Interaktion bei chronischen Erkrankungen

9.45 Uhr
Dr. med. Dipl.-Ing. (FH) Bernd Schubert, 
FA für Arbeitsmedizin, FA für 
Allgemeinmedizin, Sozialmedizin, ärztl. 
Qualitätsmanagement, 
Bottrop-Kirchhellen:
Alternde Belegschaft - 
Chance und Herausforderung

10.30 Uhr
Kaffeepause

10.45 Uhr
Prof. Dr. Walter Popp, 
Krankenhaushygiene des
Universitätsklinikums Essen:
Hygiene in Arztpraxen - Anforderungen an die 
Sterilisation - MRSA

11.30 Uhr
Priv.-Doz. Dr. med. Stephan Becher, 
FA für Arbeitsmedizin, FA für Allgemeinme-
dizin, Umweltmedizin, Sportmedizin, Zen-
trum für Arbeitsmedizin Düsseldorf:
Die Aufgabe des arbeitsmedizinischen 
Sachverständigen im Beweissicherungsver-
fahren für Gerichte und Versicherungen - 
,QKDOWH��IRUPDOHU�$XIEDX�HLQHV�PHGL]LQLVFKHQ�
Gutachtens, rechtliche Besonderheiten, 
Beispiele aus der Praxis

12.15 Uhr
Pause

12.30 Uhr
Dr. med. Heino Slupinski, 
Arzt für Arbeitsmedizin - Gewerbemedizinal-
direktor, Gewerbeaufsichtsamt Hannover:
Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung

13.15 Uhr
Kaltes und warmes Buffet 
(nicht im Tagungspreis enthalten)

14.30 Uhr
apl. Prof. Dr. med. Henning Allmers M.P.H. 
(Havard Univ.), Universität Osnabrück, 
Leiter des Betriebsärztlichen Dienstes, 
Arbeitgeberbeauftragter für schwerbe-
hinderte Menschen, Sozialer Ansprech-
partner:
Schweres berufsbedingtes allergisches Asth-
PD��1HXH�7KHUDSLHDQVlW]H�PLW�$QWL�,J(

15.15 Uhr
Prof. Prof. h.c. Dr. rer. nat. 
Wolfgang Schubert,
1. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft 
für Verkehrspsychologie e.V.:
Aktuelle Änderungen der Fahrerlaubnisver-
ordnung (FeV)

16.00 Uhr   
Ende der Veranstaltung

Betriebsärztetag 2008
Programm am Sonntag, 
den 09. März 2008

,661������������3UDNW��$UE�PHG��������������
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Gesundheitszirkel, z. B. nach dem Düs-
seldorfer Modell, sind in größeren Betrie-
ben längst etabliert. Sie befassen sich z. 
B. mit Themen des klassischen Arbeits-
schutzes (Lärm, Feinstaub, Beleuchtung 
und Raumklima) oder Themen aus den 
Sozialwissenschaften (interne Kommu-
nikations- und Kooperationsstrukturen, 
.RQÀLNWPDQDJHPHQW� XQG� )�KUXQJVPD-
nagement). Bei der Gesundheitspräven-
tion gibt es in großen und mittelgroßen 
Betrieben Angebote zur gesunden Ernäh-
rung, Suchtprävention, Krebsvorsorge, 
Nichtraucherseminare und Mobbinginter-
vention. Bei der Prävention könnte durch 
vermehrtes Ermitteln der kardiovasku-
lären Risikoscores und entsprechend ge-
zielter Beratung durch Ärzte mehr erreicht 
werden.

Abbildung 1: Erforderliches Know-how auf unterschiedlichen Managementebenen�

BsAfB-Initiative: 
Betriebliche Gesundheitsförderung für alle
Uwe Ricken

Bei großen Betrieben, Versicherungen, Kran-
kenkassen und Behörden sind teilweise in 
den oberen und mittleren Führungsebenen 
Manager mit Hochschulstudiengängen zum 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement in-
tegriert, wie zum Beispiel Master of Work-
place Health Management oder betriebliche 
Gesundheitsmanager1. In Kleinbetrieben, 
Betrieben mittlerer Größe und an der Ba-
sis großer Betriebe sucht man in der Regel 
bisher vergeblich nach ausgebildeten BGF-
Beauftragten2. Es besteht ein großer Hand-
OXQJV�� XQG� 4XDOL¿]LHUXQJVEHGDUI� DQ� GHU�

Basis. Mit der BsAfB-Initiative „Betriebliche 
Gesundheitsförderung für alle“ sollen zu-
sätzliche Aktivitäten eingeleitet werden, um 
der Intention der „Lissabonner Erklärung 
zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen 
und mittleren Unternehmen – KMU (2001)“ 
näherzukommen. In Großbetrieben sollen 
auch unterhalb der Führungsebenen Mitar-
beiter als Ansprechpartner für Themen der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung quali-
¿]LHUW�ZHUGHQ�

„Ab Februar 2008 bietet die Fakultät für Ge-
sundheitswissenschaften der Universität Biele-
feld zum zweiten Mal den 2-jährigen weiterbil-
denden Masterstudiengang „Workplace Health 
Management“ berufsbegleitend an.“4  Im Ge-
gensatz zu diesem Masterstudiengang, der 
eine akademische Grundausbildung und Be-
rufserfahrung voraussetzt, dient „der Stu-
diengang Health Communication (Bache-
lor of Science, BSc) der wissenschaftlichen 
Erstausbildung für Gesundheitsberufe mit dem 
Schwerpunkt Kommunikation.“5  An der Uni-

versität Bielefeld konnte alternativ das Univer-
VLWlWV]HUWL¿NDW� Ä%HWULHEOLFKHU� *HVXQGKHLWVPD-
nager“ als 12-monatiges berufsbegleitendes 
4XDOL¿]LHUXQJVDQJHERW�HUZRUEHQ�ZHUGHQ�

Es erscheint sinnvoll, auch unterhalb akade-
mischer Ausbildungen Fachkräfte für die Ba-
sisarbeit in der Betrieblichen Gesundheitsför-
GHUXQJ� ]X� TXDOL¿]LHUHQ�� ,Q� $QDORJLH� ]X� GHQ�
Sicherheitsingenieuren bzw. den Fachkräften 
für Arbeitssicherheit und den Sicherheitsbe-
auftragten sollte es in den Betrieben mehrere 
Beauftragte für die Betriebliche Gesundheits-
förderung (BGF-Beauftragte) bzw. Betriebliche 
Gesundheitsberater (WGM)®6  geben. In Klein-
betrieben wäre ein BGF-Beauftragter ausrei-
chend. Da es eine Vielzahl von Anbietern von 
BGM und BGF gibt, könnten Betriebliche Ge-
sundheitsberater bzw. BGF-Beauftragte ihre 
4XDOL¿NDWLRQ�]��%��GXUFK�HLQ�=HUWL¿NDW�HLQHU�,Q-
dustrie- und Handelskammer dokumentieren.

Betriebliche Gesundheitsberater oder BGF-
Beauftragte (Abb. 1) unterstützen Führungs-
kräfte und Betriebsärzte dabei, die Mitarbeiter 
JHVXQG�XQG�¿W�]X�KDOWHQ�XQG�GHUHQ�/HLVWXQJV-
fähigkeit zu steigern. Sie können aber auch 
bei Unfällen, Erkrankungen und Suchtgefähr-
dungen schnelle Hilfe initiieren. Sie sind die 
unmittelbaren Ansprechpartner im Betrieb, bei 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen und 
bei Behörden. Sie sind selbstverständlich Teil-
nehmer bei Gesundheitszirkeln. Eine gute Zu-
sammenarbeit mit Betriebsärzten, Sicherheits-
ingenieuren, Personalverantwortlichen und 
Ersthelfern ist die Voraussetzung für eine gute 
Ergebnisqualität. BGF-Beauftragte bzw. Be-
triebliche Gesundheitsberater sind wie die Be-
triebsärzte Promotoren des Themas „Gesund-
heit“ im Betrieb, aber auch für die Freizeit.

Der Personenkreis der Mitarbeiter, der für die 
„Betriebliche Gesundheitsförderung für 
alle³�TXDOL¿]LHUW�ZHUGHQ�VROO��XPIDVVW�]��%��%H-
triebsratsmitglieder, Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit, Meister, Ersthelfer, Suchthelfer und 
viele andere. „Zunehmend lassen auch Be-
triebskrankenkassen Mitarbeiter als Betrieb-
liche Gesundheitsberater (WGM)® ausbilden 
(„Casemanagement“)“ (Weikert, 2007)7.

Laut Musterweiterbildungsordnung8  der 
Bundesärztekammer gehört es zu den Fach-
kompetenzen und Aufgaben der Arbeitsmedi-
ziner, „die Betriebliche Gesundheitsförderung 
einschließlich der individuellen und gruppen-
bezogenen Schulung“ und „die Entwicklung 
betrieblicher Präventionskonzepte“ umzuset-
zen.

5LFNHQ��8���%V$I%�,QWLDWLYH�����,661������������3UDNW��$UE�PHG�����������������
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Postulat: Betriebsärztinnen und Betriebs-
ärzte müssen sich als Fachleute in der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung an Qua-
OL¿]LHUXQJVPD�QDKPHQ� ]XP� %HWULHEOLFKHQ�

Gesundheitsberater bzw. zum BGF-Beauf-
tragten beteiligen und Präventionskon-
zepte entwickeln und umsetzen.

Die gruppenbezogenen Schulungen durch Ar-
beitsmediziner sind nicht nur im Betrieb sinn-
voll. Betriebsärzte können sich auch bei der 
0RGHUDWLRQ� EHVWLPPWHU� 0RGXOH� ]XU� 4XDOL¿-
kation zum Betrieblichen Gesundheitsbera-
ter bzw. BGF-Beauftragten einbringen. Einige 
wenige Beispiele für mögliche Themen wä-
UHQ�� EHGHXWHQGH� FKURQLVFKH� (UNUDQNXQJHQ��
*UXQGODJHQ� YRQ� 7KHUDSLH� XQG� %HHLQÀXVVXQJ�
chronischer Erkrankungen, Bedeutung von ge-
sunder Ernährung und sportlichen Aktivitäten 
in der Prävention, medizinische Rehabilitati-
on nach Unfällen, betriebliche Wiedereinglie-
derung, Grundkenntnisse über reaktions- und 
NRQ]HQWUDWLRQVEHHLQÀXVVHQGH� 0HGLNDPHQWH��
Erste Hilfe u.v.m..

In der Luxemburger Deklaration zur Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung (BGF) in der EU 
LQ�GHU�)DVVXQJ�YRQ������¿QGHW�VLFK�IROJHQGHV�
=LWDW��Ä7KH�ZRUNSODFH�FDQ�EH�XVHG�WR�GULYH�WKH�
important changes in behaviour that are re-
TXLUHG��EULQJLQJ�EHQH¿WV�WR�WKH�HPSOR\HU��HP-
ployee and community.” Laut Move Europe9, 
einer europäische Kampagne zur Förderung 
gesunder Lebensstile im Betrieb, ist der Ar-
beitsplatz „… ein idealer Ort, um gesunde Le-
bensweisen zu fördern“ und hat eine zentrale 
Bedeutung für soziale Kontakte. Arbeitsmedizi-
ner können die in Zukunft zunehmenden chro-
nischen Erkrankungen10  erkennen, einer The-
rapie zuführen und ein gesundheitsbewusstes 
Verhalten der Mitarbeiter anregen.

Abbildung 2: )ROLH�DXV�HLQHP�5HIHUDW�DXI�GHU�0(',&$��ZZZ�EVDIE�GH��!�$UEHLWVPHG��0(',&$

18- bis 40-Jährige konsultieren in der Regel 
nur niedergelassene Ärzte bei akuten Erkran-
kungen. Betriebsärzte können für diese Perso-
nengruppe z. B., als präventive Leistung, die 
Ermittlung von Risicoscores anbieten, die Mit-
arbeiter mit hohen Risiken über Maßnahmen 
der Risikoreduktion beraten und ihnen die in-
dividuelle Gefährdung und Interventionsmög-
OLFKNHLWHQ�PLW�+LOIH�YRQ�JUD¿VFKHQ�'DUVWHOOXQJ�
verdeutlichen und sie mit den Untersuchungs-
ergebnissen ihrem Hausarzt oder einem Spe-
zialisten zuführen. Arbeitsmediziner müssen 
sich mehr in die kardiovaskuläre Risikointer-
vention,  bei Impfkampagnen, in der reiseme-
dizinischen Beratung (auch für den Urlaub), in 
der Ernährungsberatung und bei Sport und Fit-
ness einbringen. Hier lassen sich auch maß-
geschneiderte Angebote für KMU unterbrei-
ten.

Als Tools für die kardiovaskuläre Risikoin-
tervention stehen den Mitgliedern der Qua-
litätszirkel „Betriebliches Gesundheits-
management“11 Flyer zu diesem Thema für 
Führungskräfte und Vertreter der gesetzlichen 
Krankenkassen und Flyer für Mitarbeiter zur 
Verfügung. Der PROCAM-Rechner wurde den 
Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Die Software CARRISMA®12, die gleich meh-
rere Risikoscores errechnet, können BsAfB-
Mitglieder zu Sonderkonditionen erwerben. 
Für größere Betriebe kann auch auf ein Hand-
buch für Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment  zurückgegriffen werden. Umfangreiche 
Informationen zur betrieblichen Wiedereinglie-
derung werden in den Qualitätszirkeln mode-
riert. Die Mitglieder der Qualitätszirkel können 
auf ein Intranet zugreifen und tauschen sich 
auch durch E-Mails aus.
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Dr. med. Uwe Ricken

Dr. med. Uwe Ricken studierte Humanme-
dizin an der RWTH Aachen und wurde dort 
1988 von der Medizinischen Fakultät promo-
viert. 1994 legte er die Facharztprüfung in 
der Allgemeinmedizin ab und ist seit zwan-
zig Jahren als niedergelassener Arzt in ei-
gener Praxis tätig. Seit 2006 betreibt er eine 
Gemeinschaftspraxis mit seiner Frau, Dr. 
med. Heidi Drüge. Seit 1999 hat er die ärzt-
liche Leitung des AMD Arbeitsmedizinischer 
'LHQVW�IUHLEHUXÀLFKHU�%HWULHEVlU]WH�*PE+�

Er war 1996 eines der Gründungsmitglieder 
GHU�$UEHLWVJHPHLQVFKDIW� IUHLEHUXÀLFKHU� %H-
triebsärzte AfB, aus der im Februar 2005 der 
BsAfB hervorging. Im Januar 2004 und 2005 
wurde er zum Vereinsvorsitzenden gewählt.

Arbeitsschwerpunkte sind Qualitätsma-
nagement, Betriebliches Gesundheitsma-
QDJHPHQW�� %LR6WRII9� XQG� ,QÀXHQ]D�3DQ-
demievorbereitung. Er ist Referent bei der 
Ausbildung „Qualitätsbeauftragter im Ge-
sundheitswesen“  nach DIN ISO 9001 sowie 
dem Osnabrücker Quality Assurance Ma-
nagement Model (OsQa) an der Nordwest-
deutschen Akademie für wissenschaftlich-
technische Weiterbildung, Fachhochschule 
Osnabrück Transfer GmbH.

Neben den Veröffentlichungen in der „Prak-
tischen Arbeitsmedizin“ schrieb er Artikel in  
„Der Allgemeinarzt“ und „Der Hausarzt“  zu 
den Themen betriebsärztliche Betreuung 
von Arztpraxen und arbeitsmedizinische Un-
tersuchungen von Medizinischen Fachan-
gestellten.

2007 gründete er den Qualitätszirkel „Be-
triebliches Gesundheitsmanagement“ in 
Osnabrück. Er ist für die Inhalte der BsAfB-
Homepage verantwortlich, gibt monatlich 
den Arbeitsmedizin-Newsletter heraus und 
moderiert das Arbeitsmedizinforum (www.
arbeitsmedizinforum.de).   

Uwe Ricken
Tel. 0800 101 61 87, Fax  05472 978 319
dr.ricken@bsafbev.de

Zur Person
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Um die BsAfB-Initiative „Betriebliche Ge-
sundheitsförderung für alle“ mit Leben zu 
erfüllen, streben wir, über die bereits bestehen-
den hinaus, weitere Kooperationen mit Firmen, 
gesetzlichen Krankenversicherungen, Phar-
PD¿UPHQ� �GLH� )RUWELOGXQJVYHUDQVWDOWXQJHQ�
fördern oder ausrichten) und Softwareanbie-
tern an.  Mit Dienstleistern, die Schulungen zu 
BGF-Beauftragten bzw. Betrieblichen Gesund-
heitsberatern bundesweit anbieten, verhan-
deln wir, über die Vermittlung von BsAfB-Mit-
gliedern, zum Referieren bestimmter Module 
von Ausbildungsinhalten. 

Durch unsere Initiative wollen wir einen Beitrag 
zur Stärkung der BGM- und BGF-Kompetenz 
an der Basis und in Unternehmen kleinerer 
und mittlerer Größe leisten. In Analogie zum 
Qualitätsmanagement erwarten wir mittel- bis 
langfristig eine Etablierung der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung in allen Bereichen.

1  Gesundheitsmanager (m/w), für alle Berufs-, 
 Funktions- und Aufgabenbezeichnungen soll die 
Bezeichnung als geschlechtsneutral verstanden 
werden.

2 Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
�� �'LH� XQWHUVFKLHGOLFKHQ� 4XDOL¿NDWLRQVVWXIHQ�� =HUWL-

¿NDWH� XQG� DNDGHPLVFKHQ�*UDGH� JHKHQ� DXV� GHP�
Text und den Endnoten hervor.

�� �Ä%*0�+RPHSDJH³� GHU� 8QLYHUVLWlW� %LHOHIHOG��:HL-
terbildender Masterstudiengang. www.bgm-biele-
feld.de/q_master.html. (13.01.2008).

5  Homepage der Universität Bielefeld, Fakultät Ge-
sundheitswissenschaften. (Zuletzt geändert am 
�������������6WXGLHQJDQJ�+HDOWK�&RPPXQLFDWLRQ�
(Bachelor of Science, BSc). 

  www.uni-bielefeld.de/gesundhw/studienangebote/
bhc/. (13.01.2007)

6  WGM bedeutet Weikert Gesundheitsmanagement 
(www.weikert-gm.de). Die Bezeichnung Betrieb-
licher Gesundheitsberater (WGM)® ist eine beim 
Patentamt eingetragene Wort-Bild-Marke. 

7  Wolfgang Weikert, Jahrgang 1951, Diplom-Päda-
goge, Sozialtherapeut (GVS), Geschäftsführer, 
Lehrauftrag Public Health, Universität Bremen, 
www.weikert-gm.de 

�� ��4XHOOH��%XQGHVlU]WHNDPPHU�
� ��6WDQG��6HSWHPEHU�������� �0XVWHU�:HLWHUELOGXQJ�

VRUGQXQJ�� KWWS���ZZZ�EXQGHVDHU]WHNDPPHU�GH�
downloads/MWBO_28092007-1.pdf. (05.01.2008)

�� �4XHOOH��'DV�(XURSlLVFKH�1HW]ZHUN�I�U�%HWULHEOLFKH�
Gesundheitsförderung (ENWHP)

  Move Europe – Eine europäische Kampagne… 
KWWS���PRYH�HXURSH�GH�������������

����:RUOG�(FRQRPLF�)RUXP���������:RUNLQJ�7RZDUGV�
Wellness – Accelerating the prevention of chronic 
disease. www.weforum.org/en/initiatives/Wellness/
index.htm. (05.01.2008)

11  www.bsafb.de -> BGM – BGF -> Qualitätszirkel 
BGM oder www.bgm-bsafb.de 

12  „Entwickelt wurde CARRISMA von einem wissen-
schaftlichen Team um Prof. Dr. med. Helmut Gohl-
ke, Chefarzt am Herz-Zentrum, Bad Krozingen, 
Abt. Klinische Kardiologie II, als Computer-Soft-
ware speziell für den Einsatz in der Patientenbera-
WXQJ�³�4XHOOH� ��������������&$55,60$� �� LQQRYD-
tives KHK-Risikomanagement für die Praxis. www.
astellas.de/de-408.htm. (12.11.2007). Infos über 
Bezugsquellen erhalten Sie von der BsAfB-Ge-
VFKlIWVVWHOOH��LQIR#EVDIE�GH�RGHU�

 0800 101 61 87.

Abbildung 3: Anteil chronischer Krankheiten

Abbildung 4: 3UR]HQWXDOH�%HHLQÀXVVXQJ�YRQ�5LVLNRVFRUHV�GXUFK�XQWHUVFKLHGOLFKH�,QWHUYHQWLRQHQ
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